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Vorwort 

Das Leitungsorgan eines Kreditinstituts3 sollte für die Wahrnehmung seiner 
Aufgaben geeignet und so zusammengesetzt sein, dass es zur wirksamen Leitung 
des Kreditinstituts und zu einer ausgewogenen Beschlussfassung beitragen kann. 
Dies wirkt sich nicht nur auf die Sicherheit und Solidität des Instituts selbst aus, 
sondern auch auf den Bankensektor insgesamt, denn es stärkt das Vertrauen der 
breiten Öffentlichkeit in jene Personen, die für die Leitung von Instituten des 
Finanzsektors im Euroraum verantwortlich sind. 

Seit dem 4. November 2014 ist die Europäische Zentralbank (EZB) dafür zuständig, 
Beschlüsse bezüglich der Bestellung sämtlicher Mitglieder der Leitungsorgane der 
von ihr direkt beaufsichtigten bedeutenden Institute zu fassen. Diese überarbeitete 
Fassung des Leitfadens zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und 
persönlichen Zuverlässigkeit ersetzt die vorherige, im Mai 2018 zuletzt aktualisierte 
Fassung. Ihr Ziel ist es, die Grundsätze, aufsichtlichen Praktiken und Prozesse, die 
die EZB bei der Beurteilung der Eignung von Mitgliedern der Leitungsorgane von 
bedeutenden Instituten anwendet, detaillierter darzulegen und die zentralen 
Erwartungen der EZB zu erläutern. 

Die in diesem Leitfaden erläuterten Grundsätze, aufsichtlichen Praktiken und 
Prozesse müssen gegebenenfalls von Zeit zu Zeit angepasst werden. Der Leitfaden 
ist als Hilfsmittel gedacht und wird regelmäßig aktualisiert, um neuen internationalen 
und europäischen rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen und Erfahrungen 
Rechnung zu tragen, die mit der Beurteilung der fachlichen Qualifikation und 
persönlichen Zuverlässigkeit in Zusammenhang stehen. 

Er ist jedoch kein rechtsverbindliches Dokument und ersetzt unter keinen 
Umständen die maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen des einschlägigen EU-
Rechts bzw. anwendbarer nationaler Rechtsvorschriften. Er führt auch keine neuen 
Regeln oder Anforderungen ein. 

So weit wie möglich basieren die Begrifflichkeiten dieses Leitfadens auf der 
Eigenkapitalrichtlinie (Capital Requirements Directive – CRD)4, den gemeinsamen 
Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des 

 
1  Alle Institute unter direkter Aufsicht der EZB (bedeutende Institute), unabhängig davon, ob es sich um 

Kreditinstitute oder (gemischte) Finanzholdinggesellschaften handelt. 
2  Die Person, die für eine Position im Leitungsorgan vorgeschlagen oder für die entsprechende Position 

bestellt wird. 
3  Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013), Eigenkapitalverordnung 
(Capital Requirements Regulation – CRR). 

4  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur Änderung 
der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 
vom 27.6.2013, S. 338). 

Die Begriffe „Kreditinstitut“ und 
„beaufsichtigtes Unternehmen“1 
werden in diesem Dokument 
synonym verwendet. Gleiches gilt 
für die Begriffe „Mitglied“ und 
„bestelltes Mitglied“.2 

Der Begriff „zuständige Behörde“ 
umfasst neben den nationalen 
zuständigen Behörden (NCAs) 
auch die EZB. 

Verschiedene Begriffe werden im 
Text und in den Fußnoten definiert. 
Weitere Begriffe finden sich auch im 
zentralen Glossar der EZB (nur auf 
Englisch verfügbar). 

https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.en.html
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Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen5 sowie den EBA-Leitlinien 
zur internen Governance6. Beispielsweise bezieht sich der Begriff „Leitungsorgan“ 
auf die Organe aller Führungsstrukturen, die Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen 
übernehmen. 

Im Leitfaden wird sich nicht für eine bestimmte Führungsstruktur ausgesprochen, 
sondern es sollen darin alle bestehenden Strukturen abgedeckt werden. 

 
5  Gemeinsame Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des 

Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der 
Richtlinie 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12). 

6  EBA-Leitlinien zur internen Governance gemäß der Richtlinie 2013/36/EU (EBA/GL/2017/11). 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/411fdd9d-8174-4366-ab36-3aa9b0a1d716/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_DE.pdf?retry=1
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Grundsätze 

Die Erst- und Folgebewertung der Eignung der Mitglieder des Leitungsorgans und 
der Inhaber von Schlüsselfunktionen liegt in der primären Verantwortung der 
Kreditinstitute. 

Die Aufsicht erwartet, dass das bestellte Mitglied alle relevanten Verfahren nach 
bestem Wissen offenlegt und gegenüber der EZB sowie der nationalen zuständigen 
Behörde offen und ehrlich ist. Soweit möglich, müssen sämtliche von der Aufsicht 
angeforderten Dokumente vorgelegt werden. Andernfalls ist genau zu begründen, 
warum die jeweilige Information oder das jeweilige Dokument nicht verfügbar ist 
bzw. nicht vorgelegt werden kann. 

Dieser Leitfaden erläutert die Grundsätze, aufsichtlichen Praktiken und Prozesse, 
die von den zuständigen Behörden im Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single 
Supervisory Mechanism – SSM) angewandt werden. Er ist als Hilfsmittel gedacht 
und wird von Zeit zu Zeit aktualisiert und weiterentwickelt. 

Die in dem Leitfaden enthaltenen Grundsätze gelten unbeschadet nationaler 
Rechtsvorschriften. Allerdings bemühen sich die EZB und die NCAs, nationale 
Vorschriften nach Möglichkeit im Einklang mit diesen Grundsätzen auszulegen. 

Die Beurteilungen der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit, kurz 
„Eignungsprüfungen“, werden auf Einzelfallbasis durchgeführt, wobei der 
vorliegende Leitfaden nur als Hilfsmittel dienen soll. Deshalb läuft die Beurteilung in 
jedem einzelnen Fall auf eine Analyse der individuellen Situation und aufsichtliches 
Ermessen hinaus. 

Die in diesem Leitfaden beschriebenen aufsichtlichen Praktiken wahren den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, denn sie berücksichtigen die Größe, die 
systemische Bedeutung sowie das Risikoprofil der beaufsichtigten Kreditinstitute und 
werden dem effizienten Einsatz begrenzter Aufsichtsressourcen gerecht. 

Die von den zuständigen Behörden durchgeführte Eignungsprüfung ist eine 
aufsichtliche und präventive Bewertung; sie hängt stark von den verfügbaren 
Informationen ab. Sie unterscheidet sich von Verfahren bei strafrechtlichen oder 
verwaltungsrechtlichen Verstößen. 

Die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit fließt in 
die laufende Aufsicht in Bezug auf die Unternehmensführung und -kontrolle eines 
Kreditinstituts ein. Beschlüsse über die Eignungsprüfung können Bestimmungen 
enthalten, die eine Nachverfolgung im Rahmen der laufenden Aufsicht verlangen. 
Darüber hinaus könnte die laufende Aufsicht ihrerseits dazu führen, dass Mitglieder 
des Leitungsorgans neu beurteilt, Lücken bezüglich der kollektiven Eignung 
offengelegt oder Erkenntnisse im Zusammenhang mit Wiederbestellungen 
gewonnen werden. 
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1 Anwendungsbereich der von der EZB 
durchgeführten Beurteilungen der 
fachlichen Qualifikation und 
persönlichen Zuverlässigkeit 

Der Leitfaden gilt für die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Zuverlässigkeit der Mitglieder des Leitungsorgans sowohl in der Leitungsfunktion 
(Inhaber eines Leitungsmandats) als auch in der Aufsichtsfunktion (Inhaber eines 
Aufsichtsmandats) aller unter der direkten Aufsicht der EZB stehenden Institute. Er 
gilt also für alle bedeutenden Institute, unabhängig davon, ob es sich um 
Kreditinstitute oder (gemischte) Finanzholdinggesellschaften7 handelt, sowie im 
Zusammenhang mit Zulassungen oder qualifizierten Beteiligungen. Auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung8 liegt die Zuständigkeit für 
reguläre Bestellungen in weniger bedeutenden Instituten (d. h. außerhalb des 
Zusammenhangs mit Zulassungen oder qualifizierten Beteiligungen) bei den NCAs. 

Der Leitfaden befasst sich auch mit der Beurteilung von Inhabern einer 
Schlüsselfunktion und Leitern9 von in anderen EU-Mitgliedstaaten oder Drittländern 
angesiedelten Zweigstellen bedeutender Institute (im Rahmen der geltenden 
nationalen Rechtsvorschriften) in den teilnehmenden Mitgliedstaaten10. Die 
Beurteilungskriterien für die Inhaber von Schlüsselfunktionen und Zweigstellenleiter 
richten sich nach nationalem Recht.11 Gemäß Artikel 9 Absatz 2 der SSM-
Verordnung übt die EZB die entsprechenden nationalen Befugnisse aus.12 Die 
nachfolgenden Empfehlungen können auch zur Auslegung der Kriterien 
herangezogen werden, die nach den einschlägigen nationalen Bestimmungen 
gelten. 

 
7  Für (gemischte) Finanzholdinggesellschaften siehe Artikel 121 CRD. 
8  Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank 
(ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 

9  Da sich der Umfang der Beurteilung von Inhabern von Schlüsselfunktionen und Zweigstellenleitern 
nach nationalem Recht richtet, sind die jeweiligen Begriffe (Inhaber von Schlüsselfunktionen und 
Zweigstellenleiter) in den nationalen Vorschriften zur Umsetzung der jeweiligen CRD-Bestimmungen 
definiert. Gemäß den gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von 
Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen sollten zumindest die Leiter von 
internen Kontrollfunktionen und der Chief Financial Officer (CFO) als Inhaber einer Schlüsselfunktion 
betrachtet werden, sofern sie keine Mitglieder des Leitungsorgans sind. Im Hinblick auf 
Zweigstellenleiter müssen die zuständigen Behörden die einzelnen Personen beurteilen, die die 
Zweigstelle tatsächlich leiten (siehe Leitlinien, Kapitel „Background and rationale“, Randnummer 10). 

10  Im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der SSM-Verordnung. 
11  Nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Artikel 74 und 88 CRD (Inhaber von 

Schlüsselfunktionen) und Artikel 91 CRD (Zweigstellenleiter). 
12  Weitere Informationen hierzu finden sich in dem Schreiben der EZB vom 31. März 2017 an 

beaufsichtigte Unternehmen bezüglich der „Zusätzlichen Klarstellung hinsichtlich der Zuständigkeit der 
EZB zur Ausübung der ihr nach nationalem Recht gewährten Aufsichtsbefugnisse“. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2017/Letter_to_SI_Entry_point_information_letter.pdf
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2 Rechtlicher Rahmen 

2.1 SSM-Verordnung und SSM-Rahmenverordnung 

Die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit ist eine 
der auf die EZB übertragenen Aufgaben, für die sie ausschließlich zuständig ist. 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e der SSM-Verordnung sieht vor, dass die Beurteilung 
der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit eine Aufgabe der EZB 
im Rahmen ihrer Aufsicht über die allgemeinen Regelungen für die 
Unternehmensführung und -kontrolle der Kreditinstitute ist. 

Die SSM-Rahmenverordnung (SSMR)13 befasst sich in den Artikeln 93 und 94 mit 
der Einhaltung von Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die persönliche 
Zuverlässigkeit. Die SSM-Rahmenverordnung sieht auch Verpflichtungen für 
beaufsichtigte Unternehmen vor, bestimmte Informationen über die Eignung von 
Mitgliedern ihres Leitungsorgans an die zuständige NCA zu melden. Artikel 93 
SSMR bezieht sich auf Änderungen der Mitglieder der Leitungsorgane, während 
Artikel 94 SSMR neue Tatsachen oder andere Faktoren betrifft, die sich auf die 
fortlaufende Verpflichtung der Kreditinstitute auswirken könnten, ihre Leitungsorgane 
mit geeigneten Mitgliedern zu besetzen. 

Die EZB fasst Beschlüsse über die Eignung von Mitgliedern der Leitungsorgane 
bedeutender Kreditinstitute nach Beurteilung der fachlichen Qualifikation und 
persönlichen Zuverlässigkeit. Die EZB kann die ihr gemäß der SSM-Verordnung 
übertragenen Befugnisse zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe einsetzen. Beispiele für 
diese Befugnisse sind das Einholen von Informationen, u. a. im Rahmen von 
Gesprächen, das Festlegen von Bedingungen, Auflagen, Empfehlungen, 
Erwartungen oder Verwarnungen in Beschlüssen über die Eignungsprüfung. 

2.2 CRD und nationales Recht 

Gemäß Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 der SSM-Verordnung wendet die EZB zur 
Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben das einschlägige Unionsrecht an, und wenn 
dieses Unionsrecht aus Richtlinien besteht, wendet sie die nationalen 
Rechtsvorschriften an, mit denen diese Richtlinien umgesetzt wurden. In 
Artikel 91 CRD wird in knapper Form auf die Eignungsanforderungen eingegangen. 
Die Richtlinie legt Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche 
Zuverlässigkeit für das Leitungsorgan fest, geht aber nicht detailliert auf die 
verschiedenen Kriterien oder das einzuhaltende Aufsichtsverfahren ein (z. B. Wahl 
zwischen vorheriger aufsichtlicher Genehmigung einer Bestellung eines Mitglieds 

 
13  Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 2014 zur Einrichtung eines 

Rahmenwerks für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen 
zuständigen Behörden und den nationalen benannten Behörden innerhalb des einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung) (EZB/2014/17) (ABl. L 141 vom 14.5.2014, S. 1). 
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des Leitungsorgans und nachträglicher Anzeige einer Bestellung gegenüber der 
zuständigen Behörde). 

Folglich wendet die EZB bei ihren Beschlüssen über die Eignungsprüfung die 
konkreten Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche 
Zuverlässigkeit an, die in den verbindlichen nationalen Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung von Artikel 91 CRD niedergelegt sind. Weil Artikel 91 CRD auf eine 
Mindestharmonisierung abzielt, kommt es bei der Umsetzung in nationales Recht zu 
gewissen Abweichungen. So gehen die Anforderungen in einigen Mitgliedstaaten 
über die in Artikel 91 CRD hinaus. 

2.3 Leitlinien der ESMA/EBA 

Die EZB beachtet nicht nur die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der 
CRD, sondern auch die gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur 
Bewertung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von 
Schlüsselfunktionen sowie die EBA-Leitlinien zur internen Governance. Dieser 
Leitfaden der EZB ersetzt nicht die Handlungsempfehlungen, die in den 
gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von 
Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen und in den 
EBA-Leitlinien zur internen Governance enthalten sind. Er erläutert vielmehr die 
Prozesse der EZB und spezifiziert die zentralen Erwartungen der EZB bei der 
Durchführung von Eignungsprüfungen. 

2.4 SSM-Grundsätze, aufsichtliche Praktiken und Prozesse 

Wenn die zuständigen Behörden die Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans 
eines Kreditinstituts beurteilen, müssen sie die regulatorischen Anforderungen in der 
Praxis anwenden. Um eine einheitliche Anwendung der rechtlichen Anforderungen 
zu gewährleisten, sind einige Erläuterungen über die Auslegung dieser 
Anforderungen sowie die Entwicklung gemeinsamer aufsichtlicher Praktiken und 
Prozesse erforderlich. 

Daher hat die EZB in Zusammenarbeit mit den NCAs Grundsätze zu den Kriterien 
für die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit sowie aufsichtliche 
Praktiken entwickelt. Diese Grundsätze gehen näher darauf ein, wie die zuständigen 
Behörden im SSM die in nationales Recht umgesetzten Bestimmungen der CRD 
sowie die gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der 
Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen 
und die EBA-Leitlinien zur internen Governance auf Einzelfallbasis anwenden. Sie 
gelten unbeschadet nationaler Rechtsvorschriften und sind mit beiden Leitlinien 
vereinbar. Gibt es keine verbindlichen nationalen Rechtsvorschriften, die diesen 
entgegenstehen, wenden die EZB und die nationalen zuständigen Behörden die im 
Leitfaden beschriebenen Grundsätze an. Bei deren Überarbeitung wird den im Laufe 
der Zeit gewonnenen Erfahrungen bei der Beurteilung der fachlichen Qualifikation 
und persönlichen Zuverlässigkeit, den rechtlichen und regulatorischen 
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Entwicklungen sowie der Auslegung der CRD durch den Europäischen Gerichtshof 
Rechnung getragen. 



 

Leitfaden zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit – 
Beurteilungskriterien 
 

12 

3 Beurteilungskriterien 

Die fachliche Qualifikation und die persönliche Zuverlässigkeit der Mitglieder des 
Leitungsorgans14 werden anhand von fünf Kriterien beurteilt, die in Artikel 91 CRD 
aufgeführt sind: a) Erfahrung, b) Leumund, c) Interessenkonflikte und 
Unvoreingenommenheit, d) Zeitaufwand und e) kollektive Eignung. Diese Kriterien 
werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.15 

3.1 Erfahrung 

3.1.1 Praktische Erfahrung und theoretische Kenntnisse 

Die Mitglieder des Leitungsorgans müssen ausreichende und aktuelle Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben besitzen. Dies 
umfasst auch ein angemessenes Verständnis der Bereiche, für die ein einzelnes 
Mitglied zwar nicht direkt verantwortlich, aber gemeinsam mit den anderen 
Mitgliedern des Leitungsorgans kollektiv rechenschaftspflichtig ist. Die Kreditinstitute 
sind hauptsächlich für die Auswahl und Nominierung von bestellten Mitgliedern 
verantwortlich, die diese Mindestanforderungen in Bezug auf ausreichende 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung erfüllen. Die Beurteilung wird – vorbehaltlich 
nationaler Rechtsvorschriften – vor der Bestellung der jeweiligen Person 
durchgeführt, gegebenenfalls aber auch anlassbezogen (z. B. bei einer erheblichen 
Veränderung der Verantwortlichkeiten). 

Dieses Kapitel des Leitfadens soll zu einem besseren gemeinsamen Verständnis 
des Begriffs „Erfahrung“ beitragen, wie er in der CRD im Zusammenhang mit der 
Beurteilung der Eignung eines Mitglieds des Leitungsorgans verwendet wird. Der 
Leitfaden legt das Maß an Erfahrung fest, über das ein bestelltes Mitglied verfügen 
muss, damit davon ausgegangen werden kann, dass es ausreichend erfahren ist, 
um die angebotene Funktion im Institut wahrzunehmen. Die Erfahrung eines 
bestellten Mitglieds wird anhand eines zweistufigen Ansatzes beurteilt, der hier 
vorgestellt wird. 

Gemäß den gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der 
Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen 
deckt der Begriff „Erfahrung“ praktische und theoretische Aspekte ab und umfasst 
Fähigkeiten und Kenntnisse. Sowohl theoretische durch Ausbildung und Schulungen 

 
14  Die Beurteilungskriterien finden entsprechende Anwendung auf die Beurteilung von Inhabern einer 

Schlüsselfunktion und Leitern von in anderen EU-Mitgliedstaaten oder Drittländern niedergelassenen 
Zweigstellen bedeutender Institute in den teilnehmenden Mitgliedstaaten (im Rahmen der geltenden 
nationalen Rechtsvorschriften). 

15  Die Handlungsempfehlungen zu den in Artikel 91 CRD festgelegten Kriterien können auch 
herangezogen werden, um die gemäß den einschlägigen nationalen Bestimmungen anwendbaren 
Kriterien in Bezug auf Inhaber von Schlüsselfunktionen und Zweigstellenleiter auszulegen. 
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erworbene Kenntnisse16 als auch praktische Erfahrung, die in früheren Positionen 
gesammelt wurde, werden berücksichtigt. 

Alle Mitglieder des Leitungsorgans müssen über grundlegende theoretische 
Kenntnisse des Bankwesens verfügen, die sie durch praktische Erfahrung oder 
Schulungen erworben haben können.17 

Für ein bestelltes Mitglied, das beispielsweise auch Chief Risk Officer (CRO), Chief 
Financial Officer (CFO), Chief Compliance Officer (CCO), Leiter der Internen 
Revision oder Vorsitzender des Risikoausschusses ist, muss eine spezifische 
Erfahrung auf dem entsprechenden Gebiet nachgewiesen werden. 

3.1.2 Informationen 

Bei Einreichung eines Antrags auf Eignungsprüfung18 müssen die Kreditinstitute 
Angaben zur Erfahrung des bestellten Mitglieds machen. Die Mindestangaben 
sollten aus den zugrunde liegenden Unterlagen (z. B. FAP-Fragebogen, Lebenslauf) 
stammen, die umfassende Informationen über die Qualifikationen der jeweiligen 
Person sowie deren Erfahrung und Schulungen im Bankwesen, im Finanzwesen 
oder in anderen relevanten Bereiche enthalten. Die bereitzustellenden Informationen 
sollten eine Bestätigung des Instituts enthalten, dass das bestellte Mitglied für die 
Wahrnehmung seiner Funktion geeignet ist. Wird das bestellte Mitglied der Annahme 
ausreichender Erfahrung nicht gerecht (siehe nachstehende Schwellenwerte), wird 
das Institut aufgefordert, zusätzliche ergänzende (oder ausgleichende) Faktoren 
anzuführen. 

3.1.3 Beurteilungsansatz 

Bei der Beurteilung der theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrung eines 
bestellten Mitglieds werden zwangsläufig die Hauptmerkmale seiner spezifischen 
Funktion und die des Instituts berücksichtigt. Je komplexer diese Merkmale sind, 
umso mehr Erfahrung wird vorausgesetzt. Bei der Beurteilung der theoretischen 
Kenntnisse und praktischen Erfahrung eines bestellten Mitglieds werden bestimmte 
Faktoren besonders berücksichtigt: 

• Dazu zählen das Niveau und das Profil der Ausbildung im Bank- oder 
Finanzwesen oder anderen einschlägigen Bereichen wie Wirtschaft, Recht, 
Rechnungslegung, Revision, Verwaltung, Finanzmarktregulierung, Strategie, 
Risikomanagement, interne Kontrolle, Finanzanalyse, Informationstechnologie 
(IT) sowie quantitative Methoden. 

 
16 Laut der in den Leitlinien enthaltenen Definition bedeutet theoretische Erfahrung hauptsächlich 

theoretische Kenntnisse. 
17  Theoretische Kenntnisse können auch nach Antritt der Position durch Schulungen erworben werden. 
18  Gemäß nationalem Recht eingereichter Antrag auf Eignungsprüfung oder diesbezügliche Anzeigen. 
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• Schulungen, die das bestellte Mitglied bereits absolviert hat, an denen es 
gerade teilnimmt bzw. noch teilnehmen wird, werden ebenfalls berücksichtigt. 

Die praktische Erfahrung wird anhand von Informationen über frühere Positionen, 
etwa die Dauer der Beschäftigung, die Größe des Unternehmens19, den 
Verantwortungsbereich, die Zahl der unterstellten Mitarbeiter, die Art der Tätigkeit, 
die tatsächliche Relevanz der gesammelten Erfahrung, und anderen Informationen 
bewertet. 

Die Beurteilung der Erfahrung des bestellten Mitglieds erfolgt in einem zweistufigen 
Prozess. In einem ersten Schritt wird die Erfahrung anhand der Schwellenwerte 
beurteilt, bei denen ausreichende Erfahrung angenommen wird (erste Stufe). 
Werden die Schwellenwerte erreicht, besteht grundsätzlich die Annahme, dass das 
bestellte Mitglied über ausreichende Erfahrung verfügt, sofern es keine Hinweise 
gibt, die auf das Gegenteil hindeuten. Wenn das bestellte Mitglied die 
Schwellenwerte, bei denen ausreichende Erfahrung angenommen wird, nicht 
erreicht oder wenn aufgrund instituts- oder funktionsspezifischer Umstände 
spezifische theoretische und/oder praktische Erfahrung erforderlich ist, ist in einem 
zweiten Schritt eine detailliertere Beurteilung erforderlich (zweite Stufe). Dieser 
zweistufige Beurteilungsprozess gilt nicht bei einer erneuten Bestellung, wenn die 
EZB zuvor einen Beschluss über die fachliche Qualifikation und persönliche 
Zuverlässigkeit getroffen hat. In diesem Fall wird ausreichende Erfahrung 
angenommen, wenn keine gegenteiligen Hinweise vorliegen. 

3.1.3.1 Theoretische Kenntnisse 

Alle Mitglieder des Leitungsorgans müssen über grundlegende theoretische 
Kenntnisse des Bankwesens mit Bezug zu den nachstehend aufgeführten Themen 
verfügen. Diese Kenntnisse werden angenommen, wenn das Mitglied praktische 
Erfahrung im Bankwesen hat. Fehlende theoretische Kenntnisse im Bankwesen 
können durch angemessene Schulungen abgemildert werden. 

Je nach spezifischem Geschäftsmodell des Instituts können die verlangten 
Grundkenntnisse im Bankwesen variieren. 

Verlangt wird, dass alle Mitglieder des Leitungsorgans grundlegende theoretische 
Kenntnisse in den folgenden Bereichen haben: 

1. Bankwesen und Finanzmärkte; 

2. Regulierungsrahmen und rechtliche Anforderungen; 

3. strategische Planung, Verständnis der Geschäftsstrategie bzw. des 
Geschäftsplans eines Kreditinstituts und deren Erfüllung; 

 
19  Jedes Unternehmen, bei dem es sich nicht um das beaufsichtigte Unternehmen handelt. 
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4. Risikomanagement (Ermittlung, Bewertung, Überwachung, Beherrschung und 
Minderung der Hauptrisikoarten eines Kreditinstituts); 

5. Buchhaltung und Rechnungsprüfung; 

6. Bewertung der Wirksamkeit der Regelungen eines Kreditinstituts, 
Sicherstellung von effektiver Unternehmensführung, Aufsicht und Kontrollen; 
und 

7. Auslegung der Finanzinformationen eines Kreditinstituts, Ermittlung von 
wichtigen Sachverhalten auf Grundlage dieser Informationen und 
entsprechende Kontrollen und Maßnahmen.20 

3.1.3.2 Praktische Erfahrung 

Die praktische Erfahrung wird beurteilt anhand der Relevanz der Erfahrung, der Zahl 
der Jahre an Erfahrung und der Ebene der leitenden Positionen. Bei der Beurteilung 
werden Informationen über frühere Positionen unter Berücksichtigung der Dauer der 
Beschäftigung, der Größe des Unternehmens, des Verantwortungsbereichs, der 
Zahl der unterstellten Mitarbeiter, der Art der Tätigkeit, der tatsächlichen Relevanz 
der gesammelten Erfahrung und wann diese gesammelt wurde usw. verwendet. 

Es gelten unterschiedliche Anforderungen für Mitglieder des Leitungsorgans in 
seiner Leitungsfunktion und für Mitglieder des Leitungsorgans in seiner 
Aufsichtsfunktion, da ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Natur aus 
unterschiedlich sind. 

Tabelle 1 
Schwellenwerte für die Annahme, dass das Leitungsorgan in seiner Leitungsfunktion 
über ausreichende Erfahrung verfügt 

Chief Executive Officer (CEO) Inhaber eines Leitungsmandats 

Zehn Jahre aktuelle21 praktische Erfahrung in Bereichen mit 
Bezug zum Bankwesen oder zu Finanzdienstleistungen. Dabei 
sollte ein wesentlicher Anteil auf Positionen auf der höheren 
Managementebene (Senior Level)22 entfallen. 

Fünf Jahre aktuelle praktische Erfahrung in Bereichen mit Bezug 
zum Bankwesen oder zu Finanzdienstleistungen in Positionen 
auf der höheren Managementebene (Senior Level). 

Anmerkung: Theoretische Kenntnisse werden in jedem Fall verlangt. 

 
20  Gemeinsame Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des 

Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen. 
21  Nicht länger als zwei Jahre zurückliegend. 
22  Damit sind Positionen gemeint, die eine Ebene unter dem Leitungsorgan in seiner Leitungsfunktion 

angesiedelt sind. 



 

Leitfaden zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit – 
Beurteilungskriterien 
 

16 

Tabelle 2 
Schwellenwerte für die Annahme, dass das Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion 
über ausreichende Erfahrung verfügt 

Vorsitzender mit Aufsichtsfunktion Inhaber eines Aufsichtsmandats 

Zehn Jahre einschlägige praktische Erfahrung23 aus jüngster 
Vergangenheit. Dabei sollte ein wesentlicher Anteil auf 
Positionen auf der höheren Managementebene (Senior Level) 
entfallen, einschließlich umfangreicher theoretischer Kenntnisse 
im Bankwesen oder auf einem vergleichbaren relevanten Gebiet. 

Drei Jahre einschlägige praktische Erfahrung in Positionen auf 
der gehobenen Managementebene24 aus jüngster 
Vergangenheit (einschließlich theoretischer Kenntnisse im 
Bankwesen). 

In administrativen oder akademischen Positionen gewonnene 
praktische Erfahrung kann je nach Position ebenfalls einschlägig 
sein. 

Anmerkung: Theoretische Kenntnisse werden in jedem Fall verlangt. 

Die praktische Erfahrung wird in einem zweistufigen Prozess beurteilt: 

1. Schritt – Beurteilung anhand von Schwellenwerten 

Die Erfahrung des bestellten Mitglieds wird anhand der Schwellenwerte beurteilt, bei 
denen ausreichende Erfahrung angenommen wird (siehe Tabellen 1 und 2 oben). 
Sind diese Schwellenwerte erreicht, wird üblicherweise angenommen, dass die 
notwendige Erfahrung vorhanden ist. Wie oben erwähnt, gelten unterschiedliche 
Anforderungen für Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Leitungsfunktion und für 
Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion, da ihre Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten von Natur aus unterschiedlich sind. Die Schwellenwerte gelten 
unbeschadet nationaler Rechtsvorschriften. Werden sie nicht erreicht, bedeutet dies 
nicht automatisch, dass das bestellte Mitglied nicht über die fachliche Qualifikation 
und persönliche Zuverlässigkeit verfügt. Darüber hinaus könnten spezifische 
Umstände hinsichtlich des Instituts (etwa Wesen, Größe und Komplexität seines 
Geschäfts oder seine Marktsituation) oder der Funktion (wie spezifische 
Verantwortung für komplexe Themen, z. B. Risiko, IT oder Klima- und 
Umweltrisiken25) Fachwissen voraussetzen, was die angeführten Schwellenwerte 
nicht abbilden. 

2. Schritt – Ergänzende Beurteilung 

Werden die Schwellenwerte, bei denen ausreichende Erfahrung angenommen wird, 
nicht erreicht, so kann das bestellte Mitglied dennoch als geeignet erachtet werden, 
wenn das beaufsichtigte Unternehmen dies angemessen begründen kann. Zudem 
können, wie bereits erwähnt, institutsspezifische oder funktionsspezifische 
Umstände Fachwissen voraussetzen, und die Annahme eines solchen Fachwissens 

 
23  Der Begriff „Erfahrung“ kann für den Vorsitzenden des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion oder 

den Inhaber eines Aufsichtsmandats breiter gefasst werden als für den Inhaber eines 
Leitungsmandats. 

24  Damit sind Positionen gemeint, die eine oder zwei Ebenen unter dem Leitungsorgan in seiner 
Leitungsfunktion angesiedelt sind. 

25  Institute sollten die Zuständigkeit für die Steuerung von Klima- und Umweltrisiken innerhalb der 
Organisationsstruktur gemäß dem Modell der drei Verteidigungslinien zuweisen. Erwartungen 5.4, 5.5 
und 5.6 betreffen die Funktionen Risikomanagement, Compliance bzw. interne Revision. Leitfaden zu 
Klima- und Umweltrisiken: Erwartungen der Aufsicht in Bezug auf Risikomanagement und 
Offenlegungen, Europäische Zentralbank, November 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.de.pdf
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lässt sich aus der Beurteilung anhand von Schwellenwerten (1. Schritt) nicht 
ableiten. Es wird eine ergänzende Beurteilung der Erfahrung des bestellten Mitglieds 
durchgeführt. Dabei wird berücksichtigt, dass das Leitungsorgan über hinreichende 
Diversität und ein breites Spektrum an Erfahrung verfügen soll. Gegebenenfalls sind 
auch nationale Vorschriften zu beachten, wonach Arbeitnehmervertreter im 
Leitungsorgan vertreten sein müssen. 

Als Begründung kann beispielsweise angeführt werden: ein Schulungsplan bei 
teilweise fehlender Erfahrung in einem spezifischen Bereich, die kollektive Eignung 
der aktuellen Mitglieder des Leitungsorgans, die Bestellung für eine spezifische 
zeitlich begrenzte Aufgabe (z. B. in einem Institut, das sich in Abwicklung befindet) 
oder dass das bestellte Mitglied über spezifische theoretische oder praktische 
Erfahrung verfügt, die das Institut benötigt. 

Ein Mitglied des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion, das den Schwellenwert 
für die Position nicht erreicht, kann dennoch als geeignet erachtet werden, wenn 
a) das Mitglied über die Erfahrung oder die Expertise verfügt, die den spezifischen 
Bedürfnissen des Instituts gerecht wird (z. B. IT-Erfahrung oder Erfahrung mit Klima- 
oder Umweltrisiken, b) das Mitglied und das Institut sich verpflichten, die nötigen 
Schulungen durchzuführen, um die fehlenden Grundkenntnisse im Bankwesen 
auszugleichen, und c) das Mitglied sämtliche sonstigen Anforderungen hinsichtlich 
der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit erfüllt. Angesichts der 
wachsenden Bedeutung von Klima- und Umweltrisiken als Quelle finanzieller Risiken 
für Kreditinstitute und damit als ein Bereich, dem die Aufsichtsbehörden erhöhte 
Aufmerksamkeit widmen, gelten Kenntnisse und/oder Erfahrung in diesem 
besonderen Bereich als relevant und tragen zur Diversität und Eignung des 
Leitungsorgans insgesamt bei (siehe Kapitel 3.5). 

In bestimmten Fällen können verbleibende Bedenken durch eine 
Nebenbestimmung26 angemessen berücksichtigt werden. So kann etwa durch 
Schulungen ein Mangel an praktischer Erfahrung oder an theoretischen Kenntnissen 
des Bankwesens beseitigt werden (siehe Kapitel 7). 

3.1.4 Sonderfälle 

Für Arbeitnehmervertreter können spezifische Erwägungen des nationalen Rechts 
Anwendung finden. 

Bei kleinen Sparkassen und/oder Genossenschaftsbanken kann das 
Erfahrungskriterium als erfüllt gelten, wenn das beaufsichtigte Unternehmen 
und/oder die genossenschaftliche Gruppe einen angemessenen und zeitnahen 
Schulungsplan für das bestellte Mitglied vorlegt. 

 
26  D. h. eine Bedingung, Auflage oder Empfehlung. 
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Im Falle eines beaufsichtigten Unternehmens, das in einem speziellen 
Geschäftsbereich tätig ist, wird Erfahrung in diesem Spezialbereich als einschlägige 
Erfahrung behandelt. 

3.2 Leumund 

Die Mitglieder des Leitungsorgans müssen allzeit ausreichend gut beleumundet sein. 
Als gut beleumundet gelten bestellte Mitglieder, wenn es keine objektiven und 
nachweislichen Gründe gibt, etwas anderes anzunehmen, insbesondere unter 
Berücksichtigung einschlägiger verfügbarer Informationen zu den in diesem Kapitel 
aufgeführten Faktoren und Umständen. 

Ein bestelltes Mitglied gilt als nicht gut beleumundet, wenn sein persönliches 
Verhalten oder Geschäftsgebaren erhebliche Zweifel an seiner Fähigkeit aufkommen 
lässt, die solide und umsichtige Leitung des Kreditinstituts sicherzustellen. 
Unbeschadet jeglicher Grundrechte werden einschlägige Straf- oder 
Verwaltungsgerichtsakten bei der Beurteilung des Leumunds, der Redlichkeit und 
Integrität herangezogen. Dabei werden die Art der Verurteilung oder Klage, die Rolle 
der involvierten Person, die angeordnete Strafe, der aktuelle Stand des Verfahrens, 
die Beweiskraft der Feststellungen und jegliche Rehabilitierungsmaßnahmen, die 
eingeleitet wurden, berücksichtigt. Herangezogen werden auch die Begleitumstände, 
einschließlich mildernder Faktoren, die Schwere einer relevanten Straftat oder 
verwaltungsrechtlichen oder aufsichtlichen Maßnahme, die seit der Straftat 
vergangene Zeit, das Verhalten des bestellten Mitglieds seit der Straftat oder der 
Maßnahme sowie die Relevanz der Straftat oder Maßnahme für die Rolle des 
bestellten Mitglieds. Allen relevanten Straf- oder Verwaltungsgerichtsakten wird 
unter Berücksichtigung geltender nationaler Verjährungsfristen Rechnung getragen. 

Da eine Person entweder über einen guten oder schlechten Leumund verfügt, kann 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit weder auf die Anforderungen an den 
Leumund noch auf dessen Beurteilung Anwendung finden. Diese ist für alle 
Unternehmen gleichermaßen durchzuführen. 

Die EZB trifft häufig die Situation an, dass gegen ein bestelltes Mitglied oder ein 
Mitglied des Leitungsorgans ein Straf-, Verwaltungs- oder Zivilverfahren27 geführt 
oder dass es einer anderen entsprechenden aufsichtsrechtlichen Prüfung 
unterzogen wird oder wurde. In jedem Fall wird die EZB die Wesentlichkeit dieser 
Umstände beurteilen. Auch wenn in Bezug auf Strafverfahren die 
Unschuldsvermutung gilt, ist allein die Tatsache, dass eine Person strafrechtlich 
verfolgt wird, für die Beurteilung der persönlichen Zuverlässigkeit relevant. Bei der 
Beurteilung sollten alle vorhandenen Informationen hinsichtlich der persönlichen 
Zuverlässigkeit des bestellten Mitglieds zusammen mit dem Stand des Verfahrens 
und die Beweiskraft der Informationen zu dem mutmaßlichen Fehlverhalten 
berücksichtigt werden. Ebenso ist die Tatsache relevant, dass ein bestelltes Mitglied 

 
27  „Verfahren“ in diesem Kapitel bezieht sich sowohl auf anhängige als auch abgeschlossene Verfahren. 
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verurteilt oder bestraft wurde. Die oben aufgeführten Faktoren fließen in die 
Gesamtbeurteilung des Leumunds des bestellten Mitglieds ein. 

Jede Beurteilung wird auf Einzelfallbasis durchgeführt. Der aufsichtliche Ansatz für 
die Beurteilung des Leumunds ist kein Standardprozess. 

Die EZB ist weder zur Sachverhaltsermittlung befugt, noch verfügt sie über 
Untersuchungsbefugnisse in Bezug auf Verstöße gegen Vorschriften zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) oder in 
Bezug auf Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung. 
Sie stützt sich dabei auf die von den zuständigen AML/CFT-Stellen bzw. 
Strafverfolgungsbehörden bereitgestellten Informationen. Die Erkenntnisse der 
AML/CFT-Stellen werden eingeholt und gelten als wesentliche Informationen bei der 
Prüfung der Eignung des bestellten Mitglieds. Die EZB evaluiert diese Sachverhalte 
und führt ihre eigene Beurteilung aus aufsichtlicher Perspektive durch. 

3.2.1 Informationen 

Bei der Einreichung eines Antrags auf Eignungsprüfung werden zahlreiche 
Informationen zu Strafverfahren oder relevanten Verwaltungs- oder Zivilverfahren 
von dem beaufsichtigten Unternehmen, dem bestellten Mitglied und/oder dem 
Gericht oder der Verwaltungsbehörde verlangt.28 Auch ein Gespräch mit dem 
bestellten Mitglied kann sinnvoll sein, um Informationen einzuholen. Ein Gespräch ist 
Teil der Aufgabe der zuständigen Behörde im Hinblick auf die 
Sachverhaltsermittlung. 

Im Einklang mit den gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung 
der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von 
Schlüsselfunktionen29 werden für die Durchführung der Beurteilung die folgenden 
Mindestangaben von dem beaufsichtigten Unternehmen, dem bestellten Mitglied 
und/oder dem Gericht/der Verwaltungsbehörde in Bezug auf Gerichtsverfahren und 
strafrechtliche Ermittlungen verlangt. 

1. Strafregistereinträge des bestellten Mitglieds; 

2. Selbstauskunft des bestellten Mitglieds, sofern die Bestimmungen des 
nationalen Rechts dies verlangen; 

3. Informationen zu folgenden Punkten: 

• Untersuchungen, Vollstreckungsverfahren oder aufsichtliche Verfahren 
oder Sanktionen durch eine zuständige Behörde, in die das bestellte 
Mitglied involviert ist, oder die sich auf Sachverhalte beziehen, für die das 

 
28  Es ist unter Umständen nicht immer möglich, diese Informationen von der zuständigen Behörde zu 

erhalten. In solchen Fällen sollten die Informationen stattdessen von dem beaufsichtigten 
Unternehmen und/oder dem bestellten Mitglied eingeholt werden. 

29  Die gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA werden gerade aktualisiert, um dem 
Informationsaustausch zwischen der Aufsichtsbehörde und der zuständigen AML/CFT-Stelle Rechnung 
zu tragen. 
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bestellte Mitglied zur Rechenschaft oder zur Verantwortung gezogen 
werden könnte; 

• Ablehnung einer Eintragung, Genehmigung, Mitgliedschaft oder Erlaubnis 
zur Gewerbeausübung, eines Geschäfts oder zur Ausübung eines Berufs; 
oder Widerruf, Rücknahme oder Löschung einer Eintragung, 
Genehmigung, Mitgliedschaft oder Erlaubnis; oder Ausschluss durch eine 
Aufsichts- oder Regierungsbehörde oder durch einen Berufsverband 
sowie die Gründe für die Ablehnung, die Rücknahme oder den 
Ausschluss; 

• Erklärung darüber, ob das bestellte Mitglied oder ein von ihm geleitetes 
Unternehmen als Schuldner in einem Insolvenzverfahren oder 
vergleichbaren Verfahren (z. B. Konkurs) involviert ist oder war, 
einschließlich detaillierter Angaben zu den Verfahren (seit dem Datum des 
Beschlusses vergangene Zeit (sofern zutreffend), Stand und (sofern 
abgeschlossen) Ausgang des Verfahrens, zu etwaigen Pfändungen oder 
Sicherungsmaßnahmen30, Angaben zu dem betroffenen Unternehmen, ob 
das Verfahren vom bestellten Mitglied oder dem betroffenen Unternehmen 
eingeleitet wurde sowie detaillierte Angaben zur persönlichen Beteiligung 
des bestellten Mitglieds, insbesondere dann, wenn seine Verantwortung 
für die Insolvenz festgestellt wurde); 

• Entlassung aus einem Arbeitsverhältnis oder aus einer Vertrauensstellung, 
einem Treuhandverhältnis oder einer vergleichbaren Stellung, oder 
Aufforderung, von einer solchen Position zurückzutreten (ohne 
Freisetzungen); 

• Aufhebung einer Registrierung, Genehmigung (einschließlich einer im 
Zusammenhang mit der Eignungsprüfung erteilten Genehmigung), 
Mitgliedschaft oder Lizenz; 

• Informationen darüber, ob eine Beurteilung des Leumunds des bestellten 
Mitglieds als Erwerber oder Person, die das Geschäft eines Kreditinstituts 
leitet, bereits von einer anderen zuständigen Behörde durchgeführt wurde 
(einschließlich Angaben zu deren Identität, zum Datum der Beurteilung 
und Nachweis über das Ergebnis dieser Beurteilung) sowie die 
Zustimmung der betreffenden Person, sofern erforderlich, diese 
Informationen einzuholen, um die bereitgestellten Informationen für die 
Eignungsprüfung bearbeiten und verwenden zu können; und 

• Informationen darüber, ob eine frühere Beurteilung des bestellten Mitglieds 
durch eine andere Behörde bereits durchgeführt wurde (einschließlich 
Angaben zu dieser Behörde und Nachweis über das Ergebnis dieser 
Prüfung). 

 
30  Sicherungsmaßnahmen umfassen beispielsweise rechtliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Geld-

/Vermögenserhalts.  
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4. Informationen über Strafverfahren oder relevante31 Verwaltungs- oder 
Zivilverfahren (einschließlich Disziplinarentscheidungen) und Untersuchungen, 
Sanktionsverfahren oder -maßnahmen: 

• die Art der Klage oder Anschuldigung (ob straf-, zivil- oder 
verwaltungsrechtlicher Art, einschließlich Disziplinarverfahren (z. B. das 
Verbot, in einem Unternehmen ein Mandat zu bekleiden, Konkurs, 
Insolvenz und ähnliche Verfahren) oder im Zusammenhang mit einem 
Vertrauensbruch) oder anderer Verfahren; 

• die aus dem Verfahren resultierende Sanktion oder Strafe (bzw. bei 
anhängigen Verfahren die im Falle einer Verurteilung zu erwartende 
Sanktion oder Strafe); 

• die seit dem mutmaßlichen Fehlverhalten vergangene Zeit; 

• die persönliche Beteiligung des bestellten Mitglieds, insbesondere bei 
Unternehmensstraftatbeständen: 

• bei mutmaßlichem Fehlverhalten, Verfahren, Untersuchungen oder 
Sanktionen, von denen das bestellte Mitglied direkt betroffen ist: 
Angaben zu den Umständen und Begründung; 

• bei mutmaßlichem Fehlverhalten, Verfahren, Untersuchungen oder 
Sanktionen, bei denen Unternehmen involviert sind, in denen das 
bestellte Mitglied ein oder mehrere Mandate innehat oder innehatte: 
detaillierte Angaben zu den Aufgaben und Verpflichtungen des 
bestellten Mitglieds in den jeweiligen Unternehmen, insbesondere in 
Bezug auf das von den Feststellungen betroffene Geschäft (z. B. ob 
das bestellte Mitglied zum Zeitpunkt des mutmaßlichen 
Fehlverhaltens ein Mitglied des Leitungsorgans oder Inhaber einer 
Schlüsselfunktion und/oder für einen Bereich oder einen 
Geschäftsbereich zuständig war, auf den sich das Verfahren 
(einschließlich verhängter Sanktionen oder Maßnahmen) bezieht; 

• wenn eine direkte Verwicklung oder persönliche Verantwortung 
nachgewiesen ist/wurde: Angabe, ob vom bestellten Mitglied infolge 
des mutmaßlichen Fehlverhaltens Vergütung zurückgefordert wird; 

• Verhalten des bestellten Mitglieds seit der strafbaren Handlung; 

• mögliche Einsicht des bestellten Mitglieds: 

 
31  Relevante Zivil- oder Verwaltungsverfahren umfassen unter anderem Verfahren in den folgenden 

Bereichen: Bankwesen, Versicherungswesen, Wertpapierdienstleistungen, Wertpapiermärkte, 
Zahlungsinstrumente, Geldwäsche, Altersvorsorge, Vermögensverwaltung oder in einem anderen 
regulierten Bereich des Finanzsektors, einschließlich die förmliche Mitteilung über die Aufnahme von 
Untersuchungen oder die Klageerhebung, anhängige Disziplinarverfahren, anhängige Konkurs-, 
Insolvenz- oder ähnliche Verfahren sowie ein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht. In jedem Fall müssen 
unter den Zivil- oder Verwaltungsverfahren die Verfahren angegeben werden, die im Hinblick auf die 
fünf Kriterien für die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit gemäß dem nationalen 
Gesetz zur Umsetzung der CRD V relevant sind. 
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• Selbstreflexion in Bezug auf das Handeln des bestellten Mitglieds in 
seiner Funktion im jeweiligen Unternehmen, um das mutmaßliche 
Fehlverhalten zu verhindern bzw. abzuwenden; 

• Selbstreflexion in Bezug auf die Frage, ob das bestellte Mitglied hätte 
mehr unternehmen können, um das Fehlverhalten abzuwenden; 

• Selbstreflexion in Bezug auf die Lehren, die aus dem mutmaßlichen 
Fehlverhalten gezogen wurden; 

• der aktuelle Stand des Verfahrens (Untersuchung, Strafverfolgung, 
Verurteilung, Rechtsmittel eingelegt); 

• Beurteilung der Tatbestände durch das bestellte Mitglied und das Institut. 
Letzteres sollte den Leumund des bestellten Mitglieds unter 
Berücksichtigung rechtserheblicher Tatbestände beurteilen und 
ausdrücklich begründen, warum davon ausgegangen wird, dass die 
Eignung des bestellten Mitglieds von diesen Tatbeständen unberührt 
bleibt. Das Leitungsorgan des Instituts sollte die Verfahren analysieren 
und sein Vertrauen in das bestellte Mitglied bestätigen. Dies ist auch im 
Hinblick auf das Reputationsrisiko für das Institut wichtig; 

• andere mildernde oder erschwerende Faktoren (z. B. andere laufende 
oder abgeschlossene Untersuchungen, Verwaltungssanktionen, 
Entlassung aus einem Arbeitsverhältnis oder aus einer 
Vertrauensstellung). 
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3.2.2 Beurteilungsansatz 

Das nachfolgende Ablaufdiagramm bildet den Prozess zur Beurteilung des 
Leumunds ab. 

Abbildung 1 
Überblick über den Prozess zur Beurteilung des Leumunds 

 

Sind seit dem Beschluss (in einem der Verfahren) oder seit der Feststellung (wenn kein Beschluss ergangen ist) fünf Jahre vergangen 
und wurde dabei keine Freiheitsstrafe verhängt und liegen darüber hinaus keine anderen Tatsachen vor, die erhebliche Zweifel am 
guten Leumund des bestellten Mitglieds aufkommen lassen, wird vorbehaltlich etwaiger einzelstaatlicher Rechtsvorschriften 
grundsätzlich davon ausgegangen, dass keine erheblichen Zweifel am guten Leumund des bestellten Mitglieds bestehen, es sei denn, 
die Aufsichtsbehörde ist der Auffassung, dass erschwerende Umstände vorliegen, die den Beschluss oder die Feststellung weiterhin 
relevant machen (Rehabilitationszeitraum). 
In jedem Fall müssen unter den Straf-, Zivil- oder Verwaltungsverfahren die Verfahren angegeben werden, die im Hinblick auf die fünf 
Kriterien für die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit gemäß dem nationalen Gesetz zur Umsetzung der CRD 
relevant sind. Dies gilt auch für Verfahren, Untersuchungen usw. zu Rechtsträgern, mit denen das bestellte Mitglied möglicherweise 
verbunden ist. Die EZB beabsichtigt nicht, den Zeitraum, für den diese Angaben im Fragebogen verlangt werden, zu begrenzen. Denn 
auch Entscheidungen oder Feststellungen, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, können in bestimmten Fällen noch relevant sein. 

Der erste Schritt besteht darin, die in Kapitel 3.2.1 aufgeführten Mindestangaben 
einzuholen und auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Wird anhand der 
verfügbaren Angaben festgestellt, dass keine Verfahren oder sonstigen relevanten 
Tatsachen vorliegen, lässt sich schlussfolgern, dass das bestellte Mitglied gut 
beleumundet ist. 

Werden entsprechende Verfahren oder andere relevante Tatsachen 
festgestellt, wird untersucht, wie sich die zwei folgenden Elemente auswirken: 

1. Stand des Verfahrens und 

2. Art und Stufe des Verfahrens oder sonstige relevante Tatsachen 

Beide Elemente sind parallel zu prüfen. Dabei soll festgestellt werden, ob ein 
erheblicher Zweifel am Leumund des bestellten Mitglieds besteht, was eine 
gründlichere Beurteilung bedingen würde. 

a) Beurteilen, wie sich der Stand des Verfahrens auf den Leumund eines 
bestellten Mitglieds auswirkt – Je weiter das Verfahren fortgeschritten ist, umso 

Beurteilung je nach
Stand und Art des Verfahrens

Laufende 
Verfahren?

Pflicht zur Meldung etwaiger 
Veränderungen

Detaillierte Beurteilung

1) Persönliche Verwicklung
2) Kumulative Verfahren
3) Verhalten des bestellten Mitglieds seit dem 
Vorliegen relevanter Tatsachen bzw. Verfahren
4) Transparenz und Offenheit
5) Seit dem Tatbestand vergangene Zeit

Bestehen wesentliche Zweifel?
Ablehnender 
Beschluss

Ja

Tatsachenerhebung und Beurteilung aller relevanter 
Informationen

Nein

Verfahren oder andere relevante Tatsachen?
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zuverlässiger sind die Angaben. Deshalb wird der Stand des Verfahrens bei der 
Beurteilung berücksichtigt; sein Einfluss steigt, je weiter das Verfahren 
fortgeschritten ist. Es kann Fälle von anhängigen Verfahren oder Untersuchungen 
geben, bei denen eine (straf-, verwaltungs- oder zivilrechtliche) Behörde relevante 
Tatsachen in Verbindung mit der Verwicklung des bestellten Mitglieds hinreichend 
festgestellt hat, was potenziell einen Einfluss auf dessen Eignung haben kann, selbst 
wenn ein Urteil noch aussteht oder Rechtsmittel eingelegt wurden. Vorausgesetzt, 
dass diese Tatsachen wesentlich sind und der zuständigen Behörde zur Verfügung 
stehen, können sie in die Beurteilung der Eignung des bestellten Mitglieds 
einfließen. 

b) Beurteilen, wie sich die Art des Verfahrens und andere relevante Tatsachen 
auf den Leumund eines bestellten Mitglieds auswirken – Es sollte nicht nur 
beurteilt werden, wie sich der Stand des Verfahrens auswirkt. Es sollte auch 
berücksichtigt werden, wie sich die Art des Verfahrens und andere relevante 
Tatsachen auswirken. Ein mutmaßliches oder nachweisliches Fehlverhalten, das 
einen Zusammenhang zu den künftigen Aufgaben des bestellten Mitglieds aufweist 
(Verfahren nach dem Recht, das auf Finanzdienstleister wie Banken, Börsen und 
Versicherungen anwendbar ist), hat größere Auswirkungen auf den Leumund eines 
bestellten Mitglieds als andere Verfahren. 

Dieses Kapitel befasst sich mit den Arten von Verfahren bzw. anderen relevanten 
Tatsachen unter den folgenden Überschriften und untersucht deren Auswirkung auf 
den Leumund eines bestellten Mitglieds. Die Aufzählung der Verfahren ist nicht 
abschließend und dient nur als Orientierung. Jeder Fall wird auf Einzelfallbasis 
bewertet. 

1. Strafverfahren – Strafverfahren wirken sich im Allgemeinen am stärksten auf 
den guten Leumund eines bestellten Mitglieds aus. Allerdings kann es 
Unterschiede hinsichtlich der Schwere des Strafverfahrens und dessen 
Relevanz in der Beurteilung geben. Bestimmte weniger schwere Arten von 
Strafverfahren können einen größeren Einfluss haben, wenn sie zusammen mit 
anderen relevanten Tatsachen betrachtet werden (kumulativer Effekt) oder 
wenn das Verhalten des bestellten Mitglieds seit einem früheren Delikt beurteilt 
wird. 

2. Relevante Verwaltungsverfahren oder andere aufsichtsrechtliche 
Prüfungen oder Maßnahmen – Die Verwicklung des bestellten Mitglieds in 
relevante Verwaltungsverfahren im Finanzdienstleistungsbereich (z. B. 
Bankwesen, Versicherungswesen, Wertpapierdienstleistungen, 
Wertpapiermärkte, Zahlungsinstrumente, Geldwäsche, Altersvorsorge, 
Vermögensverwaltung oder nach irgendeinem Finanzdienstleistungsrecht) 
und/oder das Vorhandensein relevanter aufsichtsrechtlicher Prüfungen oder 
Maßnahmen durch Aufsichtsbehörden einschließlich Vollstreckungs- oder 
Aufsichtsmaßnahmen durch eine Aufsichts- oder öffentliche Behörde oder 
einen Berufsverband, in die das bestellte Mitglied und/oder das Unternehmen 
involviert ist, sind immer relevant und werden weiter untersucht, um u. a. den 
Stand oder den Ausgang des Verfahrens, der Prüfungen oder Maßnahmen, das 
Vorliegen eines Eingeständnisses oder einer Anerkennung von Tatsachen und 
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das Maß der direkten oder persönlichen Verwicklung des bestellten Mitglieds zu 
berücksichtigen. 
Im Allgemeinen stellt eine einzelne Feststellung oder ein Eingeständnis oder 
eine Anerkennung von Tatsachen (unter Umständen) nur ein relevantes 
Verwaltungsverfahren bzw. eine relevante Verwaltungsmaßnahme dar, die bzw. 
das, wie im Absatz oben erläutert, nur von geringer Bedeutung ist (z. B. geringe 
Höhe der Sanktion) und ist daher grundsätzlich nicht ausreichend, um 
erhebliche Zweifel am Leumund des bestellten Mitglieds aufkommen zu lassen, 
selbst wenn eine direkte oder persönliche Verwicklung vorliegt. In diesen Fällen 
wird jedoch untersucht, ob andere Umstände oder eine Anerkennung von 
Tatsachen oder Verurteilungen vorliegen, die zu einem kumulativen Effekt 
führen. 
Sind die festgestellten Tatsachen und Anzeichen jedoch besonders bedeutsam, 
dann kann bereits ein relevantes Verwaltungsverfahren oder eine relevante 
Verwaltungsmaßnahme (oder Eingeständnis) für sich genommen ausreichen, 
um erhebliche Zweifel am guten Leumund des bestellten Mitglieds aufkommen 
zu lassen. Zuständige Behörden sollten in jedem gegebenen Fall beurteilen, ob 
das Verfahren oder die Maßnahme besonders bedeutsam ist, und bei Bedarf 
weitere Informationen einholen, um dies festzustellen. Als besonders 
bedeutsam gelten beispielsweise eine hohe finanzielle Sanktion, direkte 
Beteiligung an schwerwiegenden Versäumnissen bei der soliden und 
umsichtigen Führung eines Kreditinstituts oder ein Verfahren in Verbindung mit 
einem Verstoß gegen AML/CFT-Rechtsvorschriften. 

3. Konkurs- oder Insolvenzverfahren – Bei der Beurteilung des guten 
Leumunds eines bestellten Mitglieds spielt auch dessen Verwicklung in 
Konkurs- oder Insolvenzverfahren eine Rolle, denn dies könnte ein Hinweis auf 
schlechtes Finanz- und/oder Risikomanagement sein, was im Widerspruch zu 
einer soliden und umsichtigen Leitung eines beaufsichtigten Unternehmens 
steht. Dies umfasst neben der Privatinsolvenz auch die Unternehmensinsolvenz 
und ist vor allem dann relevant, wenn das bestellte Mitglied ein Mitglied des 
Leitungsorgans eines Unternehmens war, das insolvent wurde oder staatliche 
Unterstützung benötigte. Im Falle einer Konkurs- oder Insolvenzerklärung 
müssen die zuständigen Behörden prüfen, ob die Insolvenz oder der Konkurs 
infolge eines unehrlichen, fahrlässigen oder schuldhaften Verhaltens des 
bestellten Mitglieds eintrat, sofern diese Informationen verfügbar sind. Falls ja, 
könnte dies erhebliche Zweifel am guten Leumund des bestellten Mitglieds 
begründen. Die Auswirkungen auf den Leumund des bestellten Mitglieds 
bestehen in der Regel über einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem 
rechtskräftigen Beschluss über den Konkurs oder die Insolvenz. Allerdings ist 
dies auf Einzelfallbasis zu betrachten (unbeschadet nationaler 
Verjährungsvorschriften). 

4. Relevante Zivilverfahren – Im Allgemeinen werden bei der Beurteilung des 
guten Leumunds eines bestellten Mitglieds nur relevante Zivilverfahren 
berücksichtigt, weil diese sich negativ auf dessen Kompetenz, Sorgfalt, 
Urteilsvermögen, Redlichkeit oder Integrität niederschlagen können. Relevante 
Zivilverfahren umfassen beispielsweise die gerichtlich angeordnete Entlassung 



 

Leitfaden zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit – 
Beurteilungskriterien 
 

26 

aus Leitungs- und Aufsichtsorganen sowie zivilrechtliche Haftungsverfahren 
gegen das bestellte Mitglied als Mitglied eines Leitungsorgans aufgrund von 
Schäden, die ein Unternehmen, dessen Anteilseigner, Gläubiger oder Dritte 
erlitten haben. Dies könnte auf ein Verhalten hindeuten, das im Widerspruch zu 
einer soliden und umsichtigen Leitung eines Instituts steht. Folglich werden 
solche relevanten Verfahren immer geprüft. 

5. Sonstige relevante Tatsachen für die Beurteilung des guten Leumunds 
des bestellten Mitglieds (die keine Verfahren sind) – Ein bestelltes Mitglied 
sollte hohe Integritäts- und Redlichkeitsstandards einhalten. Auch wenn keine 
Verfahren oder sonstigen Maßnahmen (gemäß den Punkten 1 bis 4 oben) 
vorliegen, können andere relevante Tatsachen den Leumund eines bestellten 
Mitglieds beeinflussen. In die Beurteilung des Leumunds, der Redlichkeit und 
der Integrität fließen unter anderem die folgenden Faktoren ein: 

a) Status eines ausgefallenen Schuldners (z. B. Negativeintrag bei einer 
anerkannten Kreditauskunftei, sofern vorhanden); 

b) Finanz- und Geschäftsergebnis von Unternehmen, deren Inhaber das 
bestellte Mitglied ist, die unter seiner Leitung stehen, an denen es 
maßgeblich beteiligt ist oder auf die es einen großen Einfluss ausübt; 

c) große Investitionen, Engagements oder Kredite, insoweit diese einen 
wesentlichen Einfluss auf die finanzielle Solidität des bestellten Mitglieds 
haben; 

d) jegliche Anzeichen, dass das bestellte Mitglied gegenüber den 
zuständigen Behörden Informationen nicht angemessen offenlegt oder 
nicht offen und kooperativ ist; 

e) jegliche Entlassung aus einem Arbeitsverhältnis oder aus einer 
Vertrauensstellung, einem Treuhandverhältnis oder einer vergleichbaren 
Stellung, deren bzw. dessen Aussetzung oder die Aufforderung zu deren 
bzw. dessen Auflösung oder die Aufforderung, von einer solchen Position 
wegen groben Fehlverhaltens zurückzutreten; 

f) sonstige Hinweise, die darauf schließen lassen, dass das bestellte Mitglied 
sich in einer Weise verhält oder verhalten hat, die mit hohen 
Verhaltensstandards nicht vereinbar ist; 

g) sonstige relevante Tatsachen* wie Feststellungen von Gerichten, Schieds- 
und Schlichtungsstellen, öffentlich bekannte Tatsachen, 
Aufsichtsmaßnahmen (z. B. Untersuchungen im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung), glaubwürdige 
und wesentliche Berichte (z. B. interne Berichte des beaufsichtigten 
Unternehmens, vom beaufsichtigten Unternehmen oder von Dritten 
verlangte Prüfberichte oder sonstige externe Berichte). 

* Weil relevante Tatsachen normalerweise keinen „Stand“ haben, müssen sie auf 
Einzelfallbasis in Bezug darauf geprüft werden, ob durch ihre Schwere und/oder 
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Relevanz (entweder einzeln betrachtet, wenn besonders schwerwiegend, oder 
zusammengenommen) wesentliche Zweifel am Leumund des bestellten Mitglieds 
aufkommen. 

Wenn eine solche Prüfung keine erheblichen Zweifel aufkommen lässt, kann die 
zuständige Behörde davon ausgehen, dass es in Bezug auf den guten Leumund des 
bestellten Mitglieds keine wesentlichen Bedenken gibt. 

Wenn erhebliche Zweifel bestehen, sollte eine weitere Prüfung wie nachfolgend 
erläutert durchgeführt werden. 

• Persönliche Verwicklung: Das Maß der direkten oder persönlichen 
Verwicklung oder Verantwortung in den Verfahren, insbesondere bei 
Unternehmensverfahren, kann variieren. Je stärker das bestellte Mitglied 
persönlich involviert ist, umso mehr sollte dieser Umstand in der Beurteilung 
gewichtet werden. Verfahren (u. a. Straf-, Verwaltungs-, Konkurs-, Insolvenz- 
und Zivilverfahren) und andere relevante Tatsachen können sich auf eine 
juristische Person oder auf eine natürliche Person beziehen. Verfahren und 
andere relevante Tatsachen, die sich auf juristische Personen beziehen, lassen 
erhebliche Zweifel am guten Leumund des bestellten Mitglieds aufkommen, 
wenn das bestellte Mitglied direkt oder persönlich in die Angelegenheit involviert 
ist. Eine solche direkte oder persönliche Verwicklung kann auch vorliegen, 
wenn das bestellte Mitglied die Verantwortung für einen Bereich oder einen 
Geschäftsbereich innehatte und wenn die Verfahren (einschließlich Sanktionen 
oder verhängter Maßnahmen) oder Sachverhalte auf eine Unterlassung oder 
Versäumnisse seitens des bestellten Mitglieds hindeuten, oder wenn das 
bestellte Mitglied in seiner Funktion als Inhaber einer Schlüsselfunktion, als 
Mitarbeiter(in) des höheren Managements (Senior Manager) oder Mitglied des 
Leitungsorgans nicht mit gebührender Sorgfalt, Redlichkeit und Integrität 
gehandelt hat. Das Maß der Verantwortung eines bestellten Mitglieds muss 
sorgfältig beurteilt werden. 
Steht eindeutig fest, dass keine direkte oder persönliche Verwicklung vorliegt, 
und bestehen keine Bedenken hinsichtlich einer individuellen 
Rechenschaftspflicht des bestellten Mitglieds, ist keine weitere Prüfung 
erforderlich. Keine direkte oder persönliche Verwicklung liegt beispielsweise 
dann vor, wenn das bestellte Mitglied zum Zeitpunkt des Fehlverhaltens keine 
Position in dem Institut innehatte (er also z. B kein Mitglied des Leitungsorgans 
des Instituts war). 

• Kumulative Verfahren: Laufende oder abgeschlossene Untersuchungen, die 
Verhängung von Verwaltungssanktionen (durch Regulierungsbehörden, 
Berufsverbände usw.), die Entlassung aus einem Arbeitsverhältnis oder aus 
einer Vertrauensstellung oder Negativeinträge (z. B. Eintrag in einem 
Verzeichnis unzuverlässiger Schuldner), die einzeln keinen Einfluss auf den 
Leumund eines bestellten Mitglieds haben, können zusammen wesentliche 
Auswirkungen haben und werden berücksichtigt. 

• Verhalten des bestellten Mitglieds seit dem Verfahren oder dem Vorliegen 
anderer relevanter Tatsachen: Gute Führung des bestellten Mitglieds seit 
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dem Verfahren oder dem Vorliegen sonstiger relevanter Tatsachen sollte sich 
positiv auswirken. Auch der Effekt von Rehabilitierungsmaßnahmen sollte 
berücksichtigt werden. 

• Transparenz und Offenheit: Bestellte Mitglieder sollten bezüglich anhängiger 
Verfahren vollständig transparent sein, sowohl gegenüber dem Institut als auch 
gegenüber der EZB und den NCAs. Jegliche Anzeichen, dass sie in ihrem 
Umgang mit Aufsichts- oder Regulierungsbehörden nicht transparent, offen und 
kooperativ sind, ist für die Beurteilung der Zuverlässigkeit relevant. 

• Seit dem mutmaßlichen Fehlverhalten vergangene Zeit: Je mehr Zeit seit 
dem mutmaßlichen Fehlverhalten vergangen ist, umso geringer sollte der 
Einfluss auf die Beurteilung sein. 

Wenn die wie oben beschrieben durchgeführte Beurteilung ergibt, dass erhebliche 
Zweifel hinreichend abgemildert sind, dann kann die zuständige Behörde davon 
ausgehen, dass das bestellte Mitglied gut beleumundet ist. Sofern es noch laufende 
Verfahren gibt, sind das bestellte Mitglied und das Institut allerdings verpflichtet, die 
NCAs und die EZB über deren Fortschritt zu informieren. 

Sofern die Beurteilung erhebliche Zweifel aufwirft, kann dies vorbehaltlich 
nationaler Rechtsvorschriften zu einem ablehnenden Beschluss führen. 

3.3 Interessenkonflikte und Unvoreingenommenheit 

Weder in der CRD noch in der CRR findet sich eine Definition für Interessenkonflikt 
oder Unvoreingenommenheit. 

Gemäß Randnummer 26 (Titel II) der gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der 
EBA zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern 
von Schlüsselfunktionen sind für die Beurteilung der individuellen Eignung eines 
Mitglieds des Leitungsorgans mehrere Faktoren relevant, darunter die Fähigkeit des 
bestellten Mitglieds, „aufrichtig, integer und unvoreingenommen zu handeln“. 

 

Das Konzept der Unvoreingenommenheit, das für alle Mitglieder des Leitungsorgans 
eines beaufsichtigten Unternehmens gilt, ist vom Prinzip der Unabhängigkeit 
(formale Unabhängigkeit) zu trennen. Formale Unabhängigkeit wird nur verlangt, 
wenn die nationalen Rechtsvorschriften dies für bestimmte Mitglieder des 
Leitungsorgans eines beaufsichtigten Unternehmens in seiner Aufsichtsfunktion 
entsprechend vorschreiben. 

Formale Unabhängigkeit eines bestellten Mitglieds wird deshalb nur überprüft, wenn 
der nationale Rechtsrahmen des teilnehmenden Mitgliedstaats verlangt, dass ein 
Mitglied des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion formal unabhängig ist. In 
diesen Fällen sind bei der Beurteilung eines bestellten Mitglieds die Randnummern 
88-93 (Titel III) der gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung 
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der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von 
Schlüsselfunktionen gemäß der im teilnehmenden Land geltenden Anwendung zu 
berücksichtigen. 

 

In Bezug auf Unvoreingenommenheit hält Randnummer 82 (Titel III) der 
gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von 
Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen fest: „bei der 
Bewertung der Unvoreingenommenheit [...] sollten Institute bewerten, ob alle 
Mitglieder des Leitungsorgans Folgendes aufweisen oder nicht: 

a) die erforderlichen Verhaltensfähigkeiten, einschließlich: 

i) Mut, Überzeugung und Stärke, um die von anderen Mitgliedern des 
Leitungsorgans vorgeschlagenen Entscheidungen effektiv zu 
bewerten und kritisch zu hinterfragen; 

ii) die Fähigkeit, den Mitgliedern des Leitungsorgans in seiner 
Leitungsfunktion Fragen zu stellen; 

iii) die Fähigkeit, sich nicht dem ‚Gruppendenken‘ zu unterwerfen. 

b) Interessenkonflikte in einem Ausmaß, das ihre Fähigkeit, ihre Aufgaben 
unabhängig und objektiv zu erfüllen, behindern würde.“ 

Mitglieder des Leitungsorgans sollten in der Lage sein, ihre eigenen vernünftigen, 
objektiven und unabhängigen Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, sie müssen 
unvoreingenommen handeln, was durch ihren Charakter und ihr Verhalten bestimmt 
wird. Interessenkonflikte können die Unvoreingenommenheit beeinträchtigen. 
Deshalb bestimmt die CRD, dass das Leitungsorgan zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten über Regelungen für die Unternehmensführung und -kontrolle 
verfügt, und hält fest, dass jedes Mitglied des Leitungsorgans unvoreingenommen 
handeln muss (Artikel 91 Absatz 8 CRD).32 

Ein Interessenkonflikt besteht dann, wenn die Durchsetzung von Interessen des 
bestellten Mitglieds die Interessen des beaufsichtigten Unternehmens beeinträchtigt. 
Deshalb sollten die Regelungen für die Unternehmensführung und -kontrolle jedes 
beaufsichtigten Unternehmens schriftliche Leitlinien zur Ermittlung und Offenlegung 
sämtlicher Interessenkonflikte enthalten, seien es tatsächliche, potenzielle (d. h. 
vernünftigerweise vorhersehbare) oder dem Anschein nach (d. h. im Bewusstsein 

 
32  Unvoreingenommen zu handeln ist ein Verhaltensmuster, das sich insbesondere bei Diskussionen und 

der Entscheidungsfindung im Leitungsorgan zeigt. Diese Anforderung gilt auch dann, wenn kein 
Interessenkonflikt besteht, denn dies bedeutet nicht automatisch, dass das bestellte Mitglied 
unvoreingenommen handelt. Ob jemand unvoreingenommen handelt, wird in einer neuen Position 
insbesondere dann sichtbar und bewertbar, wenn das bestellte Mitglied seine neue Position angetreten 
hat. 
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der Öffentlichkeit) bestehende Interessenkonflikte.33 Diese Leitlinien sollten auch 
Maßnahmen zur Verhinderung, Minderung und Steuerung von Interessenkonflikten 
enthalten. Das Bestehen eines Interessenkonflikts an sich bedeutet nicht, dass das 
bestellte Mitglied nicht als geeignet erachtet werden kann. Dies ist erst dann der Fall, 
wenn der Interessenkonflikt ein wesentliches Risiko darstellt und eine angemessene 
Minderung, Steuerung oder Verhinderung des Interessenkonflikts basierend auf den 
schriftlichen Leitlinien des beaufsichtigten Unternehmens, dem geltenden nationalen 
Recht oder sonstigen besonderen zwischen dem beaufsichtigten Unternehmen und 
dem bestellten Mitglied getroffenen Vereinbarungen in dem besonderen Fall nicht 
möglich ist. 

Im Rahmen ihrer laufenden Aufsicht in Bezug auf die Unternehmensführung und -
kontrolle überwachen die gemeinsamen Aufsichtsteams die Wirksamkeit der 
schriftlichen Leitlinien über Interessenkonflikte und deren Einhaltung. Allerdings 
werden im Zuge der Eignungsprüfung auch die Auswirkungen potenzieller 
Interessenkonflikte eines bestellten Mitglieds geprüft, um festzustellen, ob diese 
potenziellen Interessenkonflikte wirksam abgeschwächt oder bewältigt werden. 
Deshalb müssen alle angeforderten Informationen nach bestem Wissen des 
bestellten Mitglieds und des beaufsichtigten Unternehmens bereitgestellt werden.  

3.3.1 Informationen 

Bei Einreichung eines Antrags auf Eignungsprüfung sollte das beaufsichtigte 
Unternehmen Angaben zu allen tatsächlichen, potenziellen oder dem Anschein nach 
bestehenden Interessenkonflikten machen, egal, ob es einen Interessenkonflikt als 
wesentlich erachtet oder nicht. 

Im Einklang mit den gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung 
der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von 
Schlüsselfunktionen werden folgende Mindestangaben von dem bestellten Mitglied 
und dem beaufsichtigten Unternehmen als relevant für die Durchführung der Prüfung 
erachtet: 

1. Beschreibung von persönlichen Beziehungen zu anderen Mitgliedern des 
Leitungsorgans und/oder Inhabern einer Schlüsselfunktion des beaufsichtigten 
Unternehmens, des Mutterunternehmens oder deren Tochterunternehmen, zu 
Inhabern einer qualifizierten Beteiligung des beaufsichtigten Unternehmens, 
des Mutterunternehmens oder deren Tochterunternehmen oder zu Kunden, 
Lieferanten oder Mitbewerbern des beaufsichtigten Unternehmens, des 
Mutterunternehmen oder der Tochterunternehmen des beaufsichtigten 
Unternehmens; 

 
33  Situationen, in denen das bestellte Mitglied und das beaufsichtigte Unternehmen keine 

gegensätzlichen oder kollidierenden, sondern lediglich unterschiedliche Interessen haben, oder 
Situationen, in denen kollidierende Interessen kein Risiko darstellen oder keine nachteiligen 
Auswirkungen haben, müssen nicht offengelegt werden. Hierzu zählen beispielsweise alltägliche 
Bankprodukte für Verbraucher, die einen geringen Wert haben und zu marktüblichen Konditionen 
ausgehandelt wurden. 
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2. Beschreibung einer direkten oder indirekten Beteiligung an Gerichtsverfahren 
oder an außergerichtlichen Streitigkeiten mit dem beaufsichtigten 
Unternehmen, dem Mutterunternehmen oder deren Tochterunternehmen; 

3. Beschreibung von geschäftlichen, beruflichen oder wirtschaftlichen 
Beziehungen zum beaufsichtigten Unternehmen, dem Mutterunternehmen oder 
deren Tochterunternehmen, oder zu Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbern 
des beaufsichtigten Unternehmens, des Mutterunternehmens oder der 
Tochterunternehmen des beaufsichtigten Unternehmens in den vergangenen 
zwei Jahren; 

4. Beschreibung von finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem beaufsichtigten 
Unternehmen, dem Mutterunternehmen oder deren Tochterunternehmen, die in 
Summe EUR 200 000 übersteigen (ohne private Immobilienfinanzierungen34), 
oder von Krediten in gleich welcher Höhe, die nicht zu marktüblichen 
Konditionen ausgehandelt wurden oder die notleidend sind (einschließlich 
Immobilienfinanzierungen); 

5. Beschreibung von finanziellen Interessen am beaufsichtigten Unternehmen, 
dem Mutterunternehmen oder deren Tochterunternehmen, oder an Kunden, 
Lieferanten oder Mitbewerbern des beaufsichtigten Unternehmens, des 
Mutterunternehmens oder der Tochterunternehmen des beaufsichtigten 
Unternehmens; 

6. Frage, ob das bestellte Mitglied im Auftrag eines bedeutenden Anteilseigners 
vorgeschlagen wird; 

7. Beschreibung von Positionen mit großem politischem Einfluss (auf 
internationaler, nationaler oder regionaler Ebene), die das bestellte Mitglied in 
den vergangenen zwei Jahren bekleidet hat. 

Das beaufsichtigte Unternehmen sollte prüfen, ob der potenzielle Interessenkonflikt 
wesentlich ist. Falls nicht, sollte es dies begründen. Es sollte ferner erläutern, wie es 
den potenziellen Interessenkonflikt zu mindern oder handzuhaben gedenkt. Dabei 
sollte es auf die relevanten Teile seiner Richtlinie für den Umgang mit 
Interessenkonflikten oder auf spezifische (z. B. besondere oder individuell 
angepasste) Regelungen zum Konfliktmanagement oder zur Konfliktminderung 
verweisen. 

Ein Gespräch mit dem bestellten Mitglied kann in Betracht gezogen werden, um 
weitere Informationen über das Verhalten des bestellten Mitglieds in Bezug auf den 
potenziellen Interessenkonflikt einzuholen. 

 
34  Private Immobilienfinanzierungen müssen ungeachtet ihrer Höhe nicht offengelegt werden (sofern sie 

nicht notleidend sind, zu marktüblichen Konditionen ausgehandelt wurden und nicht gegen die internen 
Vergaberegelungen für das Kreditgeschäft verstoßen), wenn sie nicht kommerzieller Art sind. 
Privatkredite (z. B. Kreditkarten, Überziehungskredite und Autokredite), die das beaufsichtigte 
Unternehmen dem bestellten Mitglied gewährt, müssen nicht offengelegt werden (sofern sie nicht 
notleidend sind und zu marktüblichen Konditionen ausgehandelt wurden), solange sie in Summe unter 
dem Schwellenwert von EUR 200 000 liegen. Diese Immobilienfinanzierungen oder Kredite sind jedoch 
offenzulegen, wenn sie aus irgendeinem Grund notleidend sind oder wahrscheinlich notleidend 
werden. 
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Interessenkonflikte eines bestellten Mitglieds werden geprüft, um festzustellen, ob 
diese wirksam abgeschwächt werden. Deshalb sollten die Maßnahmen zur 
Minderung und Handhabung von Interessenkonflikten verhältnismäßig zur 
Wesentlichkeit des jeweiligen Konflikts sein. 

3.3.2 Beurteilungsansatz 

Die zuständige Behörde wird die Wesentlichkeit des Interessenkonflikts prüfen. 

Unbeschadet des nationalen Rechts enthält die nachfolgende Aufzählung 
Situationen und Schwellenwerte, in denen bzw. ab denen davon ausgegangen wird, 
dass ein Interessenkonflikt besteht. Diese Situationen werden auf Einzelfallbasis 
eingehend beurteilt, wobei die vom beaufsichtigten Unternehmen bereitgestellten 
Informationen zur Wesentlichkeit oder Nichtwesentlichkeit des Interessenkonflikts 
berücksichtigt werden. Die nachstehende Aufzählung ist jedoch nicht abschließend, 
und die zuständige Behörde kann zu dem Schluss kommen, dass ein (wesentlicher) 
Interessenkonflikt in anderen Fällen besteht, die durch diese Situationen und 
Schwellenwerte nicht abgedeckt sind. 

In diesem Kapitel 3.3.2 ist „bestelltes Mitglied“ durchweg im Sinne von „das bestellte 
Mitglied persönlich“ zu verstehen, schließt aber auch die nahen Angehörigen 
(Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern oder 
sonstige Angehörige, mit denen das bestellte Mitglied in einem Haushalt lebt) und 
juristische Personen ein, in denen das bestellte Mitglied im fraglichen Zeitraum 
einem Leitungsgremium angehört oder angehörte oder an denen es im fraglichen 
Zeitraum eine qualifizierte Beteiligung hat bzw. hatte. 

3.3.2.1 Potenzielle persönliche Interessenkonflikte 

Fälle, in denen das bestellte Mitglied persönliche Beziehungen zu anderen 
Mitgliedern des Leitungsorgans und/oder Inhabern einer Schlüsselfunktion des 
beaufsichtigten Unternehmens, des Mutterunternehmens oder deren 
Tochterunternehmen, zu Inhabern einer qualifizierten Beteiligung des 
beaufsichtigten Unternehmens, des Mutterunternehmens oder deren 
Tochterunternehmen, oder zu Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbern des 
beaufsichtigten Unternehmens, des Mutterunternehmens oder der 
Tochterunternehmen des beaufsichtigten Unternehmens hat; 

Fälle, in denen das bestellte Mitglied direkt oder indirekt an Gerichtsverfahren oder 
an außergerichtlichen Streitigkeiten mit dem beaufsichtigten Unternehmen, dem 
Mutterunternehmen oder deren Tochterunternehmen beteiligt ist. 
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3.3.2.2 Potenzielle geschäftliche, berufliche oder kommerzielle 
Interessenkonflikte 

Fälle, in denen das bestellte Mitglied geschäftliche, berufliche Beziehungen (wie eine 
leitende Position (Management) oder eine Position auf der höheren 
Managementebene (Senior Level)) oder kommerzielle Beziehungen zum 
beaufsichtigten Unternehmen, dem Mutterunternehmen oder deren 
Tochterunternehmen oder zu Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbern des 
beaufsichtigten Unternehmens, des Mutterunternehmens oder der 
Tochterunternehmen des beaufsichtigten Unternehmens hat oder in den 
vergangenen zwei Jahren eine Beziehung dieser Art zu einem dieser Unternehmen 
hatte. 

Ob diese Beziehungen wesentlich sind, hängt davon ab, welchen (finanziellen) Wert 
sie für die Tätigkeit des bestellten Mitglieds oder dessen nahe Verwandte oder die 
oben aufgeführten Unternehmen hat. 

3.3.2.3 Potenzielle finanzielle Interessenkonflikte 

Fälle, in denen das bestellte Mitglied: 

• eine wesentliche finanzielle Verbindlichkeit (z. B. Kredite oder Kreditlinien) 
gegenüber dem beaufsichtigten Unternehmen, dem Mutterunternehmen oder 
deren Tochterunternehmen hat; 

• ein wesentliches finanzielles Interesse (wie Eigentum oder Beteiligung) am 
beaufsichtigten Unternehmen, dem Mutterunternehmen oder deren 
Tochterunternehmen, oder an Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbern des 
beaufsichtigten Unternehmens, des Mutterunternehmens oder der 
Tochterunternehmen des beaufsichtigten Unternehmens hat. 

Ob eine finanzielle Verbindlichkeit oder ein finanzielles Interesse wesentlich ist, 
hängt von den anrechenbaren Eigenmitteln35 des beaufsichtigten Unternehmens 
und anderen Umständen sowie für den Einzelfall geltenden mildernden Faktoren ab. 
Der Status des Kredits als nicht notleidend oder notleidend sowie die Konditionen, 
unter denen der Kredit gewährt wurde, können sich in bestimmten Fällen auch auf 
die Einstufung des Kredits als wesentlich auswirken. Als wesentlich gelten in der 
Regel: finanzielle Verbindlichkeiten gegenüber dem beaufsichtigten Unternehmen, 
die in Summe EUR 200 000 übersteigen (ohne private Immobilienfinanzierungen36) 
oder Kredite in gleich welcher Höhe, die nicht zu marktüblichen Konditionen 
ausgehandelt wurden oder die notleidend (einschließlich Immobilienfinanzierungen) 
sind, sowie aktuelle Geschäftsanteile von mehr als 1 % oder andere Beteiligungen in 
entsprechender Höhe. 

 
35  Gemäß Definition in der CRR. 
36  Im Sinne der Fußnote 34. 
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3.3.2.4 Potenzielle politische Interessenkonflikte 

Fälle, in denen das bestellte Mitglied in den vergangenen zwei Jahren eine Position 
mit hohem politischem Einfluss innehatte, sofern diese Position so ausgestaltet ist, 
dass sie ungebührlichen Einfluss auf das bestellte Mitglied ausübt oder auszuüben 
scheint. 

Positionen mit hohem politischem Einfluss finden sich auf allen Ebenen, 
beispielweise auf lokaler Ebene als lokaler Politiker (z. B. Bürgermeister), als 
Beschäftigter im öffentlichen Dienst (z. B. Stelle in einer Behörde), als Vorsitzender 
einer politischen Partei, Mitglied des Kabinetts oder Mitglied einer regionalen oder 
nationalen Regierung. 

Die Wesentlichkeit des Interessenkonflikts hängt von den mit dem politischen Amt 
verbundenen Befugnissen oder Verpflichtungen ab, die das bestellte Mitglied daran 
hindern könnten, im Interesse des beaufsichtigten Unternehmens zu handeln (z. B. 
Mitwirkung an öffentlichen Entscheidungen, die das beaufsichtigte Unternehmen, 
das Mutterunternehmen oder deren Tochterunternehmen betreffen). 

Sofern es sich bei dem beaufsichtigten Unternehmen um ein staatliches 
Unternehmen handelt, gilt die Präsenz eines politischen Mitglieds, das den Staat als 
Anteilseigner im Leitungsorgan vertritt, als ein potenzieller Interessenkonflikt. Unter 
diesen Umständen besteht ein Interessenkonflikt, denn der politische Vertreter 
vertritt konkurrierende Interessen: einerseits diejenigen der Partei und deren Wähler, 
andererseits diejenigen des beaufsichtigten Unternehmens. 

Die obigen Ausführungen bedeuten aber nicht, dass Vertreter von z. B. 
Anteilseignern nicht Mitglied von Leitungsorganen werden können. Kommt es jedoch 
zu wesentlichen Interessenkonflikten, sollte das beaufsichtigte Unternehmen mit 
diesen in angemessener Weise umgehen. 
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Tabelle 3 
Potenzielle wesentliche Interessenkonflikte  

Art des Konflikts  Zeitraum Umfang und Art der Beziehung und ggf. Schwellenwert 

persönlich  aktuell Das betreffende Mitglied hat eine persönliche Beziehung: 

zu anderen Mitgliedern des Leitungsorgans und/oder Inhabern einer Schlüsselfunktion des 
beaufsichtigten Unternehmens, des Mutterunternehmens oder deren Tochterunternehmen, 
zu Inhabern einer qualifizierten Beteiligung des beaufsichtigten Unternehmens, des 
Mutterunternehmens oder deren Tochterunternehmen oder zu Kunden, Lieferanten oder 
Mitbewerbern des beaufsichtigten Unternehmens, des Mutterunternehmen oder der 
Tochterunternehmen des beaufsichtigten Unternehmens; 

Fälle, in denen das bestellte Mitglied direkt oder indirekt an Gerichtsverfahren oder an 
außergerichtlichen Streitigkeiten mit dem beaufsichtigten Unternehmen, dem 
Mutterunternehmen oder deren Tochterunternehmen beteiligt ist. 
 

geschäftliche, 
berufliche oder 
kommerzielle 
Interessenkonflikte 

aktuell oder in 
den letzten 
zwei Jahren 

Fälle, in denen das bestellte Mitglied geschäftliche, berufliche Beziehungen (wie eine 
leitende Position (Management) oder eine Position auf der höheren Managementebene 
(Senior Level)) oder kommerzielle Beziehungen zum beaufsichtigten Unternehmen, dem 
Mutterunternehmen oder deren Tochterunternehmen oder zu Kunden, Lieferanten oder 
Mitbewerbern des beaufsichtigten Unternehmens, des Mutterunternehmens oder der 
Tochterunternehmen des beaufsichtigten Unternehmens hat oder in den vergangenen zwei 
Jahren eine Beziehung dieser Art zu einem dieser Unternehmen hatte. 

Ob diese Beziehungen wesentlich sind, hängt davon ab, welchen (finanziellen) Wert sie für 
die Tätigkeit des bestellten Mitglieds oder dessen nahe Verwandte oder die oben 
aufgeführten Unternehmen hat. 

finanziell aktuell  Fälle, in denen das bestellte Mitglied: 

eine wesentliche finanzielle Verbindlichkeit (z. B. Kredite oder Kreditlinien) gegenüber dem 
beaufsichtigten Unternehmen, dem Mutterunternehmen oder deren Tochterunternehmen 
hat; 

ein wesentliches finanzielles Interesse (wie Eigentum oder Beteiligung) am beaufsichtigten 
Unternehmen, dem Mutterunternehmen oder deren Tochterunternehmen, oder an Kunden, 
Lieferanten oder Mitbewerbern des beaufsichtigten Unternehmens, des 
Mutterunternehmens oder der Tochterunternehmen des beaufsichtigten Unternehmens hat. 

Ob eine finanzielle Verbindlichkeit oder ein finanzielles Interesse wesentlich ist, hängt von 
den anrechenbaren Eigenmitteln37 des beaufsichtigten Unternehmens und anderen 
Umständen sowie für den Einzelfall geltenden mildernden Faktoren ab. Der Status des 
Kredits als nicht notleidend oder notleidend sowie die Konditionen, unter denen der Kredit 
gewährt wurde, können sich in bestimmten Fällen auch auf die Einstufung des Kredits als 
wesentlich auswirken. 

Als wesentlich werden grundsätzlich die folgenden Interessen und Verpflichtungen 
erachtet: 

– finanzielle Verbindlichkeiten gegenüber dem beaufsichtigten Unternehmen, die in Summe 
EUR 200 000 übersteigen (ohne private Immobilienfinanzierungen38) oder Kredite in gleich 
welcher Höhe, die nicht zu marktüblichen Konditionen ausgehandelt wurden oder die 
notleidend sind (einschließlich Immobilienfinanzierungen);  

– und aktuelle Beteiligungen von über 1 % oder sonstige Investments von entsprechendem 
Wert. 

politisch aktuell oder in 
den letzten 
zwei Jahren 

Fälle, in denen das bestellte Mitglied in den vergangenen zwei Jahren eine Position mit 
hohem politischem Einfluss innehatte, sofern diese Position so ausgestaltet ist, dass sie 
ungebührlichen Einfluss auf das bestellte Mitglied ausübt oder auszuüben scheint. 

Positionen mit hohem politischem Einfluss finden sich auf allen Ebenen, beispielweise auf 
lokaler Ebene als lokaler Politiker (z. B. Bürgermeister), als Beschäftigter im öffentlichen 
Dienst (z. B. Stelle in einer Behörde), als Vorsitzender einer politischen Partei, Mitglied des 
Kabinetts oder Mitglied einer regionalen oder nationalen Regierung. 

Die Wesentlichkeit des Interessenkonflikts hängt von den mit dem politischen Amt 
verbundenen Befugnissen oder Verpflichtungen ab, die das bestellte Mitglied daran hindern 
könnten, im Interesse des beaufsichtigten Unternehmens zu handeln (z. B. Mitwirkung an 
öffentlichen Entscheidungen, die das beaufsichtigte Unternehmen, das Mutterunternehmen 
oder deren Tochterunternehmen betreffen). 

 

 
37  Gemäß Definition in der CRR. 
38  Im Sinne der Fußnote 34. 
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3.3.3 Erklärung zu Interessenkonflikten 

Wird die Wesentlichkeit eines Interessenkonflikts festgestellt, ist das beaufsichtigte 
Unternehmen verpflichtet, angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Das 
beaufsichtigte Unternehmen sollte: 

• eine ausführliche Beurteilung der jeweiligen Situation vornehmen; 

• entscheiden, welche mindernden Maßnahmen es auf Basis seiner internen 
Richtlinie für den Umgang mit Interessenkonflikten oder seiner 
maßgeschneiderten Regelungen zum Konfliktmanagement oder zur 
Konfliktminderung ergreifen wird, sofern die zu ergreifenden Maßnahmen nicht 
bereits durch nationales Recht vorgegeben sind; 

• entscheiden, welche Maßnahmen es ergreifen wird, um einen Interessenkonflikt 
zu verhindern, wenn er nicht angemessen gemindert oder gehandhabt werden 
kann. 

Das beaufsichtigte Unternehmen muss der zuständigen Behörde erläutern, wie der 
Interessenkonflikt gemindert oder gehandhabt wird. Die Beurteilung der fachlichen 
Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit wird eine Schlussbemerkung zur 
Angemessenheit der ergriffenen Maßnahmen enthalten. 

Sollten weiterhin Bedenken bestehen, kann die EZB in ihrem Beschluss über die 
Eignungsprüfung Nebenbestimmungen festlegen, die speziell auf die jeweilige 
Situation zugeschnitten sind. Nachfolgend einige Beispiele für Empfehlungen, 
Auflagen oder Bedingungen: 

• Verbot, an Sitzungen teilzunehmen oder Entscheidungen in Zusammenhang 
mit einem bestimmten offengelegten Interesse zu treffen; 

• Niederlegung eines bestimmten Mandats; 

• Veräußerung von Anteilen; 

• spezielles Monitoring durch das beaufsichtigte Unternehmen; 

• spezielle Meldung an die zuständige Behörde über die bestimmte Situation; 

• Karenzzeit für das bestellte Mitglied; 

• obligatorische Veröffentlichung des Interessenkonflikts durch das beaufsichtigte 
Unternehmen; 

• Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes; 

• spezielle Genehmigungen des gesamten Leitungsorgans in Bezug auf das 
Weiterbestehen einer bestimmten Situation; 

• Regelungen in Bezug auf Diversität in der Zusammensetzung des 
Leitungsorgans oder Verhinderung einer Dominanz bei der 
Entscheidungsfindung (basierend auf Bestimmungen des Gesellschaftsrechts, 
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der Satzung des beaufsichtigten Unternehmens usw.), beispielsweise durch 
Vertretung von Minderheitsgesellschaftern oder eine hinreichende Zahl 
unabhängiger Mitglieder im Leitungsorgan, die als Gegengewicht fungieren. 

Eine Nebenbestimmung kann auf die Richtlinie des beaufsichtigten Unternehmens 
für den Umgang mit Interessenkonflikten ausgerichtet sein, etwa wenn dieses 
Dokument erweitert werden muss, um die Interessen des beaufsichtigten 
Unternehmens angemessen zu verfolgen, oder wenn dessen Einhaltung von dem 
beaufsichtigten Unternehmen oder den zuständigen Stellen besser überwacht 
werden muss. 

3.4 Zeitaufwand 

3.4.1 Konzept des ausreichenden Zeitaufwands 

Alle Mitglieder des Leitungsorgans müssen in der Lage sein, für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben in dem Institut ausreichend Zeit aufzuwenden.39 

Der Zeitaufwand wird auf Einzelfallbasis bewertet, wobei dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen wird. 

Die Zeit, die ein Mitglied des Leitungsorgans für die Erfüllung seiner Aufgaben 
aufwenden kann, wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, u. a. die Anzahl der 
bekleideten Mandate, die Größe und das Umfeld der Unternehmen, in denen das 
Mitglied die Mandate innehat, sowie die Art, den Umfang und die Komplexität seiner 
Tätigkeiten, den Ort bzw. das Land, in dem das jeweilige Unternehmen seinen Sitz 
hat, und andere berufliche oder persönliche Verpflichtungen und Umstände. 

Weil das Bekleiden mehrerer Leitungs- oder Aufsichtsmandate ein wichtiger Faktor 
ist, der den Zeitaufwand beeinflussen kann, begrenzt die CRD die Anzahl von 
Mandaten40, die ein Mitglied des Leitungsorgans eines bedeutenden Instituts („CRD-
Institut von erheblicher Bedeutung“41) innehaben darf.42 Deshalb müssen die 
Mitglieder des Leitungsorgans eines CRD-Instituts von erheblicher Bedeutung neben 
der Anforderung, ausreichend Zeit für die Erfüllung ihrer Aufgaben aufzuwenden, 
auch die in Artikel 91 Absatz 3 CRD vorgesehene Beschränkung der Leitungs- oder 
Aufsichtsmandate einhalten. Die allgemeine Beurteilung des Zeitaufwands wird 
zuweilen als quantitative Beurteilung bezeichnet, während die formalere Zählung der 
Leitungs- oder Aufsichtsmandate im Sinne der CRD als quantitative Beurteilung 
bezeichnet wird. Beiden Aspekten sollte bei der Beurteilung des Zeitaufwands von 

 
39  Artikel 91 Absatz 2 CRD. 
40  Die Position eines Mitglieds des Leitungsorgans eines Unternehmens. 
41  Ein Kreditinstitut, das gemäß nationalem Recht auf Basis einer Kombination aus qualitativen und 

quantitativen Kriterien (z. B. Höhe der auf Einzel- oder konsolidierter Basis berechneten 
Vermögenswerte) als bedeutendes CRD-Institut gilt. 

42  Weil in den teilnehmenden Mitgliedstaaten die Begriffe „Mandat“ (directorship) und „CRD-Institut von 
erheblicher Bedeutung“ unterschiedlich ausgelegt werden, fallen die Ergebnisse der durchgeführten 
Eignungsprüfungen unterschiedlich aus.  
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Mitgliedern des Leitungsorgans Rechnung getragen werden. Die von den 
Regelungen in der CRD abgeleitete Methode für die Zählung von Mandaten wird in 
Kapitel 3.4.3.1 behandelt. 

Nach den Regelungen der CRD können die zuständigen Behörden den Mitgliedern 
des Leitungsorgans erlauben, ein weiteres Aufsichtsmandat zu bekleiden (siehe 
Kapitel 4.1). 

3.4.2 Informationen 

Wird ein Antrag auf Eignungsprüfung gestellt, sollte das Kreditinstitut den 
zuständigen Behörden alle relevanten und notwendigen Informationen zukommen 
lassen, damit diese beurteilen können, ob das bestellte Mitglied ausreichend Zeit für 
die Erfüllung seines Mandats aufwenden kann. Ein Mindestmaß an Informationen 
sollte in den zugrunde liegenden Unterlagen (z. B. FAP-Fragebogen) bereitgestellt 
werden. Dazu zählen u. a.: 

• eine Beurteilung des voraussichtlichen mit der Aufgabe verbundenen 
Zeitaufwands durch das Kreditinstitut und das bestellte Mitglied; 

• eine vollständige Aufzählung von Mandaten bzw. Positionen (Leitungs- und 
Aufsichtsmandate und andere (berufliche) Tätigkeiten), für die das bestellte 
Mitglied Zeit aufwenden muss, und des (voraussichtlichen) Zeitaufwands für 
jedes Mandat bzw. jede Position einschließlich der Zahl der Sitzungen pro Jahr 
für jedes Mandat und ob die Regeln für die privilegierte Zählweise Anwendung 
finden; 

• ob irgendeines der Mandate mit zusätzlichen Verpflichtungen verknüpft ist, wie 
etwa Mitgliedschaften in Ausschüssen, Vorsitzfunktionen; 

• ob aufgrund der Art, Kategorie und Größe des Unternehmens ein höherer 
Zeitaufwand erforderlich ist (z. B. weil das Unternehmen reguliert, börsennotiert 
usw. ist); 

• die Laufzeit des Mandats; 

• Bestätigung, dass fortlaufende Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen und 
Zeit in Phasen eines besonders hohen Arbeitsaufwands berücksichtigt wurden; 

• Synergien zwischen Mandaten (z. B. wenn das bestellte Mitglied ein Mitglied 
des Leitungsorgans mehrerer Tochterunternehmen ist). 

Darüber hinaus können zusätzliche Angaben verlangt werden, um eine eingehende 
Beurteilung zu untermauern, und zwar vor dem Hintergrund individueller Umstände 
und unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit, beispielsweise: 

• ob das bestellte Mitglied aufgrund seiner Erfahrung im Allgemeinen oder in 
Bezug auf das Kreditinstitut seine Aufgaben mit größerer Vertrautheit und damit 
effizienter erfüllen könnte; 
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• eine Beschreibung der a) Ziele und b) nicht kommerziellen oder kommerziellen 
Aktivitäten der Organisation, sofern Mandate oder Positionen in Bezug auf 
diese Organisation nicht gezählt werden, weil die Organisation keine 
überwiegend kommerziellen Ziele verfolgt, es sei denn, dies ist aus öffentlichen 
Informationen klar ersichtlich;43 

• die Satzung oder sonstige Unterlagen der Organisation in Bezug auf ihre Ziele 
und Tätigkeiten (z. B. Geschäftsbericht, wenn verfügbar). 

3.4.3 Beurteilungsansatz 

Die zugrunde liegenden Annahmen für eine Beurteilung des Zeitaufwands sind wie 
folgt: 

• Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Leitungsfunktion sollen „die Geschäfte 
des Instituts tatsächlich führen“. Im Allgemeinen wird erwartet, dass ein Mitglied 
in dieser Funktion sein Amt in Vollzeit ausübt. Es können Ausnahmen von 
dieser Regel gemacht werden, etwa in Gruppen, wenn Synergien zwischen 
zwei oder mehr Positionen bestehen. In diesen Fällen sind solche Synergien zu 
erläutern.44 

• Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion sollen die 
Entscheidungen des Leitungsorgans in seiner Leitungsfunktion wirksam 
beurteilen und in Frage stellen, um den Entscheidungsprozess des 
Leitungsorgans wirksam zu kontrollieren und zu überwachen und als 
Gegengewicht zu den Mitgliedern mit Leitungsfunktion zu fungieren. Deshalb 
sollten Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion an Sitzungen 
des jeweiligen Leitungsorgans und (gegebenenfalls) dessen Ausschüssen 
teilnehmen und genügend Zeit für die Vorbereitung und Anreise zu diesen 
Sitzungen berücksichtigen. Darüber hinaus wird von diesen Mitgliedern 
erwartet, dass sie ausreichend Zeit aufwenden, um auf dem neuesten Stand zu 
bleiben, was relevante Informationen und Kenntnisse über das Kreditinstitut 
betrifft. 

• Mitglieder des Leitungsorgans sowohl in seiner Leitungsfunktion als auch in 
seiner Aufsichtsfunktion müssen ein Verständnis von dem Geschäft des 
Kreditinstituts haben. Dazu gehört ein Verständnis der Risiken und des 
Risikoprofils des Geschäfts und der Risikomanagementstrategie. Von den 
Mitgliedern wird ein angemessenes Verständnis von den Bereichen des 

 
43  Einige teilnehmende Mitgliedstaaten haben Listen nicht kommerzieller Organisationen erstellt (z. B. 

gemeinnützige Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, Universitäten, Handelskammern, 
Unternehmen im Bereich Kultur, Kunst und Sport, Vereine, Stiftungen, Verbände, Kirchen). Die EZB 
befürwortet die Erstellung solcher Listen. Dass diese nicht kommerziellen Organisationen von der 
Zählung ausgeschlossen werden, ist zwar anerkannt (quantitative Begrenzung), trotzdem kann die 
Mitwirkung im Leitungsorgan solcher Organisationen Auswirkungen auf den gesamten Zeitaufwand 
haben und muss im Rahmen des Antrags auf Eignungsprüfung angegeben werden. 

44  In einigen teilnehmenden Mitgliedstaaten wird eine Mandatsträgerin bzw. ein Mandatsträger (director) 
als „geschäftsführend“ (executive) bezeichnet, weil sie bzw. er innerhalb der Gruppe eine 
Leitungsfunktion ausübt, obgleich die Funktion im Institut, für die sie bzw. er beurteilt wird, in 
Wirklichkeit eine nicht geschäftsführende Aufsichtsfunktion ist. 
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Geschäfts erwartet, für die ein einzelnes Mitglied zusammen mit den anderen 
Mitgliedern des Leitungsorgans kollektiv verantwortlich ist. Das setzt ein 
Verständnis der Struktur und der Regelungen für die Unternehmensführung und 
-kontrolle des Instituts voraus und verlangt vom Mitglied, Zeit für fortlaufende 
Schulungen und Weiterbildung aufzuwenden. 

Mitglieder des Leitungsorgans sowohl in seiner Leitungsfunktion als auch in seiner 
Aufsichtsfunktion sollten auch in der Lage sein, ihren Pflichten in Zeiten erhöhten 
Arbeitsaufwands nachzukommen, etwa bei Restrukturierungen, Umzug des 
Kreditinstituts, bei einer Akquisition, Fusion, Übernahme oder in einer 
Krisensituation, oder als Folge größerer Schwierigkeiten mit einem oder mehreren 
Geschäftsvorgängen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in solchen Phasen der 
Zeitaufwand größer als in normalen Phasen sein kann. 

3.4.3.1 Quantitative Beurteilung: Kombination von Mandaten 

Obergrenzen für die Zahl der Leitungs- oder Aufsichtsmandate 

Gemäß Artikel 91 Absatz 3 CRD ist die Zahl der Leitungs- oder Aufsichtsmandate, 
die ein Mitglied des Leitungsorgans in einem CRD-Institut von erheblicher 
Bedeutung gleichzeitig innehaben kann, begrenzt auf: 

• ein Leitungsmandat mit zwei Aufsichtsmandaten; 

• vier Aufsichtsmandate. 

Allerdings werden Leitungs- oder Aufsichtsmandate in Organisationen, die nicht 
überwiegend gewerbliche Ziele verfolgen, nicht berücksichtigt. Gleichwohl kann die 
Mitwirkung im Leitungsorgan solcher Organisationen Auswirkungen auf den 
gesamten Zeitaufwand haben und muss im Rahmen des Antrags auf 
Eignungsprüfung angegeben werden. 

Gewisse Kombinationen von Mandaten gelten als ein einziges Mandat („privilegierte 
Zählweise“):45 

• Leitungs- oder Aufsichtsmandate innerhalb ein und derselben Gruppe; 

• Leitungs- oder Aufsichtsmandate in Instituten, die Mitglieder desselben 
institutsbezogenen Sicherungssystems sind; 

• Leitungs- oder Aufsichtsmandate in Unternehmen, an denen das Institut eine 
qualifizierte Beteiligung hält. 

 
45  Artikel 91 Absatz 4 CRD. 
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Die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der CRD in nationales Recht 
bieten eine weitere Orientierungshilfe dazu, wie diese Konzepte auszulegen und die 
Regeln für die Zählung anzuwenden sind. 

Anwendung der privilegierten Zählweise 

Unbeschadet des nationalen Rechts berücksichtigt die EZB bei der Beurteilung des 
Gruppen-Kontexts die konsolidierte Lage (basierend auf dem Konsolidierungskreis 
für die Rechnungslegung) in ihrer Zählweise.46 

Leitungs- oder Aufsichtsmandate, die ein einzelnes bestelltes Mitglied in jedem der 
Unternehmen A bis E im folgenden Beispiel innehat, werden als zwei Mandate 
berücksichtigt. (Die vom bestellten Mitglied bekleideten Leitungs- oder 
Aufsichtsmandate in den Unternehmen A, B und C werden als ein Mandat 
berücksichtigt. Die vom bestellten Mitglied bekleideten Leitungs- oder 
Aufsichtsmandate in den Unternehmen D und E werden ebenfalls als ein Mandat 
berücksichtigt, weil qualifizierte Beteiligungen innerhalb einer Gruppe als eine 
Beteiligung zählen). 

Abbildung 2 
Zählweise bei einer Kombination von Mandaten 

 

 

Auch wenn das bestellte Mitglied kein Leitungs- oder Aufsichtsmandat im 
Unternehmen A bekleidet, findet die privilegierte Zählweise bezüglich qualifizierter 
Beteiligungen dennoch Anwendung. In Abbildung 3 unten beispielsweise werden die 
Leitungs- oder Aufsichtsmandate, die ein bestelltes Mitglied in den Unternehmen B, 
D und E innehat, als zwei Mandate berücksichtigt. (Das Mandat des bestellten 
Mitglieds im Unternehmen B, das zur Gruppe gehört, und das eine Mandat, das für 
die Leitungs- oder Aufsichtsmandate in den qualifizierten Beteiligungen derselben 
Gruppe (D und E) berücksichtigt wird, ergeben insgesamt zwei Mandate.) 

 
46  Nationale Regelungen sehen bisweilen einen restriktiveren Ansatz vor, wonach eine Gruppe in einem 

CRD-Kontext begrenzt ist auf diejenigen Unternehmen, die der Aufsicht auf konsolidierter Basis 
unterliegen. 

Alle zusammen zählen als 
2 Mandate

Obergesellschaft (A)

Tochterunternehmen (B) Tochterunternehmen (C)

Qualifizierte Beteiligung (D) Qualifizierte Beteiligung (E)
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Abbildung 3 
Zählweise bei einer Kombination von Leitungs- oder Aufsichtsmandaten 

 

 

Sofern ein bestelltes Mitglied eine Kombination aus Leitungs- und 
Aufsichtsmandaten innerhalb ein und derselben Gruppe innehat, ist das 
Leitungsmandat gegenüber dem Aufsichtsmandat höher zu bewerten. Damit gilt, 
dass das bestellte Mitglied ein Leitungsmandat innehat. 

Alle Leitungs- und Aufsichtsmandate in allen Unternehmen sind zu berücksichtigen, 
egal, ob sie vergütet werden oder nicht. 

Wie bereits erwähnt, gelten alle Leitungs- oder Aufsichtsmandate in Instituten, die 
Mitglieder desselben institutsbezogenen Sicherungssystems sind, als ein einziges 
Mandat. Führt die Anwendung dieser Regel dazu, dass die Zahl der einzigen 
Mandate größer ist als bei Anwendung der Regel für die Zählweise von Mandaten 
innerhalb von Gruppen, gilt die kleinere Zahl von einzigen Mandaten. (Werden also 
Leitungs- oder Aufsichtsmandate in zwei Gruppen gehalten, so sollten sowohl in 
Unternehmen, die Mitglieder desselben institutsbezogenen Sicherungssystems sind, 
als auch in Unternehmen, die nicht Mitglieder desselben institutsbezogenen 
Sicherungssystems sind, nur zwei einzige Mandate berücksichtigt werden.) 

Die CRD sieht auch vor, dass die zuständigen Behörden den Mitgliedern des 
Leitungsorgans erlauben können, ein weiteres Aufsichtsmandat zu bekleiden.47 

Leitungs- und Aufsichtsmandate in Organisationen, die nicht 
überwiegend gewerbliche Ziele verfolgen 

Diese Mandate werden bei der Zählung der von einem Mitglied des Leitungsorgans 
bekleideten Leitungs- oder Aufsichtsmandate nicht berücksichtigt (siehe oben 
erläuterte Regeln für die Zählung). Ob eine Organisation48 nicht überwiegend 
gewerbliche Ziele verfolgt, wird anhand der folgenden zwei Kriterien bestimmt: 1) der 
Art der Ziele (gewerblich oder nicht) und 2) sofern festgestellt wird, dass die 
Organisation tatsächlich gewerbliche Ziele verfolgt, ob diese „überwiegen“. 

Organisationen, die im Sinne von Artikel 91 Absatz 5 CRD nicht überwiegend 
gewerbliche Ziele verfolgen, sind unter anderem a) Sport- oder Kulturvereine ohne 

 
47  Artikel 91 Absatz 6 CRD. 
48  „Organisation“ ist ein neutraler Begriff, der keine bestimmte Rechtsstruktur oder Definition nach 

Gesellschafts- oder Steuerrecht oder einem anderen Recht bezeichnet. Deshalb ist im Kontext von 
Artikel 91 Absatz 5 CRD die Rechtsform einer Organisation nicht relevant. 

Alle zusammen zählen als 
2 Mandate

Obergesellschaft (A)

Tochterunternehmen (B)

Qualifizierte Beteiligung (D)

Qualifizierte Beteiligung (E)
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Erwerbszweck, b) Wohltätigkeitseinrichtungen, c) Kirchen, 
d) Handelskammern/Gewerkschaften/Berufsverbände, e) Organisationen, die 
ausschließlich dazu dienen, für die privaten wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder 
des Leitungsorgans Sorge zu tragen und deren Tagesgeschäft nicht beim Mitglied 
des Leitungsorgans liegt, sowie f) Organisationen, bei denen angenommen wird, 
dass sie gemäß nationaler aufsichtsrechtlicher Bestimmungen überwiegend nicht 
gewerblich tätig sind. Auch bei anderen Organisationen könnte gelten, dass sie nicht 
überwiegend gewerblich tätig sind, nachdem die zuständige Behörde die von den 
Kreditinstituten bereitgestellten Angaben zur Art der Organisation und zum 
Überwiegen nicht gewerblicher Tätigkeiten geprüft hat. 

3.4.3.2 Qualitative Beurteilung: zweistufiger Beurteilungsprozess 

Die EZB erwartet, dass die bestellten Mitglieder für die Erfüllung ihrer Aufgaben im 
beaufsichtigten Unternehmen ausreichend Zeit aufwenden. Was unter „ausreichend 
Zeit“ zu verstehen ist, hängt jedoch von der Größe und der Tätigkeit des 
beaufsichtigten Unternehmens, der Position des bestellten Mitglieds im 
beaufsichtigten Unternehmen und dessen Kenntnissen und Erfahrung ab. 

Die Beurteilung, ob ein bestelltes Mitglied in der Lage ist, ausreichend Zeit für die 
Erfüllung seiner Aufgaben aufzuwenden, erfolgt in zwei Schritten. 

• Erster Schritt – „Standardbeurteilung“ – basierend auf den bereitgestellten 
Informationen stellt die EZB fest, ob der angegebene Zeitaufwand tatsächlich 
ausreichend ist oder ob Bedenken bestehen, was bedeutet, dass eine 
detaillierte Beurteilung notwendig ist. 

• Zweiter Schritt – „Detaillierte Beurteilung“ – sofern nach der 
Standardbeurteilung Bedenken bestehen, wird eine detaillierte Beurteilung 
durchgeführt, wobei zusätzliche Informationen eingeholt werden können. 

Bei dem zweistufigen Ansatz handelt es sich nicht um einen Standardprozess, 
sondern um ein einen einzelfallbezogenen Ansatz, bei dem alle relevanten Faktoren 
analysiert und Besonderheiten berücksichtigt werden. Bereitgestellte Indikatoren 
dienen nur als Hinweis und ziehen nicht automatisch einen ablehnenden Beschluss 
nach sich. 

Erster Schritt – „Standardbeurteilung“ 

Die Standardbeurteilung des Zeitaufwands beinhaltet eine Beurteilung der im 
Rahmen des FAP-Fragebogens bereitgestellten Informationen zu den nachfolgend 
aufgeführten qualitativen Faktoren. 

Sofern nach Berücksichtigung dieser qualitativen Faktoren keine Bedenken 
bestehen, gilt die Beurteilung im Prinzip als positiv abgeschlossen; eine detaillierte 
Beurteilung ist nicht notwendig. 
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Bleiben hingegen Bedenken bestehen, wird eine detaillierte Beurteilung (wie unten 
beschrieben) durchgeführt. Der Bericht über den angegebenen Zeitaufwand von 
Inhabern eines Aufsichtsmandats im SSM49 wird bei der Beurteilung, ob eine 
detaillierte Beurteilung durchzuführen ist, ebenfalls berücksichtigt. 

Zu den qualitativen Faktoren, die herangezogen werden, um die Zeit zu bestimmen, 
die ein Mitglied des Leitungsorgans für die Erfüllung seiner Aufgaben aufwenden 
kann, zählen unter anderem: 

1. Das bestellte Mitglied profitiert von der privilegierte Zählweise oder der 
Nichtberücksichtigung von Leitungs- oder Aufsichtsmandaten. 

2. Die angegebene Arbeitsbelastung gibt aus folgenden Gründen Anlass zu 
Bedenken: 

a) Die angegebene jährliche Gesamtarbeitsbelastung gilt als hoch. 

b) Die beschriebene Arbeitsbelastung für das Kreditinstitut liegt unter 
derjenigen vergleichbarer Institute, basierend auf früheren von der EZB 
durchgeführten FAP-Beurteilungen.50 

c) Ein Peer-Vergleich51 des Zeitaufwands verschiedener Mitglieder des 
Leitungsorgans desselben Instituts offenbart Abweichungen, u. a., dass 
ein bestelltes Mitglied deutlich weniger Zeit als andere Mitglieder (die 
ähnliche Funktionen haben) aufwendet, ohne dass berechtigte Gründe 
dafür vorliegen. 

d) Eine Plausibilitätsprüfung offenbart unter anderem die folgenden 
Abweichungen: 

i) Der Vorsitzende wendet weniger Zeit auf als normale nicht 
geschäftsführende Mitglieder. 

ii) Die angegebene Arbeitsbelastung, die auf das Kreditinstitut entfällt, 
gilt als äußerst gering. 

iii) Anmerkung: Grundsätzlich gilt, dass die von einem bestellten Mitglied 
angegebene Anzahl der Tage so zu berechnen ist, dass die Zahl der 
Sitzungen des Leitungsorgans, an denen das Mitglied teilzunehmen 
hat, einschließlich Vorbereitungs- und Reisezeit und der 
erforderlichen Zeit, um die Tätigkeit des Kreditinstituts zu verstehen, 
plus jährlicher Schulungen, eingeschlossen sind. Gemäß dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit richtet sich die erforderliche 
Anzahl an Tagen nach Komplexität, Art und Größe des Instituts (siehe 
qualitative Faktoren). Falls ein bestelltes Mitglied (eines gegebenen 

 
49  Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM (nur auf Englisch 

verfügbar), August 2019. 
50  Die angegebene Arbeitsbelastung kann mit spezifischen Benchmarks, die im Bericht über den 

angegebenen Zeitaufwand von Inhabern eines Aufsichtsmandats im SSM verfügbar sind, verglichen 
werden. 

51  Siehe Fußnote 49. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
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Kreditinstituts) auch ein Mandat in einem Mutterunternehmen oder 
einem Verband bekleidet, das bzw. der mit der Tätigkeit des Instituts 
zu tun hat, sollte das Institut in seiner Erklärung zum Zeitaufwand 
auch die in dem Mutterunternehmen oder in dem Verband 
aufgewendete Zeit, in der die Tätigkeit des Instituts berücksichtigt 
wird, angeben oder alternativ auf die vom bestellten Mitglied 
aufgewendete Zeit verweisen. Sofern möglich, sollte ein solcher 
Verweis auch die von dem Mutterunternehmen oder dem Verband 
behandelten spezifischen Themen beinhalten. Das Kreditinstitut 
könnte aufgefordert werden, diese Informationen bereitzustellen, 
wenn sie nicht zusammen mit dem FAP-Fragebogen übermittelt 
werden. 

iv) Die Arbeitsbelastung stimmt nicht mit den Angaben überein, die im 
aktuellen oder in früheren Anträgen auf Eignungsprüfung für dasselbe 
bestellte Mitglied gemacht wurden, z. B. Arbeitsbelastungen für 
dieselben oder vergleichbare Unternehmen weichen erheblich 
voneinander ab. 

v) Andere relevante Abweichungen. 

3. Andere anwendbare Faktoren (basierend auf Informationen, die der NCA 
und der EZB zur Verfügung stehen): 

a) Die Teilnahme an Sitzungen (sofern Informationen verfügbar sind) ist 
gering. 

b) Dem bestellten Mitglied wird eine zusätzliche Arbeitsbelastung auferlegt, 
z. B. zusätzliche Verpflichtungen wie Mitgliedschaft in einem Ausschuss 
oder Leitungs- oder Aufsichtsmandate, die (gemäß Artikel 91 Absätze 4 
und 5 CRD) nicht berücksichtigt werden. 

c) Andere relevante Informationen werden vom JST bereitgestellt. 

Zweiter Schritt – „Detaillierte Beurteilung“ 

Falls nach der Durchführung der Standardbeurteilung Bedenken bestehen, können 
die folgenden Faktoren (sofern relevant) berücksichtigt werden, um zu beurteilen, ob 
das bestellte Mitglied ausreichend Zeit für die Position aufwenden kann. 

Bei einer detaillierten Beurteilung handelt es sich immer um eine Beurteilung 
auf Einzelfallbasis, und die nachstehende Liste der zu berücksichtigen 
Faktoren ist nicht abschließend. 

1. Institutsbezogene Faktoren: Diese Faktoren betreffen Eigenschaften des 
beaufsichtigten Unternehmens, in dem die Bestellung stattfindet. 

a) Bilanzvolumen und Komplexität der Geschäfte 
Der erforderliche Zeitaufwand kann in den folgenden Fällen größer sein: 
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i) bei großen und/oder komplexen Instituten, insbesondere jenen, die 
die konsolidierende Rolle auf Gruppen- oder Teilgruppenebene 
einnehmen; 

ii) bei Instituten, die als „Brückeninstitut“ oder „Bad Bank“ fungieren, 
sofern dies in Verbindung mit der Umsetzung komplexer 
Abwicklungsmaßnahmen steht, wie dem Verkauf oder der 
Abschreibung von Portfolios notleidender Kredite. 

Der erforderliche Zeitaufwand könnte in den folgenden Fällen geringer 
sein: 

i) bei einem Kreditinstitut mit einem geringen Bilanzvolumen und einem 
einfachen Geschäftsmodell wie einer Genossenschaftsbank oder 
einem kleinen Tochterunternehmen oder einem Institut mit insgesamt 
geringer Bedeutung innerhalb einer Gruppe; 

ii) bei einem Kreditinstitut, das innerhalb der Gruppe in einer einzigen 
Geschäftssparte (wie Leasing- oder Factoringgeschäft) tätig ist; 

iii) bei einem Kreditinstitut, in dem bestimmte Funktionen oder 
Geschäfte (wie Risikomanagement, Revision, IT) für die Gruppe 
ausgeführt werden. 

b) Spezielle Phase des „Lebenszyklus“ 
Der erforderliche Zeitaufwand kann bei einem Kreditinstitut in einer 
arbeitsintensiven Phase seines Geschäftslebenszyklus größer sein, wie 
z. B.: 

i) bei der erstmaligen Einrichtung des Bankbetriebs, bei einer neuen 
Zulassung als Kreditinstitut oder nachdem das Institut z. B. von 
einem Zahlungsinstitut in ein beaufsichtigtes Unternehmen 
umgewandelt wurde; 

ii) bei weitreichenden Anpassungen am Geschäftsmodell des 
Kreditinstituts beispielsweise nach einer Übernahme, bei der das 
Kreditinstitut Erwerber oder Zielunternehmen war; 

iii) bei Umsetzung eines Sanierungs- oder Abwicklungsplans, 
insbesondere wenn die auferlegten Maßnahmen an staatliche 
Beihilfe geknüpft sind und/oder gerichtlich angefochten werden; 

iv) in anderen speziellen Situationen, die den normalen Geschäftsbetrieb 
des Kreditinstituts beeinträchtigen, z. B. wenn eine anstehende 
Reputationskrise bewältigt werden muss oder wenn die zuständigen 
Behörden Frühinterventionsmaßnahmen anwenden. 

Der erforderliche Zeitaufwand kann geringer ausfallen, wenn ein 
Kreditinstitut über einen Zeitraum von mehreren Jahren keine „neuen“ 
Bankgeschäfte mehr getätigt hat, d. h. der Betrieb so lange im 
„Abwicklungsmodus“ läuft, bis bestehende Verträge ausgelaufen sind. Ist 
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der Prozess jedoch mit staatlichen Beihilfen und/oder wesentlichen 
Rechtsstreitigkeiten verbunden, kann dies im Gegenzug die Komplexität 
der Aufgabe des Mitglieds und damit seinen Zeitaufwand erhöhen. 

2. Positionsbezogene Faktoren: Diese Faktoren betreffen Eigenschaften der 
spezifischen Position im Kreditinstitut, in dem die Bestellung stattfindet. 
Der erforderliche Zeitaufwand kann größer sein, wenn sich aus der Position 
spezielle Pflichten ergeben, die zum Zeitpunkt der Beurteilung bereits bekannt 
sind: 

a) Positionen, die ihrem Wesen nach Positionen mit Leitungsfunktion sind (im 
Gegensatz zu Positionen mit Aufsichtsfunktion); 

b) Positionen, die eine Vorsitzfunktion beinhalten (mit oder ohne 
Leitungsfunktion); Positionen, die mit der Leitung von oder der Teilnahme 
an Ausschüssen auf Ebene des Leitungsorgans verbunden sind (z. B. 
Nominierungs-, Vergütungs-, Prüfungs- oder Risikoausschuss); 
Positionen, die mit der Überwachung spezieller unabhängiger Bereiche 
verknüpft sind (z. B. Revision); 

c) Positionen mit Verbindung zu anderen speziellen Mandaten (z. B. 
Positionen mit zusätzlichen Verpflichtungen, die dauerhaft zusätzliche 
Arbeitsbelastung bedeuten). 

Der erforderliche Zeitaufwand kann geringer sein, wenn die Position von 
spezifischen Synergien profitiert, die zwischen Positionen entstehen, die das 
bestellte Mitglied in derselben Gruppe gleichzeitig innehat. Dies trifft 
insbesondere dann zu, wenn: 

a) das bestellte Mitglied dieselbe Funktion (z. B. nicht geschäftsführendes 
Mitglied des Leitungsorgans) in mehreren Tochterunternehmen ausübt, die 
ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen und/oder in demselben 
geografischen Gebiet angesiedelt sind („horizontale“ Synergien); 

b) das bestellte Mitglied Aufgaben auf mehreren Ebenen innerhalb der 
Gruppe wahrnimmt, sofern die Verantwortlichkeiten, die das bestellte 
Mitglied auf der höheren Ebene wahrnimmt (z. B. als geschäftsführendes 
Mitglied des Leitungsorgans der übergeordneten Gesellschaft), die 
Verantwortlichkeiten, die das bestellte Mitglied auf der tieferen Ebene 
ausübt (z. B. als nicht geschäftsführendes Mitglied des Leitungsorgans der 
untergeordneten Gesellschaft), eng ergänzen („vertikale“ Synergien); 

c) das bestellte Mitglied ein Mitglied des Leitungsorgans in seiner 
Aufsichtsfunktion ist, in diesem Gremium die Rolle des 
Arbeitnehmervertreters wahrnimmt und eine (Vollzeit-)Stelle im Institut 
innehat. 

3. Faktoren, die sich auf das bestellte Mitglied beziehen: Diese Faktoren 
betreffen die Qualifikationen, die Erfahrung und das Umfeld des bestellten 
Mitglieds. 
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a) Der erforderliche Zeitaufwand kann höher sein, wenn bei einem bestellen 
Mitglied aufgrund von Lücken in seinen theoretischen Kenntnissen 
und/oder in seiner praktischen Erfahrung Schulungsbedarf festgestellt 
wurde. 

b) Besteht bei einem bestellten Mitglied über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg Schulungsbedarf, sollte diese Zeit vom geplanten Zeitaufwand des 
bestellten Mitglieds insbesondere während des ersten Jahres abgezogen 
werden. 

c) Der erforderliche Zeitaufwand kann geringer sein, wenn das bestellte 
Mitglied von langjähriger Erfahrung profitiert, die in direktem 
Zusammenhang mit der Position steht, und/oder es mit der Tätigkeit des 
Kreditinstituts bzw. der Gruppe vertraut ist. 

Abbildung 4 
Beurteilung des Zeitaufwands 

 

 

3.5 Kollektive Eignung des Leitungsorgans 

Das Leitungsorgan als Ganzes muss kollektiv über die zum Verständnis der 
Tätigkeiten des Instituts samt seiner Hauptrisiken notwendigen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrung verfügen.52 

In diesem Kapitel des Leitfadens werden die Schritte für die Bewertung der 
kollektiven Eignung im Zusammenhang mit Eignungsprüfungen erläutert. Es gilt zu 
beachten, dass ein Kreditinstitut, wenn es die Eignungsprüfung für ein bestelltes 
Mitglied beantragt, auch eine Bewertung der kollektiven Eignung des Leitungsorgans 
durchführen muss. Diese Beurteilung ergänzt die laufende Aufsicht durch die JSTs 
in Bezug auf die kollektive Eignung. 

 
52  Artikel 91 Absatz 7 CRD. 

StandardbeurteilungA

Mindestinformationen:
 Zeitaufwand für Position
 Vollständige Auflistung aller Mandate
 Selbstbeurteilung seitens des Instituts und des 

bestellten Mitglieds

Qualitative Faktoren, die zu einer detaillierten 
Beurteilung führen:
 Privilegierte Zählweise/Nichtberücksichtigung
 Besondere Verpflichtungen
 Etwaige andere Faktoren

 Insgesamt hohe Arbeitsbelastung pro 
Jahr/pro Woche

 Angegebener Zeitaufwand ist gering, liegt 
also unter dem Vergleichswert (wie im 
Bericht über den angegebenen Zeitaufwand 
von Inhabern eines Aufsichtsmandats im 
SSM festgelegt)

 Peer-Gruppen-Vergleich zeigt Abweichungen 
 Plausibilitätsprüfung zeigt Abweichungen
 Sonstige Faktoren

Detaillierte BeurteilungB

Detaillierte Informationen:
 Vollzeitpositionen
 Synergien
 Arbeitsbelastung pro Mandat
 Zusätzliche Verpflichtungen
 Art, Umfang und Komplexität der Unternehmen
 Unbefristete/befristete Mandate
 Bestätigung über Puffer für fortlaufende 

Schulungen, Krisensituationen
 Erfahrung und Vertrautheit mit Geschäft

Einzelfallanalyse:
Berücksichtigung spezifischer Faktoren in Bezug auf:
 Institut
 Position
 Bestelltes Mitglied

Wenn 
einmal 
„JA“
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Die an das Kollektiv gestellten Eignungsanforderungen bedeuten, dass das 
Kreditinstitut dafür verantwortlich ist, ein Leitungsorgan zu bestellen, das geeignet ist 
und kollektiv über die zur umsichtigen und wirksamen Führung des Instituts 
notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt. Es sollte eine 
ausreichende Anzahl von Mitgliedern mit Kenntnissen in jedem Bereich geben, um 
das Führen wirksamer Diskussionen, das Stellen kritischer Fragen und das Treffen 
solider Entscheidungen zu ermöglichen. 

Die Mitglieder des Leitungsorgans müssen kollektiv über die Fähigkeiten verfügen, 
ihre Ansichten darzustellen und den Entscheidungsprozess im Leitungsorgan zu 
beeinflussen. Das Kreditinstitut muss deshalb über die Zusammensetzung des 
Leitungsorgans als Ganzes sicherstellen, dass sowohl die individuelle als auch die 
kollektive Eignung der Mitglieder des Leitungsorgans gegeben ist. 

Die einschlägigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, über die das 
Leitungsorgan kollektiv verfügen muss, hängen von den Hauptmerkmalen des 
Instituts ab. Bei der Zusammensetzung des Leitungsorgans als Ganzes sollte das 
Kreditinstitut seinem Geschäftsmodell bzw. seinen Geschäftsmodellen und seiner 
Geschäftsstrategie, seinem Risikoappetit und tatsächlichen Risikoprofil sowie der 
Art, dem Umfang und dem Ort seiner Tätigkeiten und Geschäftsaktivitäten 
Rechnung tragen. 

Im Allgemeinen umfasst die wirksame kollektive Eignung ein angemessenes 
Verständnis der folgenden Bereiche: 

• Geschäft des Instituts und damit verbundene Hauptrisiken; 

• wesentliche Tätigkeitsfelder des Instituts; 

• Unternehmensführung und -kontrolle des Instituts; 

• relevante Bereiche der sektoralen und finanziellen Zuständigkeit, unter 
anderem Finanz- und Kapitalmärkte sowie der Bereiche Solvenz und Modelle; 

• Fähigkeiten und Erfahrung in leitenden Positionen; 

• Rechnungslegung und Berichtswesen; 

• strategische Planung; 

• Risikomanagement, Compliance und interne Revision; 

• Informationstechnologie und -sicherheit; 

• Klima- und Umweltrisiken;53 

• lokale, regionale und globale Märkte, soweit anwendbar; 

 
53  Vom Leitungsorgan wird erwartet, dass es die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung seiner Mitglieder 

im Bereich Klima- und Umweltrisiken bei der Bewertung der kollektiven Eignung berücksichtigt. 
Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken: Erwartungen der Aufsicht in Bezug auf Risikomanagement und 
Offenlegungen, Europäische Zentralbank, November 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.de.pdf
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• rechtliches und regulatorisches Umfeld; 

• Leitung von internationalen und nationalen Gruppen und Risiken im 
Zusammenhang mit Gruppenstrukturen, soweit anwendbar. 

Diese Bereiche können von dem Kreditinstitut unter Verwendung einer 
Eignungsmatrix54 beurteilt werden, wobei diese Bewertung auch durch die laufende 
Aufsicht durch das JST unterstützt werden kann. Die Verwendung einer 
Eignungsmatrix als Instrument für die Selbstbeurteilung wurde von der EBA und der 
ESMA in ihren gemeinsamen Leitlinien zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation 
und persönlichen Zuverlässigkeit als Best Practice identifiziert, und die EZB teilt 
diese Ansicht. 

Klima- und Umweltrisiken und kollektive Eignung des Leitungsorgans 

Klima- und Umweltrisiken gelten weithin als Quelle erheblicher finanzieller Risiken. 
Angemessene Kenntnisse über Klima- und Umweltrisiken stellen deshalb eine 
grundlegende Anforderung an eine hinreichende kollektive Eignung des 
Leitungsgremiums dar. Auf globaler, europäischer und nationaler Ebene wurden 
zahlreiche Initiativen ergriffen, um die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems aus 
Aufsichtssicht zu stärken.55 Das Leitungsorgan eines Kreditinstituts ist am besten 
positioniert, um sicherzustellen, dass bei der Entwicklung der allgemeinen 
Geschäftsstrategie, der Geschäftsziele und des Rahmenwerks für das 
Risikomanagement des Instituts Klima- und Umweltrisiken berücksichtigt werden, 
und um diese Risiken effektiv zu überwachen.56 In diesem spezifischen Bereich 
müssen die Mitglieder des Leitungsorgans kollektiv über angemessene Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrung verfügen, um eine solide und effektive Steuerung der 
Risiken sicherzustellen, denen das Institut ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein kann. 
Das Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion muss über ein angemessenes 
Verständnis von Klima- und Umweltrisiken verfügen, um eine wirksame 
Überwachung zu gewährleisten.57 

 
54  Anhang I – Vorlage für die Beurteilung der kollektiven Eignung. 
55  Was die Aufsichtssicht betrifft, siehe insbesondere die folgenden aufsichtsrechtlichen Entwicklungen 

und Veröffentlichungen: Mitteilung der Kommission, Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums, COM(2018) 97 final, März 2018; Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198, 22.6.2020, S. 13); 
Verordnung (EU) 2019/2089 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2016/1011 hinsichtlich EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel, 
hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte sowie hinsichtlich 
nachhaltigkeitsbezogener Offenlegungen für Referenzwerte (ABl. L 317, 9.12.2019, S. 17); Verordnung 
(EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317, 9.12.2019, S. 1); Guide for 
Supervisors: Integrating climate-related and environmental risks into prudential supervision, Network 
for Greening the Financial System, Mai 2020; Discussion paper on management and supervision of 
ESG risks for credit institutions and investment firms (EBA/DP/2020/03), European Banking Authority, 
30. Oktober 2020; Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken: Erwartungen der Aufsicht in Bezug auf 
Risikomanagement und Offenlegungen, Europäische Zentralbank, November 2020. 

56  Erwartung 3, Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken: Erwartungen der Aufsicht in Bezug auf 
Risikomanagement und Offenlegungen, Europäische Zentralbank, November 2020. 

57  Erwartungen 3.2, 3.3 und 3.4, Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken: Erwartungen der Aufsicht in 
Bezug auf Risikomanagement und Offenlegungen, Europäische Zentralbank, November 2020. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639842/Annex+I+-+Template+for+the+assessment+of+collective+suitability.xlsx/efd99c95-0657-4304-be08-c98f9dd59b20
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Diversität in Bezug auf die kollektive Eignung des Leitungsorgans 

Die EZB unterstützt Diversität, einschließlich der Förderung von Diversität innerhalb 
der Leitungsorgane von beaufsichtigten Unternehmen.58 Es kann sich günstig auf 
den Entscheidungsprozess der Institute zu Strategien und zur Risikoübernahme 
auswirken, wenn in den Leitungsorganen der Institute eine gewisse Vielfalt an 
Hintergründen, Erfahrungen, Werten, Meinungen und Standpunkten gefördert wird. 
Diversität in all ihren Ausprägungen wird den Entscheidungsgremien der Institute 
zugutekommen.59 Die Förderung von Diversität innerhalb der Leitungsorgane ist in 
der CRD verankert. Die CRD fordert, dass Institute Diversität als eines der Kriterien 
für die Zusammensetzung von Leitungsorganen heranziehen, um die Risikokontrolle 
und die Widerstandsfähigkeit der Institute zu verbessern, und erwartet, dass sie bei 
ihrer Einstellungspolitik auf Diversität achten. Die CRD misst einem ausgewogenen 
Geschlechterverhältnis besondere Bedeutung bei, um die Bevölkerung in den 
Leitungsgremien von Banken angemessen abzubilden,60 und legt Anforderungen 
bezüglich der Einstellungspolitik sowie der Festlegung und Erfüllung einer 
Zielvorgabe für die Vertretung des unterrepräsentierten Geschlechts fest.61 
Diversität kann in vielerlei Hinsicht wichtig für eine bessere Arbeitsweise des 
Leitungsorgans sein. Neben der Geschlechterdiversität trägt auch Vielfalt hinsichtlich 
der Bildung und des beruflichen Hintergrunds sowie der geografischen Herkunft62 
und des Alters zu einer besseren Arbeitsweise des Leitungsorgans bei.63 Zur 
weiteren Unterstützung von Meinungsfreiheit und einer kritischen Hinterfragung von 
Managemententscheidungen werden diese anderen Diversitätsaspekte 
berücksichtigt, wenn es nach nationalem Recht zulässig ist.64  

Vor diesem Hintergrund bewertet die EZB Geschlechterdiversität als Bestandteil der 
kollektiven Eignung, sofern nationales Recht dies zulässt. Die EZB berücksichtigt im 
Rahmen ihrer Beurteilung auch die Diversität hinsichtlich Erfahrung und Hintergrund. 
In Mitgliedstaaten, in denen Institute nach nationalem Recht verpflichtet sind, 
Bestellungen gemäß ihren internen Richtlinien vorzunehmen oder in ihrem 
Leitungsorgan einen festen Anteil an Mitgliedern zu haben, die das 

 
58  Siehe zum Beispiel die Eröffnungsrede von Frank Elderson vor dem Ausschuss für Wirtschaft und 

Währung des Europäischen Parlaments am 9. November 2020; den Newsletter-Artikel vom 
14. Februar 2018 „Fit and proper for better governance“; die Rede von Elisabeth McCaul vom 
3. Dezember 2020 über „Bank boards and supervisory expectations“; und den Blog der 
Bankenaufsicht, „EZB-Bankenaufsicht will Diversität in Banken erhöhen“, 15. Juni 2021.  

59 EBA Report on the benchmarking of diversity practices, 8. Juli 2016.  
60  Erwägungsgrund 60 der CRD ‒ das Phänomen des „Gruppendenkens“. 
61  Institute sollten im Rahmen ihrer Einstellungspolitik dazu angehalten werden, Bewerber beider 

Geschlechter in die engere Auswahl einzubeziehen. Darüber hinaus sollte der Nominierungsausschuss 
eines CRD-Instituts von erheblicher Bedeutung unter anderem die Diversität des Leitungsorgans 
beurteilen, über eine Zielvorgabe für die Vertretung des unterrepräsentierten Geschlechts im 
Leitungsorgan entscheiden und eine Strategie für die Anhebung des Anteils des unterrepräsentierten 
Geschlechts im Leitungsorgan erstellen, um diese Zielvorgabe zu erreichen. Die Zielvorgabe, die 
Strategie und ihre Umsetzung sind bekanntzumachen. Siehe CRD, Erwägungsgrund 60, Artikel 88 
Absatz 2 und Artikel 91 Absatz 10. 

62  Gemäß den gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von 
Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen, Randnummer 15, ist unter 
geografischer Herkunft das Gebiet zu verstehen, in dem eine Person einen kulturellen oder beruflichen 
Hintergrund oder Bildungshintergrund erworben hat. 

63  Gemeinsame Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des 
Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen, Titel V, Randnummer 105. 

64  Gemeinsame Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des 
Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen, Randnummern 42 und 43. 

https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/speeches-oud/opening-statement-by-frank-elderson-to-the-economic-and-monetary-affairs-committee-of-the-european-parliament/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2018/html/ssm.nl180214_4.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2020/html/ssm.sp201203%7E4c2c39db9d.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2021/html/ssm.blog210615%7E31020cb68d.de.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2021/html/ssm.blog210615%7E31020cb68d.de.html
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/334ed368-7e40-460e-a2d0-bbdc4fd1d4c1/EBA-Op-2016-10%20(Report%20on%20the%20benchmarking%20of%20diversity%20practices).pdf?retry=1
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unterrepräsentierte Geschlecht abbilden, macht die EZB in ihrem Beschluss über die 
Eignungsprüfung eine Empfehlung oder erteilt eine Auflage, Geschlechterquoten in 
den laufenden oder anstehenden Bestellungen einzuhalten. Zu beachten ist auch, 
dass die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit in 
puncto Diversität mit der laufenden Aufsicht verknüpft ist: Jeglicher Verstoß gegen 
die Geschlechterquoten wird dem beaufsichtigten Unternehmen im Rahmen der 
laufenden Aufsicht angezeigt. In ihren Beschlüssen über die Eignungsprüfung nimmt 
die EZB auch Bezug auf relevante Feststellungen in den Beurteilungen zur 
Unternehmensführung und -kontrolle.65 Um die Beurteilung der Diversität als 
Bestandteil der kollektiven Eignung weiter zu stärken und effizienter zu gestalten, 
wird die EZB über ihr Netzwerk mit den NCAs die Entwicklung diesbezüglicher 
Grundsätze vorantreiben. 

3.5.1 Informationen 

Gemäß den gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der 
Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen 
sind bei der Einreichung eines Antrags auf Eignungsprüfung die folgenden 
Mindestangaben des Kreditinstituts zur kollektiven Eignung des Leistungsorgans 
erforderlich, damit die Prüfung durchgeführt werden kann: 

• eine Liste der Namen der Mitglieder des Leitungsorgans, ihre jeweiligen 
Funktionen, Fähigkeiten und Hauptfachgebiete; 

• eine Erklärung des Instituts zur Gesamtbeurteilung der kollektiven Eignung des 
Leitungsorgans als Ganzes, einschließlich einer Erklärung dazu, wie das 
bestellte Mitglied in der Gesamteignung des Leitungsorgans zu positionieren ist 
(d. h. nach einer Beurteilung unter Verwendung der Eignungsmatrix oder einer 
sonstigen Methode, die von dem beaufsichtigten Unternehmen gewählt oder 
von der zuständigen NCA vorgeschrieben wird). Diese sollte die Feststellung 
von Lücken oder Schwächen sowie die ergriffenen Maßnahmen zu deren 
Beseitigung beinhalten und erläutern, inwieweit das bestellte Mitglied zur 
Beseitigung aller oder einiger Schwachstellen beiträgt. 

• Die Informationen zum obigen Punkt werden in den zugrunde liegenden 
Unterlagen erhoben (z. B. FAP-Fragebogen). 

3.5.2 Beurteilungsansatz 

Bei der Beurteilung der kollektiven Eignung werden die in den zugrunde liegenden 
Unterlagen bereitgestellten Informationen berücksichtigt (z. B. FAP-Fragebogen). 
Basierend auf diesen Informationen beurteilt die zuständige Behörde, in welchem 
Ausmaß das bestellte Mitglied zur kollektiven Eignung und zur Bewältigung der 
festgestellten Schwachstellen beiträgt. Außerdem wird, sofern anwendbar, die 

 
65  Zum Beispiel aufgrund der Ergebnisse thematischer Prüfungen oder der im aufsichtlichen 

Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) erhobenen Informationen. 
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Einhaltung nationaler Anforderungen in Bezug auf Geschlechtervielfalt 
berücksichtigt. 

3.5.2.1 Praktische Beispiele 

1. Wird ein bestelltes Mitglied vorgeschlagen, um einen anderen Mandatsträger zu 
ersetzen, der in Ruhestand geht und bestimmte Kenntnisse besaß, die das 
Kreditinstitut auf kollektiver Ebene des Leitungsorgans unbedingt braucht, weil 
z. B. in früheren Selbstbeurteilungen festgestellt wurde, dass es sich um einen 
wichtigen Bereich handelt (z. B. Kenntnisse in einem stark spezialisierten 
Geschäftsbereich des Instituts), könnte in der Erklärung erläutert werden, wie 
das bestellte Mitglied diese Lücke füllt. 

2. Wenn bei der letzten Selbstbeurteilung Schwächen in der kollektiven Eignung 
festgestellt wurden, die erörtert und in einem zwischen dem JST und dem 
Institut vereinbarten Maßnahmenplan festgehalten wurden, könnte die 
Erklärung aufzeigen, wie das bestellte Mitglied zur Erreichung der im 
Maßnahmenplan festgelegten Ziele beiträgt. 

3. Wenn das Kreditinstitut seine Aktivitäten neu ausgerichtet hat (infolge einer 
Fusion, einer Veräußerung oder Expansion) und in der letzten Selbstbeurteilung 
festgestellt wurde, dass aufgrund dieser neuen Aktivitäten künftig andere Arten 
von Kenntnissen und Erfahrung im Leitungsorgan erforderlich sind, könnte die 
Erklärung aufzeigen, welche dieser anderen Arten von Kenntnissen und 
Erfahrung das bestellte Mitglied abdeckt. 

3.5.2.2 Beseitigung von Lücken 

Das Kreditinstitut ist primär dafür verantwortlich, durch seine Beurteilung des 
Leitungsorgans Lücken in der kollektiven Eignung festzustellen. Weil die 
Überwachung der kollektiven Eignung des Leitungsorgans Gegenstand der 
laufenden Aufsicht in Bezug auf die Unternehmensführung ist, sollte das 
Kreditinstitut diese Lücken dem JST melden und mit ihm besprechen. Das JST kann 
ein Exemplar der Selbstbeurteilung der kollektiven Eignung des Leitungsorgans 
verlangen, wenn Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit der Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrung des Leitungsorgans als Kollektiv bestehen. Das JST kann 
auch ergänzende Unterlagen zur Selbstbeurteilung verlangen. 

3.6 Beurteilung der individuellen Rechenschaftspflicht von 
Mitgliedern des Leitungsgremiums 

Mitglieder des Leitungsorgans eines Instituts (in seiner Leitungsfunktion und in 
seiner Aufsichtsfunktion) sollten ein angemessenes Verständnis von den 
Geschäftsbereichen haben, für die jedes Mitglied zusammen mit den anderen 
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Mitgliedern des Leitungsorgans kollektiv verantwortlich ist, und dazu beitragen, 
selbst wenn ein einzelnes Mitglied für bestimmte Bereiche allein verantwortlich ist. 

Gemäß den obigen Ausführungen wird auch ein Verständnis der Struktur und der 
Regelungen für die Unternehmensführung und -kontrolle des Instituts, seines 
Geschäfts, seiner Risiken und der Risikomanagementstrategie vorausgesetzt. 
Deshalb müssen die Mitglieder des Leitungsorgans vollständig über alle relevanten 
Angelegenheiten informiert sein, damit sie zu Strategien und Entscheidungen des 
Leitungsorgans aktiv beitragen und diese kontinuierlich hinterfragen und erörtern 
können. 

Die Tatsache, dass ein Mitglied des Leitungsorgans keine spezifische Funktion oder 
nicht die alleinige Verantwortung für einen bestimmten Bereich innehat, entbindet 
das Mitglied nicht von der Pflicht, über dieses Verständnis zu verfügen und sich 
entsprechend auf Diskussionen und Entscheidungen des Leitungsgremiums fundiert 
und aktiv vorzubereiten und sich einzubringen. 

Daraus folgt, dass ein Mitglied des Leitungsorgans, das in dem Institut eine Position 
zu dem Zeitpunkt innehat oder innehatte, als Sachverhalte auftraten, die bestimmten 
Feststellungen zugrunde liegen (z. B. Geldwäsche, Betrug oder sonstige 
Feststellungen, die aus Vor-Ort-Prüfungen oder Gerichtsverfahren hervorgehen), für 
diese Feststellungen verantwortlich sein kann, selbst wenn keine Verbindung 
zwischen den jeweiligen Funktionen und Verantwortlichkeiten des Mitglieds im 
Leitungsorgan und den gegebenen Feststellungen besteht. 

Hinweise darauf, dass ein bestelltes Mitglied einzeln dafür zur Rechenschaft 
gezogen werden kann, dass es der kollektiven Verantwortung nicht nachgekommen 
ist, die Probleme, die zu den Feststellungen geführt haben, angemessen zu 
beheben, können seine Eignung für die Position beeinträchtigen. Dies gilt 
unbeschadet anderer spezifischer Umstände, die im Einzelfall relevant sein können. 

Der Zeitpunkt, die Relevanz und der Schwergrad der gegebenen Feststellungen 
fließen in die Beurteilung der individuellen Verantwortung ein. 

Der oben beschriebene Ansatz gilt in Verbindung mit den in den Kapiteln 3.1 bis 3.3 
dieses Leitfadens genannten Beurteilungskriterien. 

3.6.1 Umfang 

Eine Beurteilung der individuellen Rechenschaftspflicht wird im Rahmen der 
Eignungsprüfung durchgeführt, wenn die folgenden kumulativen Kriterien erfüllt sind: 

1. das bestellte Mitglied ist66 oder war zum Zeitpunkt, als die den Feststellungen 
zugrunde liegenden Sachverhalte aufgetreten sind, ein Mitglied des 

 
66  Das bestellte Mitglied, das Gegenstand der Beurteilung ist, kann sich für eine neue Funktion im selben 

Unternehmen bewerben, z. B. im Rahmen einer internen Beförderung oder einer Änderung der 
Funktion. 
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Leitungsorgans in einem der folgenden Unternehmen 
(„Ursprungsunternehmen“): 

a) ein Kreditinstitut einschließlich aller Tochterunternehmen, Zweigstellen im 
Europäischen Wirtschaftsraum und Holdinggesellschaften; oder 

b) ein reguliertes Unternehmen der Finanzbranche gemäß Definition in der 
CRR67 und 

2. sofern das bestellte Mitglied eine Bestellung oder Wiederbestellung für die 
Position des Vorsitzenden und/oder als geschäftsführendes Mitglied des 
Leitungsorgans in einem der folgenden Unternehmen („Zielunternehmen“) 
anstrebt: 

a) ein beaufsichtigtes Unternehmen auf oberster Konsolidierungsebene einer 
bedeutenden beaufsichtigten Gruppe; 

b) das Kreditinstitut mit dem höchsten Gesamtwert an Aktiva in einer 
bedeutenden beaufsichtigten Gruppe, sofern es sich bei diesem 
Unternehmen nicht um das oben unter Punkt a) genannte Unternehmen 
handelt; 

c) ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen, das nicht Teil einer 
bedeutenden beaufsichtigten Gruppe ist; oder 

d) ein beaufsichtigtes Unternehmen mit einer Bilanzsumme von mindestens 
30 Mrd EUR. 

3.6.2 Feststellungen 

Bei der Beurteilung der individuellen Rechenschaftspflicht eines bestellten Mitglieds 
werden die von einem Aufseher als aktuell, relevant und schwerwiegend 
identifizierten Feststellungen berücksichtigt. Die Feststellungen können 
aufsichtlicher, regulatorischer oder rechtlicher Natur sein und sich auf rechtliche oder 
regulatorische Verstöße oder Unzulänglichkeiten in der Tätigkeit des Instituts 
beziehen. 

Als Feststellungen gelten hinreichend erwiesene Tatsachen, die von einem Organ 
oder einer Behörde, die bzw. das für die Aufsicht und die Einhaltung von 
Regelungen und Vorschriften und/oder bei Verstößen oder Unzulänglichkeiten für 
die Verhängung von Maßnahmen68 zuständig ist, festgestellt wurden. 

Feststellungen der folgenden Organe oder Behörden werden berücksichtigt: 

 
67  Artikel 4, Nummer 27 CRR. 
68  Gemäß den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Artikel 64 bis 67 und 102 bis 104 CRD. 
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a) einer zuständigen Behörde69, einer zuständigen Justiz- oder 
Strafverfolgungsbehörde; 

b) einer Steuer-, Wettbewerbs- oder Datenschutzbehörde; oder 

c) von Behörden, die Finanzinstitute aus dem Nichtbankensektor 
beaufsichtigen. 

Die nachfolgende unvollständige Liste umfasst Informationen der oben aufgeführten 
Organe und Behörden, die berücksichtigt werden können: 

a) Aufsichtsmaßnahmen (Verwarnungen, Anweisungen, Strafgelder, 
Sanktionen usw.); 

b) Vergleichsvereinbarungen70; 

c) rechtskräftige Entscheidungen, selbst wenn ein Rechtsmittel anhängig ist; 
und/oder 

d) Berichte zur Vor-Ort-Prüfung und SREP71-Schreiben, wenn diese dazu 
führen, dass Aufsichtsmaßnahmen ergriffen werden. 

3.6.2.1 Aktuelle und relevante Feststellungen 

Feststellungen sind relevant, wenn: 

• sie sich auf einen Verstoß gegen Rechtsvorschriften beziehen (zum Beispiel in 
den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Wertpapiermärkte, 
Versicherungsdienstleistungen, Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, Korruption, Marktmanipulation, Wettbewerb, 
Datenschutz oder Insiderhandel); und 

• die Verstöße oder Unzulänglichkeiten dem Leitungsorgan gemeldet wurden. 

Auch die seit dem Treffen der Feststellungen vergangene Zeit wird berücksichtigt. 

3.6.2.2 Schwerwiegende Feststellungen 

Eine Beurteilung der individuellen Rechenschaftspflicht wird im Rahmen der 
Eignungsprüfung nur durchgeführt, wenn die Feststellungen auch schwerwiegend 
sind. Feststellungen gelten als schwerwiegend, wenn sie erhebliche Auswirkungen 
auf das Unternehmen, den Markt oder die Verbraucher haben. 

 
69  Dazu zählen unter anderem nationale für die Geldwäschebekämpfung zuständige 

Stellen/Marktaufsichtsbehörden, die EZB, sonstige NCAs, Aufsichtsinstanzen von Drittländern (z. B. die 
US Securities and Exchange Commission (SEC), die UK Financial Conduct Authority (FCA), oder die 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA). 

70  Wenn möglich, im Einklang mit nationaler Gesetzgebung. 
71  Aufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess. 
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Die nachfolgende unvollständige Liste umfasst Indikatoren, die beispielshalber 
berücksichtigt werden sollten: 

a) dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde zufolge gibt es 
strukturelle Ursachen oder systemische Unzulänglichkeiten; 

b) der Verstoß hielt eine Weile an (d. h., es war kein einmaliges Ereignis); 

c) die Feststellungen legen kriminelle Aktivitäten, Betrug, negative 
Auswirkungen auf das Verbrauchervertrauen oder systemische 
Finanzrisiken offen; 

d) infolge der Feststellungen wurde das Institut aufgelöst oder durchlief ein 
Rettungsprogramm oder ein Restrukturierungs-, Sanierungs- oder 
Abwicklungsverfahren; 

e) der Schweregrad der Strafe oder Maßnahme, die im Rahmen des 
nationalen Rechtsrahmens aufgrund der Feststellungen verhängt wurde. 

Tabelle 4 
Allgemeine Zusammenfassung der Beurteilung aktueller, relevanter und 
schwerwiegender Feststellungen 

Bestandteile der 
Feststellungen Indikator Beispiele 

Feststellungen Tatsachen werden von einem 
Gremium oder einer Behörde 
festgestellt, die für die Aufsicht und 
die Einhaltung von Regelungen und 
Vorschriften verantwortlich ist und 
bei Unzulänglichkeiten oder 
Verstößen Maßnahmen zu ergreifen 
hat (z. B. Verhängen von 
Sanktionen, Aufsichtsmaßnahmen). 

Eine zuständige Behörde, eine zuständige Justiz- oder 
Strafverfolgungsbehörde, Steuer-, Wettbewerbs- oder 
Datenschutzbehörde und Behörden, die Finanzinstitute aus dem 
Nichtbankensektor beaufsichtigen. 

Aufsichtsmaßnahmen (Verwarnungen, Anweisungen, Strafgelder, 
Sanktionen usw.), Vergleichsvereinbarungen, rechtskräftige 
Entscheidungen, selbst wenn ein Rechtsmittel anhängig ist, 
und/oder Berichte zur Vor-Ort-Prüfung sowie SREP-Schreiben, 
wenn diese dazu führen, dass Aufsichtsmaßnahmen ergriffen 
werden. 

aktuell Die Zeit, die seit dem Treffen der 
Feststellungen vergangen ist. 

Je mehr Zeit seit den Feststellungen vergangen ist, umso 
geringer sollte ihr Einfluss auf die Beurteilung sein. 

relevant Feststellungen aufgrund von 
Verstößen gegen 
Rechtsvorschriften. 

Verstöße gegen Rechtsvorschriften in den Bereichen Bankwesen, 
Finanzdienstleistungen, Wertpapiermärkte, 
Versicherungsdienstleistungen, Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung, Korruption, Marktmanipulation, 
Wettbewerb, Datenschutz oder Insiderhandel. 

schwerwiegend Feststellungen, die erhebliche 
Auswirkungen auf das 
Unternehmen, den Markt oder die 
Verbraucher haben. 

Strukturelle Ursachen oder systemische Unzulänglichkeiten. 

Legen kriminelle Aktivitäten, Betrug, den Verlust des 
Verbrauchervertrauens oder systemische Finanzrisiken offen. 

Führen zur Auflösung des Instituts oder dazu, dass es ein 
Rettungsprogramm oder ein Restrukturierungs-, Sanierungs- oder 
Abwicklungsverfahren durchläuft. 

 

3.6.3 Kriterien für die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und 
persönlichen Zuverlässigkeit und detaillierte Beurteilung 

Die im Zusammenhang mit den Feststellungen erhaltenen Informationen müssen 
geprüft werden, um festzustellen, ob das bestellte Mitglied individuell dafür 
verantwortlich gemacht werden kann. Das Ergebnis dieser Prüfung kann sich auf die 
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Eignung des bestellten Mitglieds für die Position auswirken. Ausschlaggebend dafür 
ist, dass mindestens eines der folgenden Kriterien für die fachliche Qualifikation und 
persönliche Zuverlässigkeit erfüllt ist. 

1. Leumund:72 Wenn das bestellte Mitglied eine Position mit Einfluss innehatte 
oder innehat und es versäumt hat, die Probleme, die zu den Feststellungen 
geführt haben, zu hinterfragen, zu überwachen oder Maßnahmen zu deren 
Vorbeugung zu ergreifen, ungeachtet der Tatsache, dass das bestellte Mitglied 
für den betreffenden Bereich bzw. die betreffenden Bereiche nicht individuell 
verantwortlich war. Das Verhalten des bestellten Mitglieds kann zu den 
Problemen beigetragen haben, was Bedenken aufkommen lässt, dass sein 
Handeln mit hohen Verhaltens-, Aufrichtigkeits- und Integritätsstandards nicht 
vereinbar ist. Dies wird noch verschärft, wenn sich die Feststellungen auch auf 
die Reputation des Unternehmens ausgewirkt haben. 

2. Unvoreingenommenheit: Wird ein bestelltes Mitglied in Bezug auf die 
Feststellungen nicht tätig, so kann dies auf ein Verhaltensmuster hindeuten, 
wonach sich das Mitglied nicht aktiv für seine Aufgaben einsetzt, 
vorgeschlagene Entscheidungen nicht prüft und aktiv hinterfragt oder nicht in 
der Lage ist, bei der Erfüllung seiner Funktionen und Aufgaben vernünftige, 
objektive und unabhängige Entscheidungen und Urteile zu fällen.73 Dies lässt 
Zweifel aufkommen, was die Verhaltensfähigkeiten des bestellten Mitglieds 
angeht, Mut und Überzeugung zu zeigen, Fragen zu stellen und sich nicht dem 
Gruppendenken zu unterwerfen. 

3. Kenntnisse, Erfahrung und Fähigkeiten:74 Wird das bestellte Mitglied in 
Bezug auf die Sachverhalte, die den Feststellungen zugrunde liegen, nicht tätig, 
könnten Zweifel aufkommen, ob das bestellte Mitglied über die Kenntnisse, 
Erfahrung und Fähigkeiten für die Position des Vorsitzenden, CEO oder eines 
geschäftsführenden Mitglieds des Leitungsorgans verfügt, unabhängig davon, 
worin dessen direkte Verantwortlichkeiten bestanden. Hierzu zählen unter 
anderem: 

• Kenntnisse über die Strategie des Unternehmens, dessen Risikoprofil, 
Regelungen für die Unternehmensführung und -kontrolle, die Struktur der 
Gruppe; und/oder 

• die aktive Förderung der Kultur und Werte des Unternehmens und des 
entsprechenden Verhaltens unter allen Mitgliedern des Leitungsorgans. 

Alle maßgeblichen Fakten und Umstände rund um das Konzept der individuellen 
Rechenschaftspflicht werden detailliert beurteilt, unter anderem unter 
Berücksichtigung der folgenden Aspekte zum jeweils maßgeblichen Zeitpunkt: 

 
72  Siehe Kapitel 3.2 „Leumund“. 
73  Gemeinsame Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des 

Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen, Titel III, Randnummer 82. 
74  Gemeinsame Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des 

Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen, Titel III, Randnummern 58-61. 
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a) Informationsstand des bestellten Mitglieds (z. B. nicht informiert, teilweise 
informiert, vollständig informiert); 

b) Art der Aufgaben und Zuständigkeiten des bestellten Mitglieds (z. B. erste, 
zweite oder dritte Verteidigungslinie); 

c) Verhaltensweise des bestellten Mitglieds (z. B. nachlässig, passiv oder 
aktiv); 

d) andere erschwerende oder mildernde Umstände (z. B. Governance-
Strukturen, geringe Größe des Leitungsorgans, niedrige SREP-
Scorewerte für die Governance, governancebezogene Probleme 
hinsichtlich der Funktion des Leitungsorgans). 

3.6.4 Prozess 

Das Konzept der individuellen Rechenschaftspflicht ist in den folgenden Situationen 
anwendbar: 

a) wenn die Feststellungen dasselbe Unternehmen betreffen, für das die 
Eignungsprüfung oder die Neubewertung des bestellten Mitglieds 
durchgeführt wird; 

b) wenn die Feststellungen ein Unternehmen betreffen, das nicht identisch 
mit dem Unternehmen ist, für das die Eignungsprüfung bzw. 
Neubewertung des bestellten Mitglieds durchgeführt wird. 

Je nachdem, ob a) oder b) zutrifft, wird ein unterschiedliches Verfahren angewandt. 
Die folgenden Szenarien sind möglich: 

a) das bestellte Mitglied A wird in dem Unternehmen, auf das sich die 
Feststellungen beziehen, befördert, wechselt die Funktion oder wird in 
seinem Amt (als Vorsitzender, Chief Executive Officer oder in einer 
Leitungsposition) bestätigt; 

b) das bestellte Mitglied B wird in einem neuen Unternehmen in ein Amt (des 
Vorsitzenden, Chief Executive Officer oder in eine Leitungsposition) 
berufen, die Feststellungen betreffen jedoch ein Unternehmen, in dem das 
bestellte Mitglied in der Vergangenheit ein Leitungs- oder Aufsichtsmandat 
innehatte; 

c) das bestellte Mitglied C bekleidet bereits ein Amt als Vorsitzender, Chief 
Executive Officer oder eine Leitungsposition in einem neuen 
Unternehmen, und eine Neubewertung wird durchgeführt aufgrund 
schwerwiegender Feststellungen in einem Unternehmen, in dem das 
bestellte Mitglied in der Vergangenheit ein Leitungs- oder Aufsichtsmandat 
innehatte; 
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d) das bestellte Mitglied D bekleidet ein Amt als Vorsitzender, Chief Executive 
Officer oder eine Leitungsposition in demselben Unternehmen, in dem die 
schwerwiegenden Feststellungen aufgetreten sind, und die EZB führt eine 
Neubewertung durch. 

3.6.5 Einholung von Informationen und Gespräch zur Beurteilung der 
Eignung 

Um zu beurteilen, ob das bestellte Mitglied für Angelegenheiten im 
Ursprungsunternehmen oder im Zielunternehmen individuell verantwortlich gemacht 
werden kann, werden sachliche Informationen eingeholt, und zwar vom 
Ursprungsunternehmen, vom Zielunternehmen und/oder von der zuständigen 
Behörde des Unternehmens, auf das sich die Tatsachen, die den Feststellungen 
zugrunde liegen, beziehen. 

Für die Beurteilung der individuellen Rechenschaftspflicht wird ein spezifisches 
Gespräch zur Beurteilung der Eignung geführt, sofern kein triftiger Grund 
dagegenspricht (Kapitel 6). Das Gespräch dient dazu, vom bestellten Mitglied 
Informationen zu den zugrunde liegenden Sachverhalten einzuholen und letztendlich 
im Kontext der Eignungsprüfung eine fundierte Entscheidung über die Eignung des 
bestellten Mitglieds für die Position zu treffen. 

Im Falle von Neubewertungen siehe Kapitel 5.2. 

3.6.6 Ergebnis der Beurteilung 

Die detaillierte Beurteilung der individuellen Rechenschaftspflicht führt zu einem der 
folgenden Ergebnisse: 

• ein stattgebender Beschluss ohne Nebenbestimmungen, in dem die Eignung 
trotz Bedenken bestätigt wird; 

• ein stattgebender Beschluss mit Nebenbestimmungen oder ein stattgebender 
Beschluss, in dem die Erwartungen der Aufsicht hinsichtlich des beaufsichtigten 
Unternehmens und/oder die Erwartungen der Aufsicht hinsichtlich des künftigen 
Verhaltens des bestellten Mitglieds erläutert werden; oder 

• ein ablehnender Beschluss, in dem die Eignung aufgrund der Schwere des 
Verstoßes gegen die individuelle Rechenschaftspflicht und fehlender mildernder 
Faktoren nicht bestätigt wird. 

Diese möglichen Ergebnisse hindern die zuständigen Behörden nicht daran, die 
Eignung des bestellten Mitglied sorgfältig zu überwachen und weitere Maßnahmen 
im Rahmen der laufenden Aufsicht über die Unternehmensführung des 
beaufsichtigten Unternehmens zu ergreifen. 



 

Leitfaden zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit – 
Genehmigungen im Zusammenhang mit der Eignungsprüfung 
 

61 

4 Genehmigungen im Zusammenhang mit 
der Eignungsprüfung 

4.1 Weiteres Aufsichtsmandat 

Die zuständigen Behörden können gemäß Artikel 91 Absatz 6 CRD den Mitgliedern 
des Leitungsorgans erlauben, ein weiteres Aufsichtsmandat zu bekleiden. Die EZB 
muss die EBA regelmäßig über derartige Genehmigungen unterrichten. 

Es ist Sache des Instituts nachzuweisen, dass das weitere Mandat gerechtfertigt ist, 
weil das Kriterium des ausreichenden Zeitaufwands erfüllt ist. Gleichwohl sollte es 
eher eine Ausnahme als die Regel sein, dass ein Mitglied des Leitungsorgans solch 
ein weiteres Mandat bekleidet, und jeder Genehmigungsantrag wird auf 
Einzelfallbasis geprüft. Das bestellte Mitglied muss deshalb glaubhaft begründen, 
warum das weitere Mandat gerechtfertigt ist. 

Die Mindestangaben, die vom Institut verlangt werden, und die bei der Beurteilung 
zu berücksichtigenden Faktoren sind nachfolgend aufgeführt.75 

4.1.1 Informationen 

Folgende Mindestangaben sind bereitzustellen: 

a) eine vollständige Aufzählung der Leitungs- oder Aufsichtsmandate, 
sonstiger Positionen und Sonderaufgaben, die Zeitaufwand bedingen; 

b) die Anzahl der Tage, die für jedes Leitungs- oder Aufsichtsmandat, 
sonstige Positionen und Sonderaufgaben aufgewandt werden, und eine 
Übersicht der Hauptaufgaben; 

c) Selbstauskunft des bestellten Mitglieds und Bestätigung des Instituts, dass 
das Mitglied ausreichend Zeit für das weitere Mandat hat; 

d) triftige Gründe, die das weitere Mandat rechtfertigen (außerordentliche 
Umstände). 

Beurteilungsansatz 

Bei der Beurteilung werden die folgenden Faktoren berücksichtigt: 

 
75  Diese Anforderungen entsprechen den Spezifikationen für die Anwendung von Artikel 91 Absatz 6 CRD 

gemäß dem Leitfaden der EZB zu im Unionsrecht eröffneten Optionen und Ermessensspielräumen, 
konsolidierte Fassung, November 2016. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.de.pdf
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a) ob die betreffende Person eine Vollzeittätigkeit ausübt oder ein 
Leitungsmandat innehat; 

b) ob die betreffende Person weitere Verantwortlichkeiten wie zum Beispiel 
die Mitgliedschaft in Ausschüssen wahrnimmt (z. B. ob sie den Vorsitz des 
Prüfungs-, Risiko-, Vergütungs- oder Nominierungsausschusses in einem 
Institut innehat); 

c) ob das Unternehmen beaufsichtigt oder an der Börse notiert ist, die Art 
seiner Geschäftstätigkeit, grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten, 
interne Gruppenstrukturen und ob es Synergien gibt; 

d) ob die betreffende Person in Bezug auf die Anzahl der Mandate bereits 
von der privilegierten Zählweise profitiert; 

e) ob das Mandat nur befristet ist, d. h. beschränkt auf einen Zeitraum, der 
kürzer als die gesamte Dauer einer Amtszeit ist; 

f) ob die betreffende Person aufgrund ihrer Erfahrung im Leitungsorgan oder 
im Unternehmen mit den Aufgaben besser vertraut wäre und sie folglich 
effizienter ausführen könnte. 

4.2 Kombination der Funktion des Vorsitzenden und des 
Chief Executive Officer 

Gemäß Artikel 88 Absatz 1 Buchstabe e CRD darf der Vorsitzende des 
Leitungsorgans eines Instituts in seiner Aufsichtsfunktion in diesem Institut nicht 
gleichzeitig die Funktion des Chief Executive Officer („Geschäftsführers“) 
wahrnehmen, es sei denn, dies wird von dem Institut begründet und von den 
zuständigen Behörden genehmigt.76 

Um sicherzustellen, dass die Unternehmensführung des Instituts in keiner Weise 
beeinträchtigt wird, sollte die Genehmigung nach Ansicht der EZB nur für den 
Zeitraum gewährt werden, in dem die vom Institut im Antrag angeführten Gründe 
Bestand haben. Sechs Monate nach dem EZB-Beschluss, durch den die 
Genehmigung zur Kombination beider Funktionen erteilt wurde, sollte das 
Kreditinstitut überprüfen, ob die Gründe hierfür tatsächlich weiterhin vorliegen und 
die EZB entsprechend informieren. Die EZB kann die Genehmigung entziehen, 
wenn die Beurteilung im Hinblick auf das anhaltende Vorliegen außergewöhnlicher 
Umstände ihres Erachtens zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis geführt hat. 
Wenn der Vorsitzende geschäftsführende Aufgaben übernehmen darf, sollte das 

 
76  Nationales Recht zur Umsetzung der CRD kann darüber hinaus gehen und die Möglichkeit, die 

Funktion des Vorsitzenden und des Chief Executive Officer miteinander zu kombinieren, einfach 
ausschließen. 
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Institut über Maßnahmen verfügen, um jeglicher Beeinträchtigung der gegenseitigen 
Kontrolle im beaufsichtigten Unternehmen entgegenzuwirken.77 

Das Institut sollte die Gründe, die eine Kombination der Funktionen rechtfertigen, 
erläutern (z. B. außerordentliche Umstände, eine vorübergehende Situation) und 
darlegen, wie es sicherstellen will, dass die Governance durch das Leitungsorgan 
nicht beeinträchtigt wird. 

Eine Genehmigung wird nicht erteilt, wenn es nach nationalem Recht 
ausgeschlossen ist, dass der Vorsitzende gleichzeitig eine Leitungsfunktion 
wahrnimmt. Bei der Beurteilung der Governance durch das Leitungsorgan und der 
außerordentlichen Gründe für die Kombination der Funktionen wird den folgenden 
Faktoren Rechnung getragen. 

Sofern außergewöhnliche Umstände hinreichend nachgewiesen werden, aber 
weiterhin Bedenken hinsichtlich der Governance durch das Leitungsorgan bestehen, 
kann eine Bedingung festgelegt werden (konkret, dass die Kombination nur für einen 
kurzen Zeitraum zulässig ist). 

4.2.1 Beurteilungsansatz 

Die EZB beurteilt die folgenden Faktoren:78 

• die spezifischen Gründe dafür, dass eine außergewöhnliche Situation vorliegt: 
Die Tatsache, dass die Kombination nach nationalem Recht zulässig ist, reicht 
nach Ansicht der EZB dabei nicht aus; 

• die Auswirkungen auf die gegenseitige Kontrolle im Governance-Rahmen des 
Kreditinstituts und die Maßnahmen zur Abschwächung dieser Auswirkungen 
unter Berücksichtigung: 

• von Art, Umfang, Komplexität und Vielfalt der Geschäftstätigkeit, der 
Besonderheiten des Governance-Rahmens im Hinblick auf das geltende 
Gesellschaftsrecht oder spezifische Bestimmungen in der Satzung des 
Instituts und der Frage, inwieweit diese die Trennung der Leitungsfunktion 
von der Aufsichtsfunktion ermöglichen oder verhindern; 

• etwaiger grenzüberschreitender Tätigkeiten und deren Umfang; 

• von Anzahl, Eigenschaft und Art der Anteilseigner: Eine breit gestreute 
Eigentümerstruktur oder die Zulassung zur Notierung an einem geregelten 
Markt spricht möglicherweise nicht für die Erteilung dieser Genehmigung, 

 
77  Zum Beispiel durch die Benennung eines Mitglieds des Leitungsorgans oder eines langjährigen 

unabhängigen Mitglieds des Leitungsorgans als führendes Mitglied oder durch eine höhere Anzahl von 
nicht geschäftsführenden Mitgliedern des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion. 

78  Diese Faktoren stehen im Einklang mit den Spezifikationen für die Anwendung von Artikel 88 CRD 
gemäß Genehmigung durch das Aufsichtsgremium auf seiner Sitzung vom 16. Juli 2015 im Rahmen 
der politischen Entscheidungen zu Optionen und nationalen Ermessensspielräumen. Leitfaden der 
EZB zu im Unionsrecht eröffneten Optionen und Ermessensspielräumen, konsolidierte Fassung, 
November 2016. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.de.pdf
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wohingegen die hundertprozentige Beherrschung des Unternehmens 
durch ein Mutterunternehmen, das der Trennung zwischen der Funktion 
des Vorsitzenden des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion und der 
Funktion des Chief Executive Officer vollständig gerecht wird und das sein 
Tochterunternehmen sorgfältig überwacht, für die Erteilung dieser 
Genehmigung sprechen könnte. 

Es obliegt eindeutig dem Kreditinstitut, gegenüber der EZB den Nachweis zu 
erbringen, dass es wirksame Maßnahmen im Einklang mit geltendem nationalem 
Recht ergreifen wird, um jegliche Beeinträchtigung der gegenseitigen Kontrolle im 
Governance-Rahmen des Kreditinstituts abzumildern. 

4.3 Verfahren zur Beantragung der Genehmigung, ein 
weiteres Aufsichtsmandat zu bekleiden oder die Funktion 
des Vorsitzenden und des Chief Executive Officer 
gleichzeitig innezuhaben 

Die SSM-Rahmenverordnung sieht kein spezifisches Verfahren vor, um für ein 
Mitglied des Leitungsorgans die Genehmigung zu beantragen, ein weiteres 
Aufsichtsmandat zu bekleiden (Kapitel 4.1) oder die Funktionen des Vorsitzenden 
und des Chief Executive Officer gleichzeitig innezuhaben (Kapitel 4.2). Deshalb 
findet Artikel 95 der SSM-Rahmenverordnung Anwendung, und es werden bei 
beiden Arten von Anträgen die folgenden verfahrensbezogenen Aspekte 
berücksichtigt. 

4.3.1 Antrag durch das Kreditinstitut oder das bestellte Mitglied? 

Weder in Artikel 91 Absatz 6 noch in Artikel 88 Absatz 1 Buchstabe e CRD ist 
geregelt, wer diese Genehmigungsanträge zu stellen hat. Artikel 95 Absatz 1 der 
SSM-Rahmenverordnung sieht ausdrücklich vor, dass die Anträge von dem 
Kreditinstitut eingereicht werden. Je nach nationalem Recht kann das Kreditinstitut 
den Antrag in eigenem Namen oder im Namen der betreffenden Person einreichen. 

4.3.2 Wann muss der Antrag eingereicht werden? 

Der Genehmigungsantrag muss im Voraus gestellt werden, d. h., bevor das bestellte 
Mitglied des Leitungsorgans ein weiteres Aufsichtsmandat übernimmt oder die 
Funktionen des Vorsitzenden und des Chief Executive Officer gleichzeitig innehat. 
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4.3.3 Abstimmung mit FAP-Anträgen, die zur selben Zeit eingereicht 
werden 

Wenn für ein bestelltes Mitglied des Leitungsorgans eine Genehmigung beantragt 
wird, ein weiteres Aufsichtsmandat zu bekleiden oder die Funktionen des 
Vorsitzenden und des Chief Executive Officer gleichzeitig innezuhaben, und dieser 
Antrag gleichzeitig mit einem Antrag auf Eignungsprüfung bei erstmaligem 
Amtsantritt oder Verlängerung der Amtszeit (Artikel 93 der SSM-
Rahmenverordnung) oder auf Neubewertung (Artikel 94 der SSM-
Rahmenverordnung) gestellt wird, können die Beurteilungen der Einfachheit und 
Effizienz halber zusammengefasst werden. 

Es ist Aufgabe des Kreditinstituts, der EZB und der NCA alle notwendigen 
Informationen zukommen zu lassen, damit die EZB in der Lage ist, einen Beschluss 
zu diesen Angelegenheiten zu treffen (d. h. FAP-Beurteilung, Verfahren für ein 
weiteres Aufsichtsmandat und Verfahren für die gleichzeitige Wahrnehmung der 
Funktion des Vorsitzenden und des Chief Executive Officer). 
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5 Situationen, die zu einer 
Eignungsprüfung führen, bei denen es 
sich aber nicht um eine neue 
Ersternennung handelt 

5.1 Änderungen der Funktion, Verlängerung der Amtszeit 
oder Ausscheiden aus dem Amt 

Die Zusammensetzung eines Leitungsorgans ist dynamisch. Alle Veränderungen im 
Leitungsorgan werden in Artikel 93 der SSM-Rahmenverordnung durch den Begriff 
„Änderungen“ abgedeckt. Dieser Begriff kann sich auf Folgendes beziehen: 

• eine neue Ersternennung, d. h., ein neues Mitglied stößt zum Leitungsorgan in 
seiner Leitungsfunktion oder in seiner Aufsichtsfunktion (dies zieht einen Antrag 
auf Eignungsprüfung und eine erstmalige Beurteilung nach sich); 

• ein bestehendes Mitglied ändert seine Funktion im Leitungsorgan; 

• das Mandat eines bestehenden Mitglieds wird verlängert; 

• ein Mitglied scheidet aus dem Amt aus, d. h., es verlässt das Leitungsorgan, 
ungeachtet der jeweiligen Umstände (Abberufung, Ruhestand, 
Nichtverlängerung usw.). 

Dieses Kapitel befasst sich mit den drei letzten Arten von Änderungen im 
Leitungsorgan. 

5.1.1 Allgemeine Regel 

Nationale Rechtsvorschriften legen fest, wie ein Kreditinstitut die NCA über 
Änderungen zu unterrichten hat79 (z. B. in Form eines Antrags, eines Schreibens). 

5.1.2 Änderungen der Funktion 

Für die Zwecke der Antragstellung ist unter „Änderung der Funktion“ Folgendes zu 
verstehen: 

1. ein nicht geschäftsführendes Mitglied soll zu einem Mitglied mit Leitungsmandat 
ernannt werden oder umgekehrt; 

 
79  Die EZB bemüht sich, die Anzeigemethoden in den teilnehmenden Mitgliedstaaten zu gegebener Zeit 

zu vereinheitlichen. 
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2. ein Mitglied soll zum Vorsitzenden, zum Vorsitzenden eines der 
Fachausschüsse im Leitungsorgan oder zum Chief Executive Officer ernannt 
werden; 

Nationale Rechtsvorschriften können bei anderen Änderungen der Funktion eine 
neue FAP-Beurteilung verlangen. 

Die Kriterien, die von einer Änderung der Funktion am stärksten betroffen sind, sind 
die Kenntnisse, Fähigkeiten und die Erfahrung des jeweiligen Mitglieds, aber auch 
der Zeitaufwand, Interessenkonflikte80 und kollektive Eignung. Der Leumund wird 
von einer Änderung der Funktion in der Regel nicht berührt. 

5.1.3 Verlängerungen eines Mandats 

Wird nach nationalem Recht ein Beschluss über die fachliche Qualifikation und 
persönliche Zuverlässigkeit verlangt, wird dieser Beschluss von der EZB gefasst. 
Sofern nationales Recht keine umfassende Neubewertung aller fünf Kriterien für die 
fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit vorschreibt, gilt das bestellte 
Mitglied als geeignet, wenn sich seit der letzten Eignungsprüfung keine neuen 
Fakten ergeben haben. 

5.1.4 Ausscheiden aus dem Amt 

Scheidet ein Mitglied aus dem Amt aus, führt dies zu Änderungen im Leitungsorgan. 
In diesem Fall ist ein Beschluss durch die EZB zwar nicht erforderlich, doch kann die 
EZB (das JST) ein Exit-Gespräch mit der betreffenden Person führen, um die 
Umstände, unter denen sie das Leitungsorgan verlässt, besser nachvollziehen zu 
können und Hinweise für die laufende Aufsicht über des Instituts zu erhalten. 

5.2 Neubewertungen 

Die Mitglieder des Leitungsorgans müssen während der gesamten Zeit für die 
Position, für die sie bestellt wurden, geeignet sein. Das Bekanntwerden neuer 
Tatsachen (d. h. Tatsachen, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Beurteilung den 
zuständigen Behörden nicht bekannt waren, darunter jegliche sonstige Aspekte, die 
die ursprüngliche Beurteilung der Eignung beeinträchtigen können) kann zu einer 
Neubewertung der Mitglieder des Leitungsorgans81 durch die EZB führen. In 
schwerwiegenden Fällen kann dies dazu führen, dass diese Mitglieder des 

 
80  Interessenkonflikte können zu einem Problem werden, wenn das Mitglied noch andere Positionen in 

derselben Gruppe bekleidet, zu der das beaufsichtigte Unternehmen gehört. Soll eine Person 
beispielsweise ein Aufsichtsmandat in dem Mutterunternehmen übernehmen, gleichzeitig aber ihr 
Leitungsmandat in dem Tochterunternehmen behalten, kann dies zu einem neuen Interessenkonflikt 
führen. 

81  Wenn Inhaber einer Schlüsselfunktion in den teilnehmenden Mitgliedstaaten einer Beurteilung 
unterliegen und eine Neubewertung von Inhabern einer Schlüsselfunktion nach nationalem Recht 
ebenfalls vorgeschrieben ist. 
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Leitungsorgans abberufen werden (Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe m der SSM-
Verordnung). Neue Tatsachen dieser Art können aus verschiedenen Quellen 
stammen (siehe Kapitel 5.3.1). 

Neubewertungen sind eine Form der effektiven Aufsicht, stellen in der Regel aber 
ein außergewöhnliches Vorgehen für schwerwiegende Situationen dar, die 
besondere Umstände und separate Verfahrensgarantien voraussetzen. 

Eignung muss fortlaufend gewährleistet sein. Die fachliche Qualifikation und die 
persönliche Zuverlässigkeit einer Person können jederzeit neu beurteilt werden. 

Neubewertungen sind von der Verhängung von Verwaltungssanktion oder anderen 
Verwaltungsmaßnahmen abzugrenzen, beispielsweise Verwaltungsgeldbußen oder 
einem vorübergehenden Ausübungsverbot gegenüber einem Mitglied des 
Leitungsorgans, das gemäß nationalem Recht für Verstöße gegen 
Aufsichtsanforderungen (Artikel 65 Absatz 2 CRD in Verbindung mit Artikel 67 
Absatz 2 Buchstaben d und f CRD) verantwortlich ist. Anders als bei 
Verwaltungssanktion oder Verwaltungsmaßnahmen beinhalten die von der 
zuständigen Behörde eingeleiteten Neubewertungen eine aufsichtliche Beurteilung 
auf Basis verfügbarer Evidenz. Es muss nicht unbedingt ein tatsächlicher Verstoß 
gegen Aufsichtsanforderungen vorliegen. 

5.3 Beurteilungsansatz 

Abbildung 5 
Beurteilungsansatz 

 

 

Wenn die EZB neue Informationen erhält, prüft sie (gegebenenfalls gemeinsam mit 
der NCA): a) ob diese Informationen Tatsachen82 beinhalten, die als neu gelten 
(einschließlich Tatsachen, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Beurteilung nicht 
bekannt waren), und b) ob diese neuen Tatsachen hinreichend beweiskräftig sind 
und die Eignung eines Mitglieds des Leitungsorgans oder eines Inhabers einer 
Schlüsselfunktion beeinträchtigen könnten, was möglicherweise zu einer 
Neubewertung führt (dies wird als Pre-Screening-Phase bezeichnet). Kommt die 
EZB während der Pre-Screening-Phase zu dem Schluss, dass neue Tatsachen 
relevant sind und möglicherweise die Eignung eines Mitglieds des Leitungsorgans 
oder eines Inhabers einer Schlüsselfunktion berühren können, leitet sie das 

 
82  Darunter sind auch jegliche sonstige Faktoren zu verstehen, die die ursprüngliche Beurteilung der 

Eignung berühren können (Artikel 94 der SSM-Rahmenverordnung) 
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Neubewertungsverfahren ein (Schritt 183 und, wenn nötig, Schritt 284). Ansonsten 
sollte Schritt 1 nicht eingeleitet werden. Das JST kann jederzeit im Rahmen der 
laufenden Aufsicht mit dem Institut Aufsichtsgespräche über die neuen Tatsachen 
führen. 

Unbeschadet obiger Ausführungen sollten Feststellungen oder Tatsachen im 
Zusammenhang mit Geldwäsche, welche die Eignung von Mitgliedern des 
Leitungsorgans beeinträchtigen, in Schritt 1 bewertet werden. 

Das Neubewertungsverfahren stützt sich immer auf neue Tatsachen oder Faktoren, 
die die ursprüngliche Beurteilung der Eignung berühren und sich damit auf die 
Eignung eines Geschäftsleiters („manager“) auswirken können (Artikel 94 Absatz 2 
der SSM-Rahmenverordnung). In Schritt 1 führt die EZB gemeinsam mit den NCAs 
die aufsichtliche Prüfung neuer Tatsachen durch und beurteilt deren Wesentlichkeit 
und wie stark sie die Eignung einer Person beeinträchtigen. Kommt die EZB zu dem 
Schluss, dass die neuen Tatsachen wesentlich sind und die ursprüngliche 
Beurteilung stark beeinträchtigen können, kann sie einen neuen Beschluss erlassen 
(Schritt 2).85 

Das Neubewertungsverfahren umfasst nicht immer beide Schritte; es kann auch 
nach der Pre-Screening-Phase oder nach Schritt 1 beendet werden. Das ist dann 
der Fall, wenn die Tatsachen nicht wesentlich genug sind, wenn die Auswirkungen 
der Tatsachen auf die Eignung nicht als hinreichend schwerwiegend erachtet 
werden, wenn die neuen Tatsachen keinem Mitglied des Leitungsorgans oder 
keinem Inhaber einer Schlüsselfunktion zugeordnet werden können oder wenn 
andere Maßnahmen dazu führen, dass das Verfahren beendet wird (z. B. 
Niederlegung des Mandats oder sonstige Maßnahmen der EZB oder des Instituts als 
Folge des aufsichtlichen Dialogs). Das Neubewertungsverfahren kann ebenso mit 
Schritt 2, aber ohne einen endgültigen EZB-Beschluss, enden (z. B. wenn das 
Mitglied des Leitungsorgans oder ein Inhaber einer Schlüsselfunktion während 
Schritt 2 sein Mandat niederlegt). 

5.3.1 Schritt 1 der Neubewertung (aufsichtliche Bewertung neuer 
Tatsachen, deren Wesentlichkeit und des Schweregrads ihrer 
Auswirkungen) 

Schritt 1 ist Teil des allgemeinen Neubewertungsverfahrens. Er umfasst eine 
vollständige aufsichtliche Bewertung der neuen Tatsachen, deren Wesentlichkeit 
und des Schweregrads ihrer Auswirkungen durch die EZB gemeinsam mit den 
NCAs. Schritt 1 findet immer vor Schritt 2 statt. 

 
83  Das Neubewertungsverfahren setzt bei Schritt 1 ein. 
84  Schritt 2 erfolgt nur, wenn ein EZB-Beschluss erforderlich ist. 
85  Schritt 2 ist unabhängig von den Methoden, die von den NCAs bei den Neubewertungsverfahren 

angewendet werden, die in ihre Zuständigkeit fallen und nationalem Recht unterliegen. 
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Schritt 1 beinhaltet: 1) die Informationsbeschaffung, 2) die Informationsanalyse und 
3) die Schlussfolgerung in Bezug auf die Wesentlichkeit der Tatsachen, des 
Schweregrads ihrer Auswirkungen und der weiteren Vorgehensweise. 

1. Informationsbeschaffung 

Als neu gelten alle Tatsachen, die den zuständigen Behörden zum Zeitpunkt der 
ursprünglichen Beurteilung nicht bekannt waren. Neue Tatsachen können aus den 
folgenden Quellen stammen (Aufzählung ist nicht abschließend): 

a) vom beaufsichtigten Unternehmen, den Mitgliedern des Leitungsorgans, 
den Inhabern einer Schlüsselfunktion; 

b) von der zuständigen Behörde, die im Rahmen der laufenden Aufsicht oder 
im Rahmen von Vor-Ort-Prüfungen die Eignung der Mitglieder des 
Leitungsorgans überwacht. Findet die zuständige Behörde Anzeichen für 
Änderungen (z. B. neu verhängte Aufsichtsmaßnahmen oder eingeleitete 
Sanktionsverfahren), die die Eignung eines Mitglieds beeinträchtigen 
können, kann dies zu einer Neubewertung durch die zuständige Behörde 
führen; 

c) aus sonstigen Quellen: von der Öffentlichkeit bereitgestellte Informationen 
(z. B. Presse, Whistle-Blowers, öffentliche Untersuchungen, sonstige 
öffentliche Stellen (z. B. NCAs, sonstige Marktaufsichtsbehörden), andere 
Geschäftsbereiche der EZB und andere glaubwürdige und relevante 
Berichte (z. B. interne Berichte des beaufsichtigten Unternehmens, 
Prüfberichte, vom beaufsichtigten Unternehmen in Auftrag gegebene oder 
andere von Dritten erstellte Berichte). 

Das beaufsichtigte Unternehmen ist verpflichtet, die NCA unverzüglich über neue 
Tatsachen zu unterrichten, die die ursprüngliche Beurteilung der Eignung eines 
Mitglieds unter mindestens einem der vier Kriterien für die fachliche Qualifikation und 
persönliche Zuverlässigkeit86 berühren können, oder über andere Faktoren, die sich 
auf die Eignung eines Geschäftsleiters („manager“) auswirken könnten, sobald diese 
Tatsachen oder Faktoren dem beaufsichtigten Unternehmen oder dem betreffenden 
Geschäftsleiter („manager“) zur Kenntnis gelangen (Artikel 94 Absatz 1 der SSM-
Rahmenverordnung). Im Gegenzug muss die NCA der EZB diese neuen Tatsachen 
oder Faktoren unverzüglich mitteilen. 

Die Erst- und Folgebewertung der Eignung der Mitglieder des Leitungsorgans und 
der Inhaber von Schlüsselfunktionen liegt in der primären Verantwortung der 
Kreditinstitute.87 Das beaufsichtigte Unternehmen sollte deshalb auch seine eigene 
Neubewertung der Mitglieder des Leitungsorgans oder der Inhaber von 

 
86  Kollektive Eignung zählt nicht zu den Kriterien, weil sie das Leitungsorgan als Ganzes und keine 

einzelne Person betrifft. 
87  Unbeschadet der Beurteilung, die zu Aufsichtszwecken von den zuständigen Behörden durchgeführt 

wird (Titel II Randnummer 25 der gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der 
Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen). 
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Schlüsselfunktionen durchführen, die möglicherweise von den neuen Tatsachen und 
Faktoren betroffen sein können. Das beaufsichtigte Unternehmen sollte von sich aus 
oder auf Ersuchen der zuständigen Behörden seine Neubewertung bei der NCA 
oder der EZB einreichen. 

Umfang der Informationen 

Die EZB kann von einer Person verlangen, dass sie alle Informationen bereitstellt, 
die für eine genaue Bewertung neuer Tatsachen erforderlich sind. Sie kann alle 
erforderlichen Untersuchungen zu Personen durchführen und ist zu diesem Zweck 
berechtigt, relevante Informationen durch Gespräche oder auf andere Weise 
einzuholen (Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe e SSM-Verordnung). 

Als relevant gelten beispielsweise folgende Informationen: 

• die eigene interne Neubewertung des beaufsichtigten Unternehmens; 

• Gespräche und Anhörungen von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern 
von Schlüsselfunktionen sowie ggf. anderen relevanten Personen (sofern 
zutreffend); 

• Informationen, die Erkenntnisse über neue Tatsachen liefern, detaillierte 
Beschreibung der neuen Tatsachen, Chronologie von Ereignissen (z. B. 
Gerichtsurteile, Feststellungen von Vor-Ort-Prüfungen, Erkenntnisse der 
Staatsanwaltschaft, Beschlüsse von Aufsichts- oder anderen öffentlichen 
Behörden, Protokolle, Prüfberichte usw.); 

• Informationen zu den Ursachen, wenn sich die neuen Tatsachen auf Mängel im 
beaufsichtigten Unternehmen beziehen; 

• Informationen im Zusammenhang mit den betreffenden Personen und den 
bekleideten Positionen (z. B. Positionen als Mitglied des Leitungsorgans, 
Inhaber von Schlüsselfunktionen, Mitgliedschaft in einschlägigen Ausschüssen); 

• Informationen zur Aufsichtsbilanz des beaufsichtigten Unternehmens 
(aufsichtliche Feststellungen des JST, z. B. Deep-Dive-Prüfungen, SREP-
Bewertungen, aufsichtliche Feststellungen der NCAs, z. B. frühere Strafgelder, 
Verwaltungsmaßnahmen, Dokumente des beaufsichtigten Unternehmens, z. B. 
Selbstbeurteilungen der Leitungsorgane, ihrer Ausschüsse, Protokolle); 

• Informationen darüber, in welchem Zusammenhang die neuen Tatsachen mit 
den Aufgaben und Zuständigkeiten des Mitglieds des Leitungsorgans oder des 
betreffenden Inhabers einer Schlüsselfunktion stehen (Unterlagen, aus denen 
die Berichtslinien oder die Aufgaben und Zuständigkeiten hervorgehen, wie 
Governance-Handbücher, interne Organigramme, Satzung des Unternehmens, 
Ernennungsschreiben oder Stellenbeschreibungen, Corporate-Governance-
Kodex, frühere Anträge auf Eignungsprüfung, interne Vorschriften, öffentliche 
Governance-Berichte); 
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2. Informationsanalyse 

Ob neue Tatsachen wesentlich genug sind, hängt von folgenden Faktoren ab: 
1) dem Schweregrad unter Berücksichtigung aller relevanten erschwerenden und 
mildernden Umstände und 2) der Art der betreffenden Tatsachen (eine nicht 
abschließende Liste von Beispielen findet sich in Tabelle 5. In Abbildung 6 sind die 
zu berücksichtigenden Faktoren dargestellt). Hinzu kommt, dass die Tatsachen eine 
ursprüngliche Bewertung der Eignung eines Mitglieds des Leitungsorgans oder eines 
Inhabers einer Schlüsselfunktion unter mindestens einem der vier Kriterien für die 
Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit gemäß 
Artikel 91 CRD betreffen müssen; (kollektive Eignung zählt nicht zu den Kriterien, 
weil sie das Leitungsorgan als Ganzes und keine einzelne Person betrifft). Diese 
Beurteilung basiert immer auf aufsichtlichem Ermessen. 

Bei der Durchführung der aufsichtlichen Prüfung der neuen Tatsachen und deren 
Wesentlichkeit berücksichtigt die EZB gemeinsam mit der NCA Folgendes: 

1. eine Darstellung der relevanten Aufgaben und Verpflichtungen der Mitglieder 
des Leitungsorgans oder der Inhaber von Schlüsselfunktionen zum Zeitpunkt 
des Eintritts der Tatsachen; 

2. das Ausmaß, in dem die Eignung der einzelnen Personen berührt ist, und 
welche Beurteilungskriterien neu zu prüfen sind. 

3. Abschluss von Schritt 1 der Neubewertung 

Wenn die Tatsachen so wesentlich und die Auswirkungen auf die Eignung des 
betreffenden Mitglieds so schwerwiegend sind, dass ein EZB-Beschluss erforderlich 
ist (entweder ablehnend oder – die Beseitigung aufsichtlicher Feststellungen 
vorausgesetzt – stattgebend), fährt die EZB mit Schritt 2 fort. 

Wenn nicht, schließt die EZB Schritt 1 ab. 

5.3.2 Schritt 2 der Neubewertung (Erlass eines endgültigen EZB-
Beschlusses) 

Wenn die Tatsachen wesentlich und ihre Auswirkungen schwerwiegend sind und 
entsprechend ein EZB-Beschluss erforderlich ist, dann macht die EZB mit Schritt 2 
weiter. Die Einleitung von Schritt 2 führt nicht automatisch zu einem ablehnenden 
Beschluss oder zur Abberufung der betreffenden Person. Schritt 2 kann einen 
ablehnenden Beschluss, einen stattgebenden Beschluss mit Nebenbestimmungen 
oder einen stattgebenden Beschluss mit ggf. anderen aufsichtlichen Erwartungen 
oder Verwarnungen nach sich ziehen. 

Sofern dies nicht bereits in Schritt 1 erfolgt ist, muss das beaufsichtigte 
Unternehmen in Schritt 2 seine interne Neubewertung der Eignung an die EZB 
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übermitteln, und es kann ein Gespräch mit den betreffenden Personen geführt 
werden. 

5.3.3 Allgemeine Anhaltspunkte, ob eine neue Tatsache zur einer 
Neubewertung führt oder nicht 

Es ist nicht möglich, eine vollständige Liste aller neuen Tatsachen zu erstellen, die 
die ursprüngliche Beurteilung der Eignung einer Person beeinflussen können. Die 
aufsichtliche Prüfung relevanter Indikatoren unter Schritt 1 wird stets auf 
Einzelfallbasis gemäß den Ausführungen dieses Leitfadens zu den einzelnen 
Beurteilungskriterien durchgeführt. Gleichwohl können die folgenden Elemente als 
Anhaltspunkte dienen. 

Die Qualität und die Aussagekraft der Informationsquelle ist entscheidend, wenn es 
darum geht, in einer Neubewertung die Wesentlichkeit neuer Tatsachen zu 
bewerten. In diesem Zusammenhang richtet sich die potenzielle Relevanz der 
folgenden Quellen nach der jeweiligen Aussagekraft: 

• Presse-/Medienmitteilungen, Beschwerden, Informationen von Hinweisgebern 
(Whistleblowers), externe Berichte (z. B. von Anwaltskanzleien, Beratern) 
sollten grundsätzlich nicht als Informationen betrachtet werden, deren 
Beweiskraft ausreicht, um eine Neubewertung einzuleiten. 

• Bei wesentlichen Feststellungen führen die folgenden Sachverhalte sehr 
wahrscheinlich zu einer Neubewertung: a) Aufsichtsmaßnahmen mit 
wesentlichen Feststellungen, zum Beispiel, wenn eine direkte Verbindung zur 
betreffenden Person festgestellt wird (einschließlich bei Vor-Ort-Prüfungen), 
b) Straf- und Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit wesentlichen 
Tatsachen (für die eine direkte Verantwortung bereits festgestellt werden kann) 
oder wenn die Tatsachen als hinreichend erwiesen gelten, selbst wenn 
Rechtsmittel anhängig sind, und c) externe Berichte mit relevanten 
Feststellungen, die sich auf die Eignung der betreffenden Person(en) 
auswirken. Was die Geldwäschebekämpfung angeht, so folgt auf das Ergebnis 
einer Vor-Ort-Prüfung und die von den für die Geldwäschebekämpfung 
zuständigen Instanzen oder den zuständigen Aufsichtsbehörden verhängten 
Maßnahmen oder auf bestehende Gerichts- oder Verwaltungsentscheidungen 
mit Bezug zur Geldwäschebekämpfung stets Schritt 1 der Neubewertung. 

• Rechtskräftige Gerichts- bzw. Verwaltungsentscheidungen, bei denen keine 
Rechtsmittel anhängig sind, sowie Vergleiche, einschließlich oben 
beschriebener Sachverhalte im Zusammenhang mit der 
Geldwäschebekämpfung, sollten eine Neubewertung nach sich ziehen. 

Das Entscheidungsrad in Abbildung 6 zeigt alle Faktoren, die bei der Neubewertung 
der Wesentlichkeit oder des Schweregrads zu berücksichtigen sind. 
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5.3.3.1 Wesentlichkeit neuer Tatsachen in Bezug auf Leumund sowie 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung 

Die in den folgenden Unterkapiteln beschriebenen Anleitungen erläutern, wie die 
Wesentlichkeit neuer Tatsachen unter Schritt 1 anhand der FAP-
Beurteilungskriterien bewertet wird. 

Leumund 

Neue Tatsachen können den Leumund eines bestellten Mitglieds beeinträchtigen. 
Die Faktoren, die grundsätzlich in die Beurteilung auf Einzelfallbasis einfließen, 
werden in Kapitel 3.2 „Leumund“ beschrieben und umfassen auch mildernde 
Umstände. 

Abbildung 6 
Entscheidungsrad 

 

 

Bei laufenden Straf- oder Verwaltungsverfahren gilt, je fortgeschrittener und finaler 
der Stand des Verfahrens, umso größer ist die Beweiskraft und umso 
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führen kann. Doch auch bei laufenden Verfahren, kann die EZB die Einleitung von 
Schritt 1 der Neubewertung in Erwägung ziehen. Laufende Straf- oder 
Verwaltungsverfahren und die Durchsetzung von Aufsichtsmaßnahmen nach 
geltenden Gesetzen über das Bankwesen, über Finanzdienstleistungen, 
Wertpapiermärkte, Versicherungsdienstleistungen, einschließlich z. B. Gesetzen im 
Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Korruption (in 
Strafverfahren), Marktmanipulation oder Insiderhandel usw., sind wahrscheinlich 
wesentlich. Sonstige Straf- oder Verwaltungsverfahren, die mit der Funktion und den 
Verpflichtungen der betreffenden Person(en) entweder nicht oder kaum in 
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Zusammenhang stehen, ziehen in der Regel keine Neubewertung nach sich, es sei 
denn, dies ist aufgrund besonderer Umstände gerechtfertigt. Rechtskräftige 
Gerichts- bzw. Verwaltungsentscheidungen und Vergleiche, einschließlich mit Bezug 
zu Geldwäschebekämpfung, haben höchste Beweiskraft und führen somit zu einer 
Neubewertung. 

Es kann Fälle von laufenden Verfahren oder Ermittlungen geben, bei denen eine 
Behörde relevante Tatsachen in Verbindung mit der Beteiligung der betreffenden 
Person(en) hinreichend festgestellt hat, was potenziell einen Einfluss auf deren 
Eignung hat, selbst wenn ein Gerichtsurteil noch aussteht oder ein Rechtsmittel 
anhängig ist. Vorausgesetzt, dass diese Tatsachen wesentlich sind und der 
zuständigen Behörde vorliegen, wird an dieser Stelle eine aufsichtliche 
Neubewertung der Eignung der betreffenden Person(en) vorgenommen. 

Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrung (einschließlich der 
Fähigkeit, Entscheidungen unabhängig zu hinterfragen) 

In anderen Fällen kann die Art der neuen Tatsachen mit einer schwachen Leistung 
zusammenhängen. Dies kann unter Umständen die Fähigkeiten der betreffenden 
Person infrage stellen, einschließlich deren Fähigkeit, sich nicht dem 
Gruppendenken zu unterwerfen und vorgeschlagene Entscheidungen des 
Leitungsorgans unabhängig zu hinterfragen.88 

Was die Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrung betrifft, können 
leistungsbezogene Feststellungen die Fähigkeit einer Person, die solide und 
umsichtige Leitung des beaufsichtigten Unternehmens zu gewährleisten, infrage 
stellen und somit zu einer Neubewertung dieses Kriteriums führen. Damit ein 
leistungsbezogener Sachverhalt dazu führt, dass dieses Kriterium erfüllt ist, muss er 
erheblich sein oder so häufig auftreten, dass die solide und umsichtige Leitung des 
beaufsichtigten Unternehmens nicht sichergestellt ist. Die Leistung eines Mitglieds 
des Leitungsorgans oder eines Inhabers einer Schlüsselfunktion kann auch Einfluss 
auf die Verhinderung von Verstößen haben, z. B. Verstöße gegen 
Aufsichtsanforderungen, interne Vorschriften des beaufsichtigten Unternehmens, 
frühere von der zuständigen Behörde auferlegte Bedingungen oder Auflagen oder 
Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Verluste 
oder Folgen können erheblich sein und sind deshalb in Bezug auf die Wesentlichkeit 
relevant. Lang anhaltend schwache Leistung ist ein bedeutender 
Wesentlichkeitsindikator. Auch die fehlende oder ungenügende Nachverfolgung bei 
Verwarnungen oder Erwartungen der zuständigen Behörde ist ein bedeutender 
Indikator für Wesentlichkeit, sofern die vorgeschriebenen Maßnahmen im 
Zuständigkeitsbereich der betreffenden Person lagen. In Betracht gezogen wird auch 

 
88  Gemäß den gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von 

Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen sollten Mitglieder des 
Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion in der Lage sein, Entscheidungen des Leitungsorgans in 
seiner Leitungsfunktion konstruktiv zu hinterfragen und dieses effektiv zu überwachen, wozu auch die 
Fähigkeit zählt, sich nicht dem Gruppendenken zu unterwerfen (Titel III, Randnummern 66 und 82). 
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das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen der betreffenden Person und der 
zuständigen Behörde. 

5.3.3.2 Geldwäschebekämpfung im Fokus 

Die Aufsicht in Bezug auf die Unternehmensführung spielt eine zentrale Rolle bei der 
Geldwäschebekämpfung. Dies geht auch aus dem Aktionsplan der Europäischen 
Kommission zur Geldwäschebekämpfung 2020 hervor.89 Neue Tatsachen im 
Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung, die die Eignung eines Mitglieds 
des Leitungsorgans oder eines Inhabers einer Schlüsselfunktion beeinträchtigen 
können, sind daher immer Gegenstand von Schritt 1 Neubewertung. 

 
89  Mitteilung der Kommission zu einem Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur 

Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 7. Mai 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03)
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Tabelle 5 
Nicht abschließende Liste mit Beispielen für neue Tatsachen 

Neue Tatsachen, die die Eignung eines Mitglieds des Leitungsorgans/eines Inhabers einer Schlüsselfunktion 
beeinträchtigen können 

Abschluss oder Beginn eines Strafverfahrens oder eines relevanten Zivil- oder Verwaltungsverfahrens (einschließlich Urteile, gegen 
die Rechtsmittel eingelegt wurden, sowie Konkurs-, Insolvenz- oder ähnliche Verfahren) 

Abschluss oder Beginn von Disziplinarverfahren (einschließlich des Verbots der Ausübung der Geschäftsführerposition und der 
Entlassung aus einer Vertrauensstellung) 

Ablehnung einer Eintragung, Genehmigung, Mitgliedschaft oder Erlaubnis zur Gewerbeausübung, eines Geschäfts oder zur 
Ausübung eines Berufs, oder Löschung, Rücknahme oder Widerruf derselben 

Abschluss oder Beginn von Sanktionsverfahren durch öffentliche Behörden oder Berufsverbände oder anhängige oder 
abgeschlossene Untersuchungen oder Vollstreckungsverfahren 

Beratungen des Leitungsorgans des beaufsichtigten Unternehmens bezüglich des Leumunds eines Mitglieds des Leitungsorgans 
(oder eines Inhabers einer Schlüsselfunktion), sofern wesentliche Erkenntnisse vorliegen 

Leistungsbezogene Sachverhalte, die dazu führten, dass die betreffende Person in anderen Unternehmen, die mit dem 
beaufsichtigten Unternehmen nicht identisch sind, ihr Mandat niederlegte 

Feststellungen, dass die betreffende Person der zuständigen Behörde bewusst falsche Informationen übermittelt hat und/oder im 
Umgang mit der Behörde nicht ausreichend transparent war 

Feststellungen, dass die betreffende Person erheblich gegen die Vorschriften des beaufsichtigten Unternehmens zur internen 
Governance verstoßen hat, beispielsweise dessen interne Richtlinie zu Interessenkonflikten 

Feststellungen, dass die betreffende Person wesentliche Empfehlungen der Aufsichtsbehörde, d. h. im Rahmen des SREP, bewusst 
nicht nachverfolgt hat, was eine solide und umsichtige Leitung eines beaufsichtigten Unternehmens beeinträchtigen könnte 

Feststellungen, dass das Mitglied des Leitungsorgans gegen seine treuhänderischen Sorgfalts- und Treuepflichten verstoßen und 
nicht die Art von Verhalten an den Tag gelegt hat, die erwartet wird, um eine solide und umsichtige Leitung eines beaufsichtigten 
Unternehmens im Einklang mit hohen Verhaltensstandards zu gewährleisten 

Wesentliche aufsichtliche Feststellungen wie oben definiert und Maßnahmen (z. B. Ergebnisse der von der Aufsichtsbehörde oder 
der für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Instanz durchgeführten Untersuchungen oder 
von ihnen ergriffene Maßnahmen) 

Externe Berichte (z. B. von Anwaltskanzleien oder Beratern) mit relevanten Feststellungen, die sich auf die Eignung der 
betreffenden Person auswirken 

Verhängung von Verwaltungsmaßnahmen oder -sanktionen durch die für die Geldwäschebekämpfung zuständige Instanz oder die 
zuständige Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung 

Einleitung von Strafverfahren oder strafrechtliche Verurteilungen auf der Grundlage von wesentlichen Feststellungen der für die 
Geldwäschebekämpfung zuständigen Instanz oder der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Änderung der Funktion oder zusätzliche Verpflichtungen, die nicht automatisch eine Neubewertung verlangen 

Feststellungen (oder mehrfache Feststellungen), dass die betreffende Person nicht in der Lage war, ernsthafte Verstöße oder 
Versäumnisse zu verhindern, die ihren Zuständigkeitsbereich im beaufsichtigten Unternehmen betreffen 

Feststellungen (oder mehrfache Feststellungen), dass die betreffende Person eine frühere im Zusammenhang mit der 
maßgeblichen Eignungsprüfung festgelegte Bedingung, die mit der Leistung zusammenhängen kann, nicht erfüllt hat (z. B. 
Probezeit) 

Feststellungen (oder mehrfache Feststellungen), dass die betreffende Person Entscheidungen trifft, die sich negativ auf die solide 
und umsichtige Leitung eines beaufsichtigten Unternehmens auswirken 

Neue Mandate oder neue (interne oder externe) Funktionen, die sich auf die Fähigkeit der betreffenden Person auswirken, 
ausreichend Zeit für das beaufsichtigte Unternehmen aufzuwenden 

Neue Mandate oder neue Funktionen, die sich auf den Zeitaufwand auswirken, wenn das beaufsichtigte Unternehmen bereits im 
Rahmen der ursprünglichen Genehmigung aufgefordert wurde, den Zeitaufwand zu überwachen und zu prüfen 

Erhebliche interne Umverteilung der Aufgaben unter den Mitgliedern des Leitungsorgans 

Eintreten einer Krisensituation in einem beaufsichtigten Unternehmen 

Wiederholte Nichtteilnahme an Sitzungen des Leitungsorgans aufgrund von Nichtverfügbarkeit oder wiederholt schwache Leistung 

Neue Mandate, Funktionen, Beteiligungen oder Engagements jeglicher Art, die einen potenziellen wesentlichen Interessenkonflikt 
herbeiführen können 
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6 Gespräche 

6.1 Zweck 

Gespräche sind eine Möglichkeit, Informationen über das bestellte Mitglied 
einzuholen und die vom Kreditinstitut bzw. dem Mitglied vorgelegten oder aus 
sonstigen Quellen stammenden schriftlichen Informationen über das Mitglied zu 
ergänzen. Sie sind eine Gelegenheit, ein bestelltes Mitglied in Bezug auf seine 
praktische Erfahrung zu testen oder herauszufinden, ob es gut über das Kreditinstitut 
und maßgebliche Marktentwicklungen informiert ist. Gespräche können auch dazu 
dienen, Fragen der Integrität und Korrektheit zu untersuchen oder Tatsachen zu 
überprüfen, um zu bestimmten Aspekten der Eignung und persönlichen 
Zuverlässigkeit eines bestellten Mitglieds mehr Klarheit zu erlangen. 

Für die Vertreter der zuständigen Behörde ist ein Gespräch eine Möglichkeit, das 
bestellte Mitglied kennenzulernen und die Erwartungen hinsichtlich der Interaktion 
zwischen dem bestellten Mitglied, dem Kreditinstitut und der Behörde darzulegen. 

6.2 EZB-Ansatz in Bezug auf Gespräche 

Ziel von Gesprächen ist es, a) die vom bestellten Mitglied bzw. dem Kreditinstitut 
eingereichten Unterlagen oder b) die Informationen, die die Aufsichtsbehörde 
anderweitig erhalten hat, zu ergänzen bzw. zu überprüfen. Deshalb gehören 
Gespräche zu den Instrumenten, die in der Phase der Informationsbeschaffung einer 
Eignungsprüfung dazu eingesetzt werden, um maßgebliche Tatsachen 
festzustellen.90 

In diesem Kapitel werden der Anwendungsbereich von Gesprächen als Instrument 
für die ursprüngliche Eignungsprüfung und der Ansatz für deren Durchführung 
erläutert. Es umfasst nicht die Eignungsanforderungen im Rahmen der laufenden 
Aufsicht in Bezug auf die Unternehmensführung. 

Bei der Verwendung von Gesprächen in Eignungsprüfungen verfolgt die EZB einen 
verhältnismäßigen und risikobasierten Ansatz. 

Gespräche sind obligatorisch, wenn in Einzelinstituten91 oder 
Konzernobergesellschaften92 ein Chief Executive Officer oder ein Vorsitzender des 

 
90  Nach Maßgabe von Artikel 9 der SSM-Verordnung. 
91  Ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen, das nicht Teil einer bedeutenden beaufsichtigten 

Gruppe ist. 
92  Ein beaufsichtigtes Unternehmen auf oberster Konsolidierungsebene im teilnehmenden Mitgliedstaat 

einer bedeutenden Gruppe. 
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Leitungsorgans93 neu ernannt wird. Ist die Konzernobergesellschaft einer Gruppe 
eine Holdinggesellschaft, so sind bei solchen Neuernennungen in der größten Bank 
innerhalb der Gruppe obligatorische Gespräche vorgeschrieben. Bei 
Genossenschaftsbanken sind die Gespräche obligatorisch, wenn es im 
Zentralinstitut oder in der Zentralgenossenschaft zu solchen Neuernennungen 
kommt. In hinreichend begründeten Fällen kann die EZB beschließen, dass ein 
Gespräch nicht notwendig ist, zum Beispiel wenn ein für die Position des Chief 
Executive Officer bestelltes Mitglied bereits ein aktuelles Mitglied des 
Leitungsorgans ist oder erst kürzlich ein Gespräch geführt wurde. 

In allen anderen Fällen können Gespräche auch auf Ermessensbasis als 
Instrument für Eignungsprüfungen eingesetzt werden (z. B. wenn spezifische 
Bedenken hinsichtlich der Eignung, Integrität oder Angemessenheit eines bestellten 
Mitglieds bestehen). 

In einem Informationsgespräch werden alle Aspekte der Eignung behandelt. Dazu 
zählen unter anderem: 

a) die Aufgaben und Verpflichtungen des bestellten Mitglieds; 

b) die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung, die das bestellte Mitglied in die 
Position einbringt, unter Berücksichtigung seiner akademischen 
Qualifikationen sowie seiner Berufserfahrung und seiner Erfahrung in 
leitenden Positionen; 

c) die folgenden Aspekte in Bezug auf das bestellte Mitglied: 

• Ansichten zu den Hauptrisiken und -herausforderungen des 
Kreditinstituts und seine vorgesehene und aktuelle Funktion bei der 
Bewältigung dieser Probleme; 

• Fähigkeit, die Finanzinformationen eines Kreditinstituts zu 
interpretieren, anhand dieser Informationen zentrale Probleme zu 
erkennen und geeignete Kontrollen und Maßnahmen vorzusehen; 

• Fähigkeit, die Regelungen des Kreditinstituts in Bezug auf deren 
effektive Unternehmensführung, Aufsicht und Kontrollen für das 
Geschäft zu beurteilen und ggf. Änderungen in diesen Bereichen zu 
überwachen; 

 
93  Die Führungsstrukturen in den Mitgliedstaaten sind sehr vielfältig. In ihren Leitlinien zur internen 

Governance trägt die EBA diesem Umstand Rechnung und erläutert, wie die Leitlinien auf 
unterschiedliche Strukturen anzuwenden sind (siehe Titel II Abschnitt 4, in dem die Rolle des Vorsitzes 
des Leitungsorgans beschrieben wird). Deshalb sollte der Begriff „Vorsitz des Leitungsorgans“ so 
ausgelegt werden, dass die Zielsetzung des Leitfadens am besten erreicht wird und dass es zur 
Führungsstruktur des Instituts am besten passt. 
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• Kenntnisse über Klima- und Umweltrisiken;94 

• Marktkenntnisse (Bewusstsein und Verständnis des allgemeinen 
Umfelds, in dem das Kreditinstitut tätig ist); 

• Bewusstsein und Verständnis des Regulierungsrahmen, in dem das 
Kreditinstitut tätig ist; 

• Bewusstsein und Verständnis der Erwartungen der NCA/EZB an das 
bestellte Mitglied; 

• nebeneinander bestehende Verpflichtungen, die sich unter 
Umständen auf die Fähigkeit des bestellten Mitglieds auswirken, 
seine Funktion im Leitungsorgan wahrzunehmen. 

Bestehen nach diesem Gespräch weiterhin Bedenken, kann ein zweites 
spezifisches Gespräch geführt werden, das auf die Tatsachen abstellt, die Grund 
für diese Bedenken sind. Zu diesen Tatsachen gehören beispielsweise: 

a) abgeschlossene oder anhängige strafrechtliche oder relevante Zivil- oder 
Verwaltungsverfahren (siehe Kapitel 3.2); 

b) jegliche Anzeichen, dass das bestellte Mitglied im Umgang mit Aufsichts- 
oder Regulierungsbehörden nicht transparent, offen und kooperativ ist; 

c) Ablehnung einer Eintragung, Genehmigung, Mitgliedschaft oder Erlaubnis 
zur Gewerbeausübung, eines Geschäfts oder zur Ausübung eines Berufs; 
oder Rücknahme, Widerruf oder Löschung einer solchen Eintragung, 
Genehmigung, Mitgliedschaft oder Erlaubnis; oder Ausschluss durch eine 
Aufsichts- oder Regierungsbehörde oder durch einen Berufsverband; 

d) Entlassung aus dem Arbeitsverhältnis oder aus einer Vertrauensstellung, 
einem Treuhandverhältnis oder einer vergleichbaren Stellung, oder 
Aufforderung, von einer solchen Position zurückzutreten; 

e) Verbot durch eine zuständige Behörde, als Person zu agieren, die die 
Geschäfte eines Finanzinstituts leitet, und 

f) früheres Verbot, als Mitglied eines Leitungsorgans zu agieren. 

Die EZB kann auch beschließen, nur ein spezifisches Gespräch zu führen, z. B. 
wenn aus den schriftlichen Unterlagen hervorgeht, dass es spezifische Bedenken 
hinsichtlich der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit des 
bestellten Mitglieds gibt. 

 
94  Angesichts der wachsenden Bedeutung von Klima- und Umweltrisiken im aufsichtlichen Kontext und 

der allgemein anerkannten Rolle des Leitungsorgans sowie der Risikomanagement-Funktion, der 
Compliance-Funktion und der Internen Revision in Bezug auf diese Risiken, sollte die Erfahrung des 
bestellten Mitglieds mit diesen Risiken in den Gesprächen hinreichend thematisiert werden. Wenn 
möglich, sollten die Gespräche auch den möglichen Beitrag des bestellten Mitglieds zur kollektiven 
Eignung des Leitungsorgans abdecken (siehe auch Kapitel 3.5). 
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Die EZB kann von einer Person verlangen, dass sie alle notwendigen Informationen 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben bereitstellt. Sie kann alle erforderlichen Untersuchungen 
zu einer Person durchführen und hat zu diesem Zwecke das Recht, schriftliche oder 
mündliche Erklärungen von einer Person einzuholen (Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe e SSM-Verordnung). Wenn nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung 
der CRD den NCAs besondere Befugnisse zur Durchführung von Gesprächen 
einräumen, kann die EZB von diesen Befugnissen direkt Gebrauch machen.95 

6.3 Zeitpunkt 

Der Zeitpunkt für die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Zuverlässigkeit richtet sich nach nationalem Recht. Der Zeitpunkt des Gesprächs 
muss im Zusammenhang mit dem Zeitrahmen der gesamten Beurteilung betrachtet 
werden, unabhängig davon, ob es sich um eine Vorabgenehmigung einer Bestellung 
oder um eine nachträgliche Anzeige handelt. Im Falle einer Vorabgenehmigung 
einer Bestellung müssen die Gespräche geführt werden, bevor das bestellte Mitglied 
genehmigt wird. 

Bei nachträglichen Prüfungen sollte die Durchführung des Gesprächs innerhalb des 
Zeitrahmens der Eignungsprüfung stattfinden und, wenn möglich, bevor das bestellte 
Mitglied seine Position antritt. 

6.4 Verfahrensbezogene Aspekte 

Gespräche werden transparent, offen und objektiv geführt. Weil die eingeholten 
Informationen für den Beschluss über die Eignungsprüfung verwendet werden 
sollen, werden die Gespräche gemäß den Grundsätzen der Verfahrensgerechtigkeit 
und unter Einhaltung geltender nationaler Rechtsvorschriften geführt. 

6.4.1 Anzeige 

Das bestellte Mitglied und das Kreditinstitut werden über Zeitpunkt und Ort des 
Gesprächs rechtzeitig schriftlich informiert. Unbeschadet nationaler 
Rechtsvorschriften kann das Gesprächspanel beschließen, dem bestellten Mitglied 
im Voraus Unterlagen oder andere Informationen bereitzustellen. 

Ein bestelltes Mitglied kann für das Gespräch einen Rechtsberater hinzuziehen. 
Dieses Vorgehen ist jedoch eher unüblich und würde im Rahmen einer 
gewöhnlichen Eignungsprüfung nicht erwartet. 

 
95  Artikel 9 der SSM-Verordnung. 
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Gesprächspanel 

Bei der Auswahl der Mitglieder des Gesprächspanels, insbesondere des 
Vorsitzenden, wird eine angemessene Seniorität vorausgesetzt und werden 
potenzielle oder dem Anschein nach bestehende Interessenkonflikte berücksichtigt. 

6.4.2 Gespräch 

Gespräche werden geordnet und strukturiert geführt. Sie müssen rechtzeitig 
stattfinden, um die Objektivität und Qualität der Beurteilung zu gewährleisten. Die 
EZB einigt sich mit dem bestellten Mitglied auf die Sprache, in der das Gespräch 
geführt werden soll. Findet die Kommunikation zwischen dem Kreditinstitut und der 
EZB bereits auf Englisch statt, werden die Gespräche in der Regel auf Englisch 
geführt. Erfordert die Situation jedoch die Verwendung einer anderen Sprache als 
Englisch, so wird dies flexibel gehandhabt. 

In Fällen, in denen ein Kreditinstitut für die Kommunikation mit der EZB nicht 
Englisch als Sprache gewählt hat, kann das bestellte Mitglied zustimmen, das 
Gespräch auf Englisch zu führen. Andernfalls einigt sich die EZB mit dem bestellten 
Mitglied auf die Sprache, in der das Gespräch geführt werden soll. 

Sofern angemessen,96 kann das Gespräch aufgezeichnet werden,97 oder es kann 
ein Protokoll des Gesprächs erstellt werden, das im Anschluss vom bestellten 
Mitglied bestätigt und unterschrieben wird.98 

 
96  Grundsätzlich sollten spezifische Gespräche aufgezeichnet und dem bestellten Mitglied zur Freigabe 

vorgelegt werden. 
97  Je nach nationalem Recht können Gespräche schriftlich, mit Video-/Audiogerät oder durch einen 

Stenografen aufgezeichnet werden. 
98  Datenschutzbestimmungen müssen eingehalten werden, darunter die Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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7 Anzeigen, Beschlüsse und 
Nebenbestimmungen 

7.1 Anzeige beabsichtigter Bestellungen 

Die gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von 
Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen99 
verdeutlichen, dass eine stärkere Harmonisierung der bestehenden nationalen 
Regelungen des Zeitpunkts, zu dem Eignungsprüfungen durchgeführt werden 
sollten, wünschenswert ist. Nach nationalem Recht müssen die Institute die NCAs 
entweder vor der beabsichtigten Bestellung oder nach der Bestellung des jeweiligen 
Gremium-Mitglieds zu unterrichten. In einigen teilnehmenden Mitgliedstaaten können 
bestellte Mitglieder ihre Position erst antreten, nachdem sie von der EZB genehmigt 
wurden, während sie in anderen Mitgliedstaaten ihre Position bereits vor der 
Genehmigung antreten können. Dies hat zu einer Fragmentierung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten geführt. 

Eine Harmonisierung des Bewertungszeitpunkts würde innerhalb des SSM zu mehr 
Einheitlichkeit führen. Dies würde wiederum dazu beitragen, dass aufsichtliche 
Ergebnisse besser vorhersehbar sind. Dadurch könnten mögliche Reputationsrisiken 
für die bestellten Mitglieder und die Kreditinstitute vermieden werden. 

Vor diesem Hintergrund unterstützt die EZB eine frühzeitige Einbeziehung der JSTs 
und fordert die Kreditinstitute auf, der EZB ihre Eignungsprüfungen für 
geschäftsführende Mitglieder des Leitungsorgans vor deren Bestellung vorzulegen. 
Aufsichtliche Bewertungen könnten dann frühzeitig durchgeführt werden, und die 
EZB wäre in der Lage, in einem frühen Stadium des Prozesses einen aufsichtlichen 
Beitrag zu leisten. Die Vorhersagbarkeit von Aufsichtsmaßnahmen würde dadurch 
verbessert, weil die Aufsichtsbeschlüsse den Instituten nach Möglichkeit bereits 
übermittelt werden, bevor die bestellten Mitglieder ihre jeweilige Position antreten, 
oder kurz danach. 

Aufsichtspraxis 

Die folgende Aufforderung beschränkt sich auf die unten aufgeführten Bestellungen 
(Chief Executive Officer und/oder andere geschäftsführende Mitglieder des 
Leitungsorgans) und Institute, die unter „Verhältnismäßigkeit und 
Anwendungsbereich“ aufgeführt sind. 

 
99  Gemeinsame Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des 

Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen, Hintergrund und Begründung, Randnummer 49 
und Titel VIII, Randnummer 174. 
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Alle Kreditinstitute in teilnehmenden Mitgliedstaaten, die nach nationalem Recht 
nicht verpflichtet sind, vor der beabsichtigten Bestellung eines Mitglieds die 
zuständigen Behörden zu unterrichten, fordert die EZB auf: 

• einen Fragebogen zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Zuverlässigkeit und den Lebenslauf des neu vorgeschlagenen Mitglieds des 
Leitungsorgans einzureichen, sobald eine klare Absicht zu dessen Bestellung 
besteht;100 

• das Datum der Bestellung der betreffenden Person und das Datum, ab dem sie 
ihre Aufgaben effektiv wahrnehmen wird, anzugeben; 

• die nach nationalem Recht vorgeschriebenen sonstigen Unterlagen 
einzureichen, sobald sie verfügbar sind. 

Dies ist bereits gängige Praxis bei den meisten großen Kreditinstituten in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten und ermöglicht es der EZB, ihre Prüfungen frühzeitig 
vorzunehmen und, wenn möglich, ihren Beschluss bekanntzugeben, bevor oder kurz 
nachdem das bestellte Mitglied seine Position effektiv antritt. Diese Aufsichtspraxis 
soll keine Abweichung vom geltenden nationalen Recht darstellen. Sie ist vielmehr 
eine pragmatische Regelung zwischen den Instituten, der EZB und den NCAs. 

Verhältnismäßigkeit und Anwendungsbereich 

Im Interesse der Verhältnismäßigkeit beschränkt sich die obige Aufforderung auf: 

• vorgeschlagene neue Bestellungen des Chief Executive Officer und/oder 
anderer geschäftsführender Mitglieder des Leitungsorgans; und 

• die größten Kreditinstitute in den teilnehmenden Mitgliedstaaten, d. h.: 

• ein beaufsichtigtes Unternehmen auf oberster Konsolidierungsebene 
einer bedeutenden beaufsichtigten Gruppe; oder 

• das Kreditinstitut mit dem höchsten Gesamtwert an Aktiva in einer 
bedeutenden beaufsichtigten Gruppe, sofern es sich bei diesem 
Unternehmen nicht um das oben genannte Unternehmen handelt; 
oder 

• ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen, das nicht Teil einer 
bedeutenden beaufsichtigten Gruppe ist. 

 
100  Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das relevante Gremium oder der relevante Ausschuss des 

Kreditinstituts einen diesbezüglichen Beschluss gefasst hat, selbst wenn dieser Beschluss der 
Genehmigung anderer Gremien oder dem Feedback der zuständigen Behörden unterliegt. 
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7.2 Arten von Beschlüssen 

Ein bestelltes Mitglied wird entweder als fachlich qualifiziert und persönlich 
zuverlässig erachtet oder abgelehnt. Allerdings ist die EZB befugt, stattgebende 
Beschlüsse mit Empfehlungen, Bedingungen und/oder Auflagen zu versehen, um 
gewisse Bedenken auszuräumen. Lassen sich etwaige Bedenken mithilfe dieser 
Nebenbestimmungen nicht hinreichend ausräumen, muss ein ablehnender 
Beschluss erlassen werden. 

7.2.1 Zeitrahmen 

Nach jeder Eignungsprüfung erlässt die EZB einen förmlichen Beschluss. Dabei hält 
sie sich an die Frist, die das nationale Recht gegebenenfalls vorsieht. 

Unbeschadet einer gemäß nationalem Recht geltenden Frist sehen die 
gemeinsamen Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von 
Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen vor, dass die 
Frist für den Erlass eines Beschlusses höchstens vier Monate nach Einreichung des 
Antrags oder der Anzeige durch das Institut betragen sollte. 

7.2.2 Anhörungen 

Beabsichtigt die EZB einen Beschluss mit nachteiligen Auswirkungen zu erlassen, 
d. h. die beantragte Genehmigung abzulehnen, oder einen stattgebenden Beschluss 
vorbehaltlich bestimmter Nebenbestimmungen zu erlassen,101 wird den betreffenden 
Parteien (dem beaufsichtigten Unternehmen und ggf. dem bestellten Mitglied) ein 
Recht auf Gehör gewährt). In diesen Fällen wird dem beaufsichtigten Unternehmen 
und ggf. dem bestellten Mitglied eine Frist von mindestens zwei Wochen eingeräumt, 
um sich gemäß Artikel 31 Absatz 3 der SSM-Rahmenverordnung schriftlich zu 
äußern (oder eine mündliche Anhörung zu beantragen). 

In der Regel finden Anhörungen schriftlich statt. Die schriftlichen Äußerungen 
müssen von der EZB geprüft werden. Sie können dazu führen, dass der endgültige 
Beschluss geändert wird. 

Ein Recht auf Gehör besteht jedoch nicht, wenn die Bedingungen oder Auflagen mit 
den betreffenden Parteien (dem beaufsichtigten Unternehmen und ggf. dem 
bestellten Mitglied) vorab vereinbart wurden. 

7.2.3 EZB-Beschluss und Anzeige 

Vor dem förmlichen Entscheidungsprozess kann die EZB die fachliche Qualifikation 
und persönliche Zuverlässigkeit von bestellten Mitgliedern jederzeit mit dem 

 
101  Diese Bestimmungen umfassen alle Bedingungen und Auflagen, die in keinem Zusammenhang mit der 

Überwachung und Berichterstattung stehen. 
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beaufsichtigten Unternehmen in einem informellen Gespräch erörtern (unbeschadet 
der Verpflichtung des beaufsichtigten Unternehmens, die jeweiligen Personen einer 
Beurteilung zu unterziehen). 

Ein Beschlussentwurf wird vom Aufsichtsgremium der EZB gebilligt und 
anschließend dem EZB-Rat zum Erlass im Rahmen des Verfahrens der impliziten 
Zustimmung vorgelegt, es sei denn, der Beschluss wird im Wege der Übertragung 
von Entscheidungsbefugnissen erlassen.102 

Detaillierte Informationen zum Entscheidungsprozess bei Aufsichtsfragen finden sich 
im SSM-Aufsichtshandbuch.103 

Die EZB gibt den endgültigen EZB-Beschluss dem beaufsichtigten Unternehmen 
bekannt. 

Im Falle eines Antrags für ein weiteres Aufsichtsmandat informiert die EZB auch die 
EBA über ihren endgültigen Beschluss.104 

7.3 Stattgebender Beschluss mit Bedingung 

Die Festlegung von Bedingungen ist eine Möglichkeit, zustimmende Beschlüsse 
über die Eignungsprüfung zu fassen, die mit spezifischen Anforderungen versehen 
sind. Diese Anforderungen muss das beaufsichtigte Unternehmen und/oder das 
bestellte Mitglied erfüllen, um den anwendbaren Beurteilungskriterien gerecht zu 
werden. 

Gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss die EZB in Bezug auf die 
Eignungsprüfungen den Beschluss fassen, der das mildeste Mittel darstellt. 
Verglichen mit einem ablehnenden Beschluss hat ein mit Bedingungen versehener 
Beschluss geringere reputationsschädigende oder negative Auswirkungen auf das 
beaufsichtigte Unternehmen und/oder das bestellte Mitglied. In bestimmten 
Situationen ermöglicht die Festlegung von Bedingungen es der EZB ferner, die 
Eignung des Leitungsorgans sicherzustellen und gleichzeitig zu ermöglichen, dass 
der Pool an bestellten Mitgliedern hinreichend diversifiziert ist (z. B. durch 
Genehmigung von Neueinsteigern im Bankensektor). Auf diese Weise können 
Innovation und eine gute Entscheidungsfindung in beaufsichtigten Unternehmen 
gefördert werden. 

 
102  Gemäß Beschluss (EU) 2017/935 der Europäischen Zentralbank vom 16. November 2016 zur 

Übertragung der Befugnis zum Erlass von Beschlüssen über die Eignungsprüfung und zur Prüfung der 
Eignungsanforderungen (EZB/2016/42) (ABl. L 141 vom 1.6.2017, S. 21). 

103  SSM-Aufsichtshandbuch – Europäische Bankenaufsicht: Funktionsweise des SSM und aufsichtlicher 
Ansatz, März 2018. 

104  Siehe Artikel 91 Absatz 6 CRD. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.de.pdf
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7.3.1 Aufsichtspraxis 

7.3.1.1 Festlegung von Bedingungen 

Die EZB kann im Rahmen einer (Neu-)Bewertung der fachlichen Qualifikation und 
persönlichen Zuverlässigkeit einen stattgebenden Beschluss fassen, der mit 
Bedingungen versehen ist. Eine Bedingung ist eine gegenüber dem beaufsichtigten 
Unternehmen festgelegte Anforderung (die sich auch unmittelbar auf das betreffende 
Mitglied auswirken kann), ohne die dem beaufsichtigten Unternehmen ein 
ablehnender Beschluss erteilt würde. Die EZB legt eine Bedingung nur fest, wenn 
dies erforderlich ist, um zu gewährleisten, dass das bestellte Mitglied die 
Beurteilungskriterien erfüllt. Ein Beschluss kann mit einer oder mehreren 
Bedingungen versehen werden. 

Die EZB darf Bedingungen nur dann festlegen, wenn sämtliche nachfolgenden 
Gegebenheiten erfüllt sind: 

a) Die EZB könnte einen ablehnenden Beschluss fassen 
Die EZB versieht einen Beschluss über die Eignungsprüfung mit einer 
Bedingung, weil das bestellte Mitglied nicht alle Eignungsanforderungen 
erfüllt, sie die Mängel in Bezug auf eine vollständige Erfüllung aber als 
leicht zu beseitigen erachtet. Wenn das bestellte Mitglied die festgelegte 
Bedingung nicht erfüllt, würde es nicht länger als genehmigt gelten. 

b) Die Bedingung ist klar definiert und kann innerhalb einer genau 
festgelegten Frist erfüllt werden 
Die Bedingung wird als konkrete und spezifische Anforderung mit einer 
klar definierten Frist formuliert und, wenn möglich, mit den betroffenen 
Parteien (dem beaufsichtigten Unternehmen und ggf. dem bestellten 
Mitglied) abgestimmt. Die Frist für die Bedingung sollte relativ kurz sein. 
Wenn das bestellte Mitglied seine Funktion im Leitungsorgan bereits 
übernommen hat, sollte sie idealerweise nicht mehr als sechs Monate 
betragen. Wird ein Beschluss mit mehreren Bedingungen versehen, 
können diese unterschiedliche Fristen haben. 

c) Die Bedingung basiert auf den im geltenden nationalen Recht 
festgelegten Beurteilungskriterien 
Gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 4 Absatz 3 der SSM-
Verordnung sowie Artikel 2 Nummern 24 und 26 sowie Artikel 93 der SSM-
Rahmenverordnung ist die EZB befugt, stattgebende und ablehnende 
Beschlüsse über die Eignungsprüfung zu erlassen, selbst wenn nach 
nationalem Recht kein expliziter Beschluss erforderlich ist. Die EZB ist a 
fortiori befugt, anstelle eines ablehnenden Beschlusses in Bezug auf ein 
bestelltes Mitglied Bedingungen festzulegen, wenn das bestellte Mitglied 
mindestens eines der in Artikel 91 CRD aufgeführten Kriterien gemäß 
deren Umsetzung in nationales Recht nicht erfüllt. 
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7.3.1.2 Arten von Bedingungen 

Eine Bedingung kann als aufschiebende oder auflösende Bedingung festgelegt 
werden, jeweils in Bezug auf den Zeitpunkt, zu dem der EZB-Beschluss in Kraft tritt. 
Im Falle von auflösenden Bedingungen führt die Nichterfüllung der Anforderung(en), 
die dem beaufsichtigten Unternehmen und/oder dem bestellten Mitglied (durch die 
Bedingung) auferlegt wurde(n) dazu, dass der genehmigte und bekannt gegebene 
Beschluss der EZB seine Rechtswirkung verliert. Im Falle einer auflösenden 
Bedingungen kann das bestellte Mitglied seine Position antreten. Sie wirkt sich somit 
nicht auf interne Verfahren im Unternehmen aus. 

Im Falle einer aufschiebenden Bedingungen führt die Nichterfüllung der 
Anforderung(en), die dem beaufsichtigten Unternehmen und/oder dem bestellten 
Mitglied (durch die Bedingung) auferlegt wurde(n) dazu, dass der bekannt gegebene 
Beschluss der EZB erst rechtswirksam wird, wenn die Bedingung erfüllt ist. Das 
bestellte Mitglied kann somit seine Position im beaufsichtigten Unternehmen erst 
antreten, wenn die Bedingung erfüllt ist. 

Wird ein an eine Bedingung geknüpfter Beschluss erlassen, so muss das 
beaufsichtigte Unternehmen die EZB zeitnah über die Erfüllung der Bedingung 
unterrichten. Die Modalitäten dieser Meldung werden im EZB-Beschluss erläutert. 

7.3.1.3 Adressaten einer Bedingung 

Eine Bedingung ist in der Regel an das beaufsichtigte Unternehmen gerichtet, denn 
ihm kommt im Aufsichtsverfahren die Rolle des Antragstellers zu. Sie kann sich aber 
auch auf das bestellte Mitglied auswirken, das etwas Bestimmtes tun oder 
unterlassen muss. 

7.3.1.4 Erfüllung von Bedingungen 

Bedingungen müssen hinreichend klare Erwartungen an das beaufsichtigte 
Unternehmen und/oder das bestellte Mitglied (siehe oben) enthalten. Sie sind somit 
„unmittelbar anwendbar“. In diesem Zusammenhang bedeutet „unmittelbar 
anwendbar“, dass die Bedingung so formuliert ist, dass ihr Eintreten leicht anhand 
der im EZB-Beschluss festgelegten Anforderungen überwacht und überprüft werden 
kann. Sie ist somit ohne weiteren Beschluss anwendbar. 

7.3.1.5 Nichterfüllung einer Bedingung 

Die Nichterfüllung einer Bedingung hat zur Folge, dass die Genehmigung der EZB 
entweder nicht rechtswirksam wird oder ihre Gültigkeit verliert. 

Gehört das bestellte Mitglied bereits dem Leitungsorgan an und lehnt es einen 
Rücktritt ab, kann die EZB die betreffende Person kraft ihrer Aufsichtsbefugnisse aus 
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dem Leitungsorgan abberufen. 105 Ein solcher Schritt setzt einen neuen spezifischen 
EZB-Beschluss voraus. 

7.4 Stattgebender Beschluss mit Auflage 

Ein EZB-Beschluss kann auch eine Auflage beinhalten. Die Auflage kann darin 
bestehen, Informationen bereitzustellen oder eine bestimmte Maßnahme in Bezug 
auf die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit zu ergreifen. Im 
Gegensatz zu einer Bedingung wirkt sich die Nichterfüllung einer Auflage nicht 
automatisch auf die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit des 
bestellten Mitglieds aus. 

Lassen sich etwaige verbleibende Bedenken mithilfe dieser Nebenbestimmungen 
nicht hinreichend ausräumen, wird ein ablehnender Beschluss erlassen. 

Beispiele für Auflagen sind unter anderem: 

• Berichterstattung über anhängige Gerichtsverfahren 

• Überwachung des Zeitaufwands, den das bestellte Mitglied für das 
beaufsichtigte Unternehmen aufbringt 

• Verbesserungen bei den schriftlichen Richtlinien zu Interessenkonflikten 

• Verbesserungen in Bezug auf die kollektive Eignung 

7.5 Stattgebender Beschluss mit Empfehlungen oder 
Erwartungen 

Wenn alle Eignungsanforderungen erfüllt sind, aber noch ein klärungsbedürftiger 
Aspekt festgestellt wird, kann die EZB Empfehlungen in den Beschluss über die 
Eignungsprüfung selbst aufnehmen oder darin Erwartungen formulieren. Die 
Anwendung solcher unverbindlicher Instrumente zielt auch darauf ab, Best Practices 
in den beaufsichtigten Unternehmen zu fördern und auf wünschenswerte 
Verbesserungen hinzuweisen. 

 
105  Grundlage hierfür ist die gemäß Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe m der SSM-Verordnung verliehene 

Befugnis, „Mitglieder des Leitungsorgans von Kreditinstituten, die den Anforderungen der Rechtsakte 
nach Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 nicht entsprechen, jederzeit abzuberufen“ oder sind 
vergleichbare Befugnisse nach nationalem Recht. 



 

Leitfaden zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit – 
Anzeigen, Beschlüsse und Nebenbestimmungen 
 

90 

7.6 Andere Arten von Befugnissen 

7.6.1 Neubewertungen und Abberufungen 

Die Befugnis, die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit einer 
Person neu zu beurteilen, ist in Artikel 94 der SSM-Rahmenverordnung geregelt. Die 
EZB kann in ihrem Beschluss spezifische vorhersehbare Gründe anführen, die zu 
einer Neubewertung führen könnten. Ferner ist die EZB gemäß Artikel 16 Absatz 2 
Buchstabe m der SSM-Verordnung befugt, Mitglieder des Leitungsorgans eines 
Kreditinstituts, die den Anforderungen der Rechtsakte nach Artikel 4 Absatz 3 
Unterabsatz 1 der SSM-Verordnung nicht entsprechen, jederzeit abzuberufen. 

Nähere Einzelheiten finden sich in Kapitel 5.2. 
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8 Nützliche Links 

CRD106 – erläutert die Kriterien für die Eignungsprüfungen. 

SSM-Verordnung107 – Befugnis der EZB zur Durchführung von Beurteilungen. 

SSM-Rahmenverordnung108 – enthält detailliertere Anforderungen in Bezug auf 
Eignungsprüfungen. 

Gemeinsame Leitlinien der ESMA und der EBA zur Bewertung der Eignung von 
Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen – bietet 
Orientierungshilfe bei der Auslegung von Bestimmungen der CRD zur fachlichen 
Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit und von gängigen Kriterien für die 
Beurteilung der individuellen und kollektiven Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung 
von Mitgliedern des Leitungsorgans sowie des guten Leumunds, der Aufrichtigkeit 
und Integrität und Unvoreingenommenheit der Mitglieder des Leitungsorgans 
(einschließlich der Inhaber einer Schlüsselfunktion). 

Anhang I – Vorlage für die Bewertung der kollektiven Eignung – Eignungsmatrix als 
Instrument zur Selbstbeurteilung (von der EBA und der ESMA in ihren gemeinsamen 
Leitlinien zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Zuverlässigkeit als Best Practice identifiziert, und die EZB teilt diese Ansicht). 

EBA-Leitlinien zur internen Governance – die Leitlinien ergänzen die verschiedenen 
Governance-Bestimmungen in der CRD und tragen dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit Rechnung, indem sie die Aufgaben, Verpflichtungen und 
Organisation des Leitungsorgans und die Organisation von Instituten und Gruppen 
erläutern. Dies umfasst auch die Notwendigkeit, transparente Strukturen zu 
schaffen, die eine Überwachung all ihrer Tätigkeiten ermöglichen und legt 
Anforderungen für die drei Verteidigungslinien dar, insbesondere für die Funktionen 
Risikomanagement, Compliance und interne Revision. 

Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM, 
August 2019 – ein Bericht über die Ergebnisse einer von der EZB durchgeführten 
Benchmarkanalyse zum gemeldeten Zeitaufwand von Inhabern eines 
Aufsichtsmandats in Ländern des Euroraums. 

Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken: Erwartungen der Aufsicht in Bezug auf 
Risikomanagement und Offenlegungen, Europäische Zentralbank, November 2020 – 
erläutert aufsichtliche Erwartungen an die Rolle des Leitungsorgans und den 
Governance-Rahmen in Bezug auf Klima- und Umweltrisiken. 

Der Leitfaden der EZB zu im Unionsrecht eröffneten Optionen und 
Ermessensspielräumen, konsolidierte Fassung, November 2016 – erläutert die 

 
106  Siehe Artikel 3, 74, 88, 91 und 121 sowie Erwägungsgründe 55 bis 60 der CRD. 
107  Siehe Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e, Artikel 6 Absatz 4, Artikel 9, 10 und 11 sowie Artikel 16 Absatz 2 

Buchstabe m der SSM-Verordnung. 
108  Siehe Artikel 28, 29, 93, 94 und 95 der SSM-Rahmenverordnung. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:02013L0036-20180709
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=DE
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/411fdd9d-8174-4366-ab36-3aa9b0a1d716/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_DE.pdf?retry=1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.de.pdf
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Politik der EZB zu spezifischen Bestimmungen in Bezug auf Regelungen für die 
Unternehmensführung und -kontrolle, namentlich die Kombination der Funktion des 
Vorsitzenden und des Chief Executive Officer und das Bekleiden eines weiteren 
Aufsichtsmandats. 

SSM-Aufsichtshandbuch – Europäische Bankenaufsicht: Funktionsweise des SSM 
und aufsichtlicher Ansatz, März 2018 – beschreibt den organisatorischen Rahmen 
des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism – SSM) 
und definiert die Methoden, Prozesse und Verfahren der Bankenaufsicht im Euro-
Währungsgebiet. 

Corporate governance principles for banks – der Leitfaden des Basler Ausschusses 
für Bankenaufsicht stützt sich auf die von der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and 
Development - OECD) veröffentlichten Grundsätze der Unternehmensführung. 

Link zum neuen FAP-Fragebogen der EZB. 

Link zum IMAS-Portal – Über das IMAS-Portal können Banken, die von der EZB 
beaufsichtigt werden, Informationen zu Aufsichtsprozessen einreichen, den Status 
dieser Vorgänge prüfen und Informationen mit der Aufsicht austauschen. 
Bedeutende Banken können über das IMAS-Portal Anträge auf Eignungsprüfungen 
einreichen, deren Status prüfen und Informationen mit der Aufsicht austauschen. 

 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.de.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.de.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/authorisation/shared/pdf/ssm.fit_and_proper_questionnaire_update_202112.de.pdf
https://id.ecb.europa.eu/login/?sessionOnly=true&goto=https://id.ecb.europa.eu/auth/oauth2.0/v1/authorize?response_type=code&client_id=SSMEXT&scope=openid%20email%20profile%20ssmext&state=BPgoFUZEyu3HjQnma17Q5ODUPO_9IjUMGKxhmjsqjOs%3D&redirect_uri=https://imas.ecb.europa.eu/oauth2/code/iwelcome&nonce=8d1NKzhCFNvMoJ0QaEA3X2aY5bfLJUP7xouKqrnJd24
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